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Der	Landtag	des	Freistaates	Bayern	hat	das	folgende	
Gesetz	beschlossen,	das	hiermit	bekannt	gemacht	wird:

A		rt.	1

Zur	Würdigung	von	ehrenamtlichen	Verdiensten	um

1.	 das	Feuerlöschwesen,

2.	 die	katastrophenhilfspfl	ichtigen,	im	Rettungsdienst	
mit	wirkenden	freiwilligen	Hilfsorganisationen

a)	 Bayerisches	Rotes	Kreuz	(BRK),

b)	 Arbeiter-Samariter-Bund	Landesverband	Bay-
ern	e.V.	(ASB),

c)	 Johanniter-Unfall-Hilfe	 e.V.	 Landesverband	
Bayern	(JUH),

d)	 Malteser	Hilfsdienst	e.V.	Bayern	(MHD)	und

e)	 Deutsche	 Lebens-Rettungs-Gesellschaft	 Lan-
desverband	Bayern	e.V.	(DLRG)	und	

3.	 die	Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	Landes-
verband	Bayern	(THW)

wird	ein	Ehrenzeichen	gestiftet.

Art.	2

(1)	Das	Ehrenzeichen	wird	verliehen

1.	 als	 Ehrenzeichen	 am	 Band	 in	 zwei	 Klassen	 für	
eine	25-jährige	(Klasse	2	in	Silber)	und	40-jährige	
(Klasse 1	in	Gold)	aktive	Dienstzeit	bei	einer	Frei-
willigen	Feuerwehr	oder	bei	einer	Werkfeuerwehr	
oder	bei	einer	der	in	Art.	1	Nrn.	2	und	3	genannten	
Organisationen,

2.	 als	 Steckkreuz	 für	 besondere	 Verdienste	 um	 das	
Feuerlöschwesen	 oder	 bei	 der	 Bekämpfung	 von	
Bränden	und	sonstigen	Notständen	oder	für	beson-
dere	Verdienste	um	eine	der	in	Art.	1	Nrn.	2	und	3	
genannten	Organisationen.

(2)	Die	Ehrenzeichen	tragen	folgende	Bezeichnun-
gen:	

1.		Feuerwehr-Ehrenzeichen,

2.		BRK-Ehrenzeichen,

1		132-7-I

Feuerwehr- und Hilfsorganisationen-
Ehrenzeichen ge setz 

(FwHOEzG)

Vom 11. Dezember 2012

3.		ASB-Ehrenzeichen,

4.		JUH-Ehrenzeichen,

5.		MHD-Ehrenzeichen,

6.		DLRG-Ehrenzeichen	und

7.		THW-Ehrenzeichen.

(3)	Das	Ehrenzeichen	darf	nicht	verliehen	werden	
an	Personen,	die	wegen	eines	Verbrechens	oder	wegen	
einer	vorsätzlichen	Tat,	die	nach	den	Vorschriften	über	
Friedensverrat,	Hochverrat,	Gefährdung	des	demokra-
tischen	 Rechtsstaates,	 Landesverrat	 oder	 Gefährdung	
der	äußeren	Sicherheit	strafbar	ist,	rechtskräftig	verur-
teilt	worden	sind,	sofern	nicht	die	Strafe	im	Bundeszen-
tralregister	getilgt	worden	ist,	oder	an	Personen,	denen	
die	 Fähigkeit,	 öffentliche	 Ämter	 zu	 bekleiden,	 durch	
gerichtliche	Entscheidung	aberkannt	worden	ist.

(4)	 1Das	 Ehrenzeichen	 ist	 abzuerkennen,	 wenn	
die	 ausgezeichnete	 Person	 rechtskräftig	 wegen	 einer	
entehrenden	 Straftat	 verurteilt	 worden	 ist.	 2Bei	 einer	
rechtskräftigen	Verurteilung	aus	einem	anderen	Grund	
kann	 das	 Ehrenzeichen	 aberkannt	 werden.	 3Sätze	
1	und	2	gelten	auch,	wenn	einer	der	dort	genannten	
Gründe	 bereits	 bei	 der	 Verleihung	 vorgelegen	 hat,	
aber	erst	nachträglich	bekannt	geworden	ist.	4Die	Ab-
erkennung	des	Ehrenzeichens	wird	vom	Staatsminister	
des	Innern	ausgesprochen.	5Ehrenzeichen	und	Verlei-
hungsurkunde	sind	in	diesem	Fall	an	das	Staatsminis-
terium	des	Innern	zurückzugeben.

Art.	3

(1)	1Die	Ehrenzeichen	am	Band	sehen	aus	wie	folgt:

1.		Feuerwehr-Ehrenzeichen	am	Band:	

Flammenkreuz,	das	in	der	Mitte	das	kleine	baye-
rische	 Staatswappen	 trägt	 und	 mit	 der	 Umschrift	
versehen	ist	„Für	Verdienste	im	Feuerlöschwesen“,

2.		Ehrenzeichen	am	Band	der	in	Art.	1	Nrn.	2	und	3	
genannten	Organisationen:

Kreuz	mit	nach	außen	geschweift	breiter	werden-
den,	 an	 den	 Enden	 gerundeten	 Armen;	 auf	 der	
Mitte	des	Kreuzes	liegt	ein	emailliertes	Schild,	das	
das	Kennzeichen	der	jeweiligen	Hilfsorganisation	
zeigt:

a)		 Bayerisches	Rotes	Kreuz:	

1132-7-I

Feuerwehr- und Hilfsorganisationen- 
Ehrenzeichen ge setz  

(FwHOEzG)

Vom 11. Dezember 2012



612 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/20122 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012

das	 Rote	 Kreuz	 der	 Genfer	 Konvention	 auf	
weißem	 Feld	 umgeben	 von	 einem	 himmel-
blauen	Randstreifen,

b)		 Arbeiter-Samariter-Bund	 Landesverband	
Bayern	e.V.:

ein	gelbes	Kreuz	auf	rotem	Grund	mit	dem	ro-
ten	Buchstaben	„S“	im	Mittelpunkt	des	Kreu-
zes,

c)		 Johanniter-Unfall-Hilfe	 e.V.	 Landesverband	
Bayern:

ein	weißes	Johanniterkreuz	auf	rotem	Grund,	
das	von	einem	weißen	Ring	mit	der	 schwar-
zen	Umschrift	 „Johanniter-Unfall-Hilfe“	um-
geben	ist,

d)		 Malteser	Hilfsdienst	e.V.	Bayern:	

ein	weißes	Malteserkreuz	auf	rotem	Grund,

e)		 Deutsche	Lebens-Rettungs-Gesellschaft	Lan-
desver	band	Bayern	e.V.:	

ein	 rechts	 auf	 einem	 weißen	 Felsen	 stehen-
der	 weißer	 Adler	 im	 Profi	l	 mit	 ausgebreite-
ten	 Schwingen	 und	 Blick	 nach	 links	 vor	 ei-
ner	 durch	 eine	 horizontale	 Linie	 untermittig	
geteilten	Fläche,	deren	unterer	Teil	blau	und	
deren	oberer	Teil	weiß	ist	und	die	links	über	
der	horizontalen	Linie	die	blauen	Buchstaben	
„DLRG“	trägt,

f)		 Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	Landes-
verband	Bayern:	

ein	zwölfzackiges	dunkelblaues	Zahnrad	auf	
weißem	Grund,	in	dessen	Mitte	die	Buchsta-
ben	T,	H	und	W	übereinander	erscheinen.

2Das	 Schild	 für	 das	 Ehrenzeichen	 der	 Deutschen	
Lebens-Rettungs-Gesellschaft	 Landesverband	 Bay-
ern  e.V.	 ist	 eine	 liegende	 Ellipse,	 das	 Schild	 für	 das	
Ehrenzeichen	des	Malteser	Hilfsdienstes	e.V.	ist	wap-
penförmig,	 das	 Schild	 der	 weiteren	 Organisationen	
ist	kreisrund.	 3Das	Kreuz	zeigt	auf	dem	oberen	Arm	
das	kleine	bayerische	Staatswappen,	auf	dem	unteren	
Arm	die	römischen	Zahlen	XXV	oder	XL.

(2)	1Die	Steckkreuze	sehen	aus	wie	folgt:	

1.		Feuerwehr-Ehrenzeichen:	

weiß	 emailliertes,	 golden	 gefasstes,	 schlankes	
Kreuz	mit	diagonal	verlaufenden	roten	Flammen;	
in	 seiner	 Mitte	 ist	 das	 kleine	 bayerische	 Staats-
wappen	auf	einem	Schild	aufgesetzt,

2.		Steckkreuz	für	die	in	Art. 1	Nrn.	2	und	3	genannten	

Organisationen:

weißes	Emailkreuz	mit	himmelblauem	Randstrei-
fen	 mit	 nach	 außen	 geschweift	 breiter	 werden-
den,	 an	 den	 Enden	 gerundeten	 Armen;	 auf	 der	
Mitte	 des	 Kreuzes	 liegt	 ein	 emailliertes	 Schild,	
das	jeweils	das	in	Abs. 1	Satz	1	Nr.	2	beschriebene	
Kennzeichen	 der	 Organisation	 trägt.	 Das	 Kreuz	
zeigt	auf	dem	oberen	Arm	das	kleine	bayerische	
Staatswappen.	

2Das	Steckkreuz	ist	etwas	größer	als	das	Ehrenzeichen	
am	Band.

(3)	1Das	Ehrenzeichen	am	Band	wird	an	der	linken	
Brustseite	oder	an	der	Ordensschnalle	getragen.	2Das	
Band	hat	die	Farben	weiß	und	blau.	3Das	Steckkreuz	
wird	ohne	Band	an	der	linken	unteren	Brustseite	ge-
tragen.

Art.	4

(1)	 1Das	Ehrenzeichen	wird	 im	Namen	des	Frei-
staates	 Bayern	 vom	 Staatsminister	 des	 Innern	 ver-
liehen.	 2Die	 Ausgezeichneten	 erhalten	 eine	 Verlei-
hungsurkunde.

(2)	 Das	 Ehrenzeichen	 geht	 in	 das	 Eigentum	 der	
ausgezeichneten	Person	über.

Art.	5

Die	Vorschriften	zur	Ausführung	dieses	Gesetzes	
erlässt	das	Staatsministerium	des	Innern.

Art.	6

(1)	 Dieses	 Gesetz	 tritt	 am	 1.	 Januar	 2013	 in	
Kraft.

(2)	Mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2012	treten

1.		das	Gesetz	über	die	Schaffung	eines	Feuerwehr-
Ehren	zeichens	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	vom	1. März	1972	(BayRS	215-3-2-I)	sowie	

2.		das	 Gesetz	 über	 ein	 Ehrenzeichen	 für	 Verdienste	
um	das	Bayerische	Rote	Kreuz	in	der	Fassung	der	
Bekannt	machung	vom	1.	März	1972	(		BayRS		281-2-I)

außer	Kraft.	

München,	den	11.	Dezember	2012

Der Bayerische Ministerpräsident

																																													Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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	2		032-0-F
		

   Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern 
(BayVersRücklG)

			

   Vom 11. Dezember 2012
			
		

	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

   Inha  ltsübersicht
			
		

		Teil 1
		

   Allgemeines
    
			Art.			1	 Geltungsbereich
		
		

		Teil 2
		

   Bayerischer Pensionsfonds
			
		Art.			2	 Errichtung
		Art.			3	 Zweckbindung
		Art.			4	 Rechtsform
		Art.			5	 Verwaltung,	Anlage	der	Mittel
		Art.			6	 Zuführung	der	Mittel
		Art.			7	 Verwendung	des	Sondervermögens,	Entnahmeplan
		Art.			8	 Vermögenstrennung
		Art.			9	 Wirtschaftsplan
		Art.	10	 Jahresrechnung,	Geschäftsbericht
		Art.	11	 Beirat
		Art.	12	 Aufl	ösung
		
		

		Teil 3
		

   Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts
			
		Art.	13	 Errichtung
		Art.	14	 Anzuwendende	Vorschriften
		Art.	15	 Rechtsform
		Art.	16	 Verwaltung,	Anlage	der	Mittel
		Art.	17	 Zuführung	der	Mittel
		Art.	18	 Verwendung	der	Versorgungsrücklagen
		Art.	19	 Wirtschaftsplan,	Geschäftsbericht
		
		

		Teil 4
		

   Schlussvorschriften
			
		Art.	20	 Übergangsregelungen
		Art.	21	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten
		
		
		

		Teil 1
		

   Allgemeines
    
			

		Art.	1
		

		Geltungsbereich
		

		(1)	 Die	 Vorschriften	 des	 Teils  2	 regeln,	 soweit	
nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 die	 Versorgungsrück-
lage	 des	 Freistaates	 Bayern	 für	 seine	 Beamten	 und	
Beamtinnen,	Richter	und	Richterinnen,	Versorgungs-
berechtigten	sowie	für	die	Mitglieder	der	Staatsregie-
rung,	die	ehemaligen	Mitglieder	der	Staatsregierung	
und	deren	versorgungsberechtigte	Hinterbliebenen.
		

		(2)	 Die	 Vorschriften	 des	 Teils  3	 regeln,	 soweit	
nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 die	 Versorgungsrückla-
gen	der	Gemeinden,	Gemeindeverbände	und	sonsti-
gen	unter	der	Aufsicht	des	Staates	stehenden	Körper-
schaften,	 Anstalten	 und	 Stiftungen	 des	 öffentlichen	
Rechts	für	deren	Beamten	und	Beamtinnen,	dienstord-
nungsmäßig	 Angestellten	 (Art.	 100	 des	 Bayerischen	
Besoldungsgesetzes)	und	Versorgungsberechtigten.
		

		(3)	Dieses	Gesetz	gilt	nicht
		
			1.	 	für	Körperschaften,	Anstalten	und	Stiftungen	des	

öffentlichen	 Rechts,	 die	 auf	 Grund	 gesetzlicher	
Vorschriften	 in	 ihrer	 Bilanz	 oder	 im	 Haushalt	
auszuweisende	 Rückstellungen	 bilden	 müssen,	
durch	die	ihre	künftigen	Versorgungsausgaben	in	
vollem	Umfang	gedeckt	sind,	und

		
			2.	 	für	 die	 öffentlich-rechtlichen	 Religionsgemein-

schaften	und	ihre	Verbände.
		
		
		

		Teil 2
		

   Bayerischer Pensionsfonds
    
			

		Art.	2
		

		Errichtung
		

		Zur	Finanzierung	der	Versorgungsaufwendungen	
wird	beim	Freistaat	Bayern	eine	Versorgungsrücklage	
als	Sondervermögen	unter	dem	Namen	„Bayerischer	
Pensionsfonds“	er	richtet.
		
		

2032-0-F

Gesetz  
über die Bildung von Versorgungsrücklagen  

im Freistaat Bayern  
(BayVersRücklG)
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		Art.	3
		

		Zweckbindung
		

			1	Das	 Sondervermögen	 dient	 der	 Sicherung	 der	
Versorgungsaufwendungen.	 	2	Es	 darf	 nach	 Maßgabe	
des	 Art.	 7	 nur	 zur	 Entlastung	 von	 Versorgungsauf-
wendungen	verwendet	werden.		3	Ansprüche	der	Ver-
sorgungsberechtigten	 gegen	 das	 Sondervermögen	
werden	nicht	begründet.
		
		

		Art.	4
		

		Rechtsform
		

			1	Das	 Sondervermögen	 ist	 nicht	 rechtsfähig.	 	2	Es	
kann	 unter	 seinem	 Namen	 im	 rechtsgeschäftlichen	
Verkehr	handeln,	klagen	und	verklagt	werden.	 	3	Der	
allgemeine	 Gerichtsstand	 des	 Sondervermögens	 ist	
München.
		
		

		Art.	5
		

		Verwaltung,	Anlage	
der	Mittel

		
		(1)	 	1	Das	Staatsministerium	der	Finanzen	verwal-

tet	das	Son	dervermögen.		2	Es	kann	die	Verwaltung	der	
Mittel	auf	Körperschaften,	Anstalten	oder	andere	Ein-
richtungen	 innerhalb	 oder	 außerhalb	 der	 Staatsver-
waltung	übertragen.
		

		(2)	 	1	Die	dem	Sondervermögen	zufl	ießenden	Mit-
tel	einschließlich	der	Erträge	sind	so	anzulegen,	dass	
größtmögliche	 Sicherheit	 und	 Rentabilität	 gewähr-
leistet	sind.		2	Das	Staatsministerium	der	Finanzen	wird	
ermächtigt,	die	näheren	Einzelheiten	zur	Anlage	der	
Mittel	zu	regeln.
		
		

		Art.	6
		

		Zuführung	
der	Mittel

		
		(1)	Dem	Sondervermögen	 sind	bis	einschließlich	

des	Jahres	2030	jährlich	bis	15. Februar	100	Mio.	€	aus	
dem	Staatshaushalt	zuzuführen.
		

		(2)	 An	 den	 Freistaat	 Bayern	 bezahlte	 Versor-
gungszuschläge	 (Art.	14	Abs.	2	des	Bayerischen	Be-
amtenversorgungsgesetzes)	 sind	 dem	 Sondervermö-
gen	zuzuführen.
		

		(3)	 Eine	 vorübergehende	 Minderung	 oder	 Aus-
setzung	der	Zuführungen	ist	nur	durch	Gesetz	zuläs-
sig,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	Erfordernis-
sen	 des	 gesamtwirtschaftlichen	 Gleichgewichts	 im	
Sinn	des	Art.	18	Abs.	2	Halb	satz	1	der	Bayerischen	
Haushaltsordnung	 (BayHO)	 Rechnung	 zu	 tragen,	
oder	 bei	 Vorliegen	 eines	 vergleichbar	 schwerwie-
genden	Grundes.
		
		

		Art.	7
		

		Verwendung	des	
Sondervermögens,	Entnahmeplan

		
		(1)	Entnahmen	aus	dem	Sondervermögen	sind	ab	

dem	Jahr	2023	über	einen	Zeitraum	von	mindestens	
15	 Jahren	 zur	 Entlastung	 von	 Versorgungsaufwen-
dungen	zulässig.
		

		(2)		1	Die	Staatsregierung	erstellt	auf	Vorschlag	des	
Staatsministeriums	der	Finanzen	alle	zwei	Jahre,	erst-
mals	 für	 den	 Doppelhaushalt	 2023/2024,	 einen	 Ent-
nahmeplan,	der	bei	der	Haushaltsplanung	zu	berück-
sichtigen	 ist.	 	2	Der	 Entnahmeplan	 ist	 dem	 Ausschuss	
für	 Staatshaushalt	 und	 Finanzfragen	 und	 dem	 Aus-
schuss	für	Fragen	des	öffentlichen	Dienstes	des	Land-
tags	vorzulegen.
		

		(3)		1	Die	Entnahmen	haben	sich	am	Finanzierungs-
bedarf	 künftiger	 Versorgungsaufwendungen	 und	
dem	Ziel	einer	Verstetigung	der	Haushaltsbelastung	
zu	orientieren.	 	2	Höhe	und	Zeitpunkt	der	Entnahmen	
werden	durch	die	Haushaltsgesetze	geregelt.
		

		(4)	Die	Staatsregierung	hat	dem	Landtag	zu	Be-
ginn	einer	Legislaturperiode	und	auf	Verlangen	einen	
Bericht	über	die	Entwicklung	der	Beamtenversorgung	
vorzulegen.
		
		

		Art.	8
		

		Vermögenstrennung
		

		Das	Sondervermögen	ist	von	den	übrigen	Vermö-
gen,	Rechten	und	Verbindlichkeiten	getrennt	zu	hal-
ten;	es	darf	nicht	beliehen	oder	zum	inneren	Vermö-
gensausgleich	verwendet	werden.
		
		

		Art.	9
		

		Wirtschaftsplan
		

		Das	Staatsministerium	der	Finanzen	stellt	für	das	
Sondervermögen	für	jedes	Wirtschaftsjahr	einen	Wirt-
schaftsplan	auf.
		
		

		Art.	10
		

		Jahresrechnung,	Geschäftsbericht
		

		(1)	 	1	Soweit	 die	 Verwaltung	 der	 Mittel	 des	 Son-
dervermögens	 einer	 Einrichtung	 übertragen	 wurde	
(Art. 5	Abs.	1	Satz 2),	legt	diese	dem	Staatsministeri-
um	der	Finanzen	jährlich	einen	Bericht	über	die	Ver-
waltung	 der	 Mittel	 des	 Sondervermögens	 vor.	 	2	Das	
Staatsministerium	der	Finanzen	stellt	am	Ende	jeden	
Rechnungsjahres	die	Jahresrechnung	des	Sonderver-
mögens	auf.
		

		(2)	 In	 den	 Jahresrechnungen	 sind	 der	 Bestand	
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des	 Sondervermögens	 einschließlich	 der	 Forderun-
gen	und	Verbindlichkeiten	sowie	die	Einnahmen	und	
Ausgaben	auszuweisen.
		

		(3)	 	1	Das	 Staatsministerium	 der	 Finanzen	 erstellt	
für	jedes	Haushaltsjahr	auf	der	Grundlage	der	Jahres-
rechnung	 einen	 Geschäftsbericht	 über	 den	 Bestand	
und	 die	 Entwicklung	 des	 Sondervermögens	 sowie	
dessen	 Anlage	 und	 Verwaltung.	 	2	Der	 Geschäftsbe-
richt	ist	im	Bayerischen	Staatsanzeiger	zu	veröffentli-
chen	und	dem	Landtag	zu	übersenden.
		
		

		Art.	11
		

		Beirat
		

		(1)	 	1	Für	 das	 Sondervermögen	 wird	 ein	 Beirat	
gebildet.	 	2	Er	wirkt	bei	allen	wichtigen	Fragen	mit.	
	3	Insbesondere	ist	er	zu	den	Anlagerichtlinien,	dem	
Wirtschaftsplan,	der	Jahresrechnung	und	dem	Ge-
schäftsbericht	zu	hören.	 	4	Er	 ist	 ferner	zum	Entnah-
meplan	 zu	 hören	 und	 hat	 hierzu	 eine	 schriftliche	
Stellungnahme	abzugeben,	die	dem	Ausschuss	 für	
Staatshaushalt	 und	 Finanzfragen	 und	 dem	 Aus-
schuss	 für	 Fragen	 des	 öffentlichen	 Dienstes	 des	
Landtags	 gemeinsam	 mit	 dem	 Entnahmeplan	 vor-
zulegen	ist.
		

		(2)	 	1	Der	Beirat	besteht	aus	acht	Mitgliedern,	die	
vom	 Staatsministerium	 der	 Finanzen	 für	 die	 Dauer	
von	fünf	Jah	ren	berufen	werden.		2	Dem	Beirat	gehören	
zwei	 Vertreter	 des	 Staatsministeriums	 der	 Finanzen,	
ein	von	den	für	die	So	zialversicherungsträger	zustän-
digen	 Aufsichtsbehörden	 im	 Einvernehmen	 vorge-
schlagener	 Vertreter	 der	 Sozialversicherungsträger,	
zwei	vom	Staatsministerium	der	Finanzen	zu	bestim-
mende	Sachverständige	aus	Wirtschaft	oder	Wissen-
schaft,	ein	Vertreter	des	Bayerischen	Beamtenbunds,	
ein	Vertreter	des	Bayerischen	Richtervereins	e.V.	und	
ein	Vertreter	des	Deutschen	Gewerkschaftsbunds	an.	
	3	Der	Vorsitz	wird	von	einem	der	Vertreter	des	Staats-
ministeriums	 der	 Finanzen	 geführt.	 	4	Bei	 Stimmen-
gleichheit	entscheidet	der	Vorsitzende.		5	Stellvertreter	
des	Vorsitzenden	ist	der	weitere	Vertreter	des	Staats-
ministeriums	 der	 Finanzen.	 	6	Für	 jedes	 Mit	glied	 des	
Beirats	ist	ein	Stellvertreter	zu	berufen.		7	Scheidet	ein	
Beiratsmitglied	 oder	 ein	 Stellvertreter	 vorzeitig	 aus,	
so	wird	 für	den	Rest	 seiner	Amtszeit	ein	Nachfolger	
bestimmt.
		

		(3)	Das	Sondervermögen	zahlt	an	die	Beiratsmit-
glieder	und	ihre	Stellvertreter	für	ihre	Tätigkeit	keine	
Vergütung;	Auslagen	werden	nicht	erstattet.
		

		(4)	Der	Beirat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.
		
		

		Art.	12
		

		Aufl	ösung
		

		Der	Bayerische	Pensionsfonds	gilt	nach	Auszah-
lung	seines	Vermögens	als	aufgelöst.
		
		
		

		Teil 3
		

   Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts
    
    

			Art.	13
		

		Errichtung
		

		(1)	Zur	Finanzierung	der	Versorgungsaufwendun-
gen	bilden	die	unter	der	Aufsicht	des	Freistaates	Bay-
ern	stehenden	Körperschaften,	Anstalten	und	Stiftun-
gen	des	öffentlichen	Rechts	Versorgungsrücklagen.
		

		(2)		1	Sie	bilden	ihre	Versorgungsrücklage	gemein-
sam	 mit	 dem	 Freistaat	 Bayern,	 soweit	 nicht	 nach	
Abs. 3	bis	5	etwas	anderes	bestimmt	ist.		2	Dies	gilt	ent-
sprechend,	wenn	sie	Staatsbeamte	oder	Staatsbeam-
tinnen	beschäftigen,	deren	Bezüge	oder	Versorgungs-
bezüge	aus	eigenen	Mitteln	zu	bestreiten	sind.
		

		(3)		1	Die	Mitglieder	des	Bayerischen	Versorgungs-
verbands	bilden	bei	diesem	eine	gemeinsame	Versor-
gungsrücklage.		2	Die	gemeinsame	Versorgungsrückla-
ge	ist	in	der	Bilanz	des	Versorgungsverbands	gesondert	
auszuweisen.		3	Das	Nähere	regelt	die	Satzung	des	Bay-
erischen	Versorgungsverbands.		4	Mitglieder	vergleich-
barer	 Versorgungswerke	 außerhalb	 des	 Geltungsbe-
reichs	dieses	Gesetzes	können	sich	nach	Maßgabe	der	
Satzung	des	 jeweiligen	Versorgungswerks	einer	dort	
gebildeten	Versorgungsrücklage	anschließen.
		

		(4)	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	die	nicht	
Mitglieder	 des	 Bayerischen	 Versorgungsverbands	
sind,	bilden	je	weils	eigene	zweckgebundene	Sonder-
rücklagen	für	ihre	Versorgungsaufwendungen.
		

		(5)	 	1	Sonstige	Körperschaften,	Anstalten	und	Stif-
tungen	des	öffentlichen	Rechts,	denen	gestattet	wur-
de,	ihre	Versorgungsrücklage	allein	oder	gemeinsam	
mit	Gemeinden	und	Gemeindeverbänden	zu	bilden,	
führen	die	Rücklagenbildung	in	der	bisherigen	Form	
fort.	 	2	Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 die	 Sozialversiche-
rungsträger,	denen	die	gemeinsame	Bil	dung	von	Ver-
sorgungsrücklagen	 bei	 ihren	 jeweiligen	 Landesver-
bänden	gestattet	wurde.
		
		

		Art.	14
		

		Anzuwendende	Vorschriften
		

		Für	 die	 Zweckbindung,	 die	 Vermögenstrennung	
und	die	Aufl	ösung	der	Versorgungsrücklagen	gelten	
Art.	3,	8	und	12	entsprechend.
		
		

		Art.	15
		

		Rechtsform
		

		Die	 Rechtsform	 der	 Versorgungsrücklagen	 der	
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Gemeinden	und	Gemeindeverbände	und	der	 sonsti-
gen	unter	der	Aufsicht	des	Staates	stehenden	Körper-
schaften,	 Anstalten	 und	 Stiftungen	 des	 öffentlichen	
Rechts	sowie	der	beim	Bayerischen	Versorgungsver-
band	 gebildeten	 gemeinsamen	 Versorgungsrückla-
ge	 wird	 durch	 die	 jeweiligen	 haushaltsrechtlichen	
Bestimmungen	oder,	soweit	dies	danach	zulässig	 ist,	
durch	Satzung	bestimmt.
		
		

		Art.	16
		

		Verwaltung,	Anlage	der	Mittel
		

		(1)	Für	die	Anlage	und	Verwaltung	der	gemein-
sam	 mit	 dem	 Freistaat	 Bayern	 gebildeten	 Versor-
gungsrücklagen	gilt	Art. 5.
		

		(2)	 	1	Für	 die	 Anlage	 und	 Verwaltung	 der	 Versor-
gungsrücklagen	der	Gemeinden,	Gemeindeverbände	
und	 sonstigen	 Kör	perschaften,	 Anstalten	 und	 Stif-
tungen	des	öffentlichen	Rechts	gelten	die	jeweiligen	
haushaltsrechtlichen	 Vorschriften,	 soweit	 dieses	 Ge-
setz	nichts	anderes	bestimmt.		2	Die	Versorgungsrück-
lagen	dürfen	nur	zweckgebunden	und	nicht	als	innere	
Darlehen	im	Vermögenshaushalt	verwendet	werden.	
	3	Die	 in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	können	den	
Bayerischen	Versorgungsverband	mit	der	Verwaltung	
der	 Mittel	 ihrer	 Versorgungsrücklage	 beauftragen	
und,	 so	weit	 der	 Bayerische	 Versorgungsverband	 die	
bei	ihm	gebildete	Versorgungsrücklage	in	einem	Pen-
sionsfonds	anlegt,	 sich	an	diesem	Pensionsfonds	mit	
eigenen	Anteilen	beteiligen.		4	Für	die	Träger	der	Sozi-
alversicherung	gelten	§§ 80	bis	86	des	Vierten	Buches	
Sozialgesetzbuch	entsprechend.
		

		(3)	 	1	Der	Bayerische	Versorgungsverband	verwal-
tet	die	bei	 ihm	gebildete	Versorgungsrücklage	nach	
den	allgemein	für	ihn	geltenden	Vorschriften.		2	Er	kann	
die	Versorgungsrücklage	in	einem	Pensionsfonds	ge-
meinsam	 mit	 seinem	 Sondervermögen	 nach	 Art.	 45	
des	Gesetzes	über	das	öffentliche	Versorgungswesen	
anlegen.
		
		

		Art.	17
		

		Zuführung	der	Mittel
		

		(1)	 	1	Zuführungen	 zu	 den	 Versorgungsrücklagen	
sind	bis	ein	schließlich	des	Jahres	2017	jährlich	nach-
träglich	bis	15. Februar	des	Folgejahres	in	Höhe	
		
			1.	 	der	sich	durch	die	Maßnahmen	nach	§	14a	Abs. 2	

und	 2a	 des	 Bundesbesoldungsgesetzes	 in	 der	
bis	 zum	 Ablauf	 des	 31.	 August	 	2006		 geltenden	
Fassung	 verminderten	 Besoldungs-	 und	 Versor-
gungsausgaben	des	laufenden	Jahres	und

		
			2.	 	der	Hälfte	der	durch	die	Absenkung	des	Versor-

gungsniveaus	nach	dem	Versorgungsänderungs-
gesetz	 	2001		 vom	 20.	 Dezember	 	2001		 (BGBl  I	
S.  	3926	)	und	durch	die	Fortführung	dieser	Maß-
nahmen	 durch	 das	 Bayerische	 Beamtenversor-

gungsgesetz	verminderten	Versorgungsausgaben	
des	laufenden	Jahres

		
		zu	leisten.		2	Die	Zuführungen	nach	Satz	1	können	mit	
den	An	teilssätzen	0,57 v.H.	der	Besoldungsausgaben	
und	2,83 v.H.	der	Versorgungsausgaben	des	abgelau-
fenen	Kalenderjahres	pauschaliert	werden.
		

		(2)	 	1	Der	 Bayerische	 Versorgungsverband	 kann	
in	seiner	Satzung	unter	Beachtung	des	Abs.	1	Satz	1	
ein	anderes	Be	rechnungsverfahren	vorsehen.		2	Soweit	
die	Mitglieder	des	Bayerischen	Versorgungsverbands	
eine	 gemeinsame	 Versorgungsrücklage	 bei	 diesem	
bilden	 oder	 soweit	 Nichtmitglieder	 diesen	 mit	 der	
Verwaltung	 ihrer	 Versorgungsrücklage	 beauftragen	
(Art.	16	Abs.	2	Satz	3),	sind	die	von	den	Mitgliedern	
oder	 sonstigen	 Beteiligten	 zugeführten	 Beträge	 je-
weils	gesondert	auszuweisen.
		

		(3)		1	Die	Körperschaften,	Anstalten	und	Stiftungen	
des	öffentlichen	Rechts,	die	ihre	Versorgungsrücklage	
gemeinsam	mit	dem	Freistaat	Bayern	bilden,	 leisten	
auf	 ihre	Zuführungen	eine	Abschlagszahlung	 in	der	
zu	erwartenden	Höhe	bis	15. Februar	des	 laufenden	
Jahres;	Abs. 5	gilt	nicht.	 	2	Die	Beträge	sind	unmittel-
bar	dem	Bayerischen	Pensionsfonds	zuzuführen	und	
gesondert	 auszuweisen.	 	3	So	zial	ver	sicherungsträger,	
die	 ihre	 Versorgungsrücklage	 gemeinsam	 mit	 dem	
Freistaat	Bayern	bilden,	können	bis	einschließlich	des	
Jahres	2030	Zuführungen	über	Abs.	1	hinaus	leisten,	
soweit	dies	auf	Grund	sozialversicherungsrechtlicher	
Vorschriften	zulässig	ist.
		

		(4)	 Soweit	 Gemeinden	 und	 Gemeindeverbände	
mit	 sonstigen	 Körperschaften,	 Anstalten	 und	 Stif-
tungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 gemeinsame	 Versor-
gungsrücklagen	bilden,	sind	die	jeweils	zugeführten	
Beträge	gesondert	auszuweisen.
		

		(5)	 	1	Auf	die	Zuführungen	nach	Abs. 1	 ist	bis	15.	
Juni	des	laufenden	Jahres	ein	Abschlag	in	der	zu	er-
wartenden	Höhe	zu	zahlen,	der	mit	der	Zuführung	bis	
15.	 Februar	 des	 Folgejahres	 zu	 verrechnen	 ist.	 	2	Ab-
weichend	von	Satz 1	ist	eine	Aufteilung	des	Abschlags	
in	halb-	oder	vierteljährlich	zu	zahlende	gleichgroße	
Teilbeträge	möglich,	sofern	dies	im	Interesse	der	Ren-
tabilität	der	Geldanlage	zweckmäßig	ist.		3	Die	Teilab-
schlagszahlungen	sind	im	Fall
		
			1.	 	einer	halbjährlichen	Aufteilung	bis	31.	März	und	

30. September
		
			2.	 	einer	vierteljährlichen	Aufteilung	bis	15.	Februar,	

15. Mai,	15.	August	und	15.	November
		
		des	laufenden	Jahres	den	Versorgungsrücklagen	zu-
zuführen.	 	4	Einrichtungen,	die	gemäß	Art.	13	Abs.	5	
gemeinsame	 Versorgungsrücklagen	 bilden,	 treffen	
die	Entscheidung	über	die	Aufteilung	der	Abschlags-
zahlung	 im	 gegenseitigen	 Einvernehmen.	 	5	Soweit	
eine	 Einigung	 nicht	 möglich	 ist,	 ist	 nach	 Satz  1	 zu	
verfahren.	 	6	Der	 Bayerische	 Versorgungsverband	
kann	 in	 seiner	 Satzung	 ein	 anderes	 Verfahren	 vor-
sehen.
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		Art.	18
		

		Verwendung	der	Versorgungsrücklagen
		

		(1)	Entnahmen	aus	dem	Sondervermögen	sind	ab	
dem	Jahr	2018	über	einen	Zeitraum	von	mindestens	
15  Jahren	 zur	 Ent	lastung	 von	 Versorgungsaufwen-
dungen	zulässig.
		

		(2)	 	1	Für	 die	 Entnahme	 aus	 den	 Versorgungs-
rücklagen	sind	Entnahmepläne	aufzustellen.	 	2	Die-
se	sind	der	zuständigen	obersten	Aufsichtsbehörde	
(Art.	137	des	Bayerischen	Beamtengesetzes)	anzu-
zeigen.		3	Die	Körperschaften,	Anstalten	und	Stiftun-
gen	des	öffentlichen	Rechts,	die	ihre	Versorgungs-
rücklage	nach	Art.	17	Abs.	3	gemeinsam	mit	dem	
Freis	taat	Bayern	bilden,	können	Entnahmen	nur	im	
Rahmen	 der	 von	 ihnen	 zugeführten	 Beträge	 und	
den	 daraus	 entstandenen	 Erträgen	 vorsehen.	 	4	Für	
die	 beim	 Bayerischen	 Versorgungsverband	 gebil-
dete	 gemeinsame	 Versorgungsrücklage	 beschließt	
der	 Verwaltungsrat	 des	 Versorgungsverbands	 im	
Rahmen	der	Festsetzung	des	Umlagesatzes,	in	wel-
cher	 Weise	 die	 Versorgungsrücklage	 neben	 der	
satzungsmäßig	zu	leistenden	Umlage	zur	Finanzie-
rung	 der	 Versorgungsleistung	 herangezogen	 wer-
den	soll.
		
		

		Art.	19
		

		Wirtschaftsplan,	Geschäftsbericht
		

			1	Dienstherren	mit	eigenen	Versorgungsrücklagen	
sowie	der	Bayerische	Versorgungsverband	stellen	für	
ihren	Bereich	für	jedes	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplä-
ne	auf.		2	Sie	können	zusätzlich	Geschäftsberichte	ver-
öffentlichen.
		
		
		

		Teil 4
		

   Schlussvorschriften
			
		

		Art.	20
		

		Übergangsregelungen
		

		(1)	 Die	 Sondervermögen	 „Versorgungsrücklage	
des	 Freistaates	 Bayern“	 und	 „Versorgungsfonds	 des	
Freistaates	 Bayern“	 gehen	 auf	 das	 Sondervermögen	
„Bayerischer	Pensionsfonds“	über.
		

		(2)	 	1	Der	 am	 31.	 Dezember	 2012	 bestehende	 ge-
meinsame	 Beirat	 nimmt	 ab	 1.	 Januar	 2013	 die	 Auf-
gabe	des	Beirats	 für	den	Bayerischen	Pensionsfonds	
wahr.		2	Die	Amtszeit	dauert	bis	zum	31.	Juli	2014.
		
		

		Art.	21
		

		Inkrafttreten,	Außerkrafttreten
		

		(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		

		(2)	Mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2012	tritt	das	Gesetz	
über	die	Bildung	von	Versorgungsrücklagen	im	Freistaat	
Bayern	(BayVersRücklG)	vom	26.	Juli	1999	(GVBl	S. 309,	
BayRS	2032-0-F),	zuletzt	geändert	durch	§ 7	des	Geset-
zes	vom	30. März	2012	(GVBl	S. 94),	außer	Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		Art. 		1
		

		Das	Staatsministerium	des	Innern	wird	ermächtigt,	
die	Zu	ständigkeit	nach	§ 16	Abs. 2	Nr.	9	des	Geset-
zes	über	das	Auf	spüren	von	Gewinnen	aus	schweren	
Straftaten	 (Geldwäschegesetz	 –	 GwG)	 vom	 13.  Au-
gust	 2008	 (BGBl	 I	 S.  1690),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Art.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl	I	
S.	 2959),	für	die	Verpfl	ichteten	nach	§	2	Abs. 1	Nrn. 3,	
5,	7a,	9,	10	und	12	GwG	durch	Rechtsverordnung	auf	
die	Regierungen	oder	für	mehrere	Regierungsbezirke	
auf	eine	Regierung	zu	übertragen.
		
		

		Art. 2
		

		Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	

	7		62-1-I
		

   Gesetz 
über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geldwäschegesetzes 

(GwG-Zuständigkeitsgesetz – GwGZustG)
			

   Vom 11. Dezember 2012  

762-1-I

Gesetz  
über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geldwäschegesetzes  

(GwG-Zuständigkeitsgesetz – GwGZustG)

Vom 11. Dezember 2012
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			Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§	1
		

		Änderung	des	Gesetzes	
über	die	kommunale	Gliederung	des	Staatsgebiets

		
		Das	Gesetz	über	die	kommunale	Gliederung	des	

Staatsgebiets	vom	24.	Dezember 2005	 (GVBl	S. 659,	
BayRS	 1012-1-I),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	
27. Novem	ber	2007	(GVBl	S. 784),	wird	wie	folgt	ge-
ändert:
		
			1.	 	Der	 Überschrift	 wird	 der	 Klammerzusatz	

„(	Komm	StaGebG)“	angefügt.
		
			2.	 	In	Art.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„1. Januar		2005	“	

durch	die	Worte	„31. Dezember 	2012	“	ersetzt.
		
			3.	 	Art.	2	bis	4	werden	durch	folgenden	neuen	Art.	2	

ersetzt:
		

		„Art.	2
		

		Die	Verwaltungsgemeinschaft	Stegaurach,	Land-
kreis	 Bamberg,	 Regierungsbezirk	 Oberfranken,	
wird	aufgelöst.“

		
		

		§ 2
		

		Änderung	des	Gesetzes	
über	die	kommunale	Zusammenarbeit

		
		Das	 Gesetz	 über	 die	 kommunale	 Zusammenar-

beit	(Komm	ZG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	20. Ju	ni 1994	(GVBl	S. 555,	ber.	1995	S. 98,	BayRS	
2020-6-1-I),	zuletzt	geändert	durch	§	6	des	Gesetzes	
vom	16. Febru	ar 2012	(GVBl	S. 30),	wird	wie	folgt	ge-
ändert:
		
			1.	 	Art.	26	Abs.	3	Sätze	2	und	3	werden	aufgehoben;	

die	Satznummerierung	im	bisherigen	Satz	1	ent-
fällt.

		
			2.	 	Art.	32	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Satz	1	werden	die	Worte	„, wenn	noch	kein	

Ver	bandsvorsitzender	 gewählt	 ist,	 durch	 die	
Aufsichtsbehörde,	sonst“	gestrichen.	
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			b)	 	Es	wird	folgender	neuer	Satz	2	eingefügt:

		
		„	2	Ist	noch	kein	Verbandsvorsitzender	gewählt	
oder	 durch	 die	 Verbandssatzung	 bestimmt	
und	 enthält	 die	 Verbandssatzung	 keine	 Re-
gelung	über	die	Einberufung	in	diesem	Fall,	
beruft	die	Aufsichtsbehörde	die	Verbandsver-
sammlung	schriftlich	ein.“

		
			c)	 	Der	 bisherige	 Satz	 2	 wird	 Satz	 3;	 die	 Worte	

„Tageszeit	und	-ort“	werden	durch	die	Worte	
„Tagungszeit	und	-ort“	ersetzt.

		
			d)	 	Der	bisherige	Satz	3	wird	Satz	4.

		
			3.	 	Art.	33	Abs.	4	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	2	Sie	gelten	nicht	für	die	Teilnahme	von	Verbands-
räten	 an	 der	 Beratung	 und	 Abstimmung	 bei	 Be-
schlüssen,	die	einem	Verbandsmitglied	einen	un-
mittelbaren	Vor-	oder	Nachteil	bringen	können.“

		
			4.	 	In	Art.	50	Abs.	4	wird	folgender	Satz	4	angefügt:

		
		„	4	Für	die	Einberufung	zur	Verwaltungsratssitzung	
gelten	Art.	32	Abs.	1	Sätze	1	und	2	entsprechend.“

		
		

		§	3
		

		Aufhebung	der	Verordnung	zur	Änderung	des	
Gebiets	von	Gemeinden,	Landkreisen	und	Bezirken

		
		Die	 Verordnung	 zur	 Änderung	 des	 Gebiets	 von	

Gemeinden,	 Landkreisen	 und	 Bezirken	 vom	 5.  No-
vember 2005	(GVBl	S. 557,	BayRS	1012-2-75-I),	zuletzt	
geändert	durch	Verordnung	vom	18. November 2011	
(GVBl	S.	598),	wird	auf	gehoben.
		
		

		§ 4
		

		Inkrafttreten
		

		Dieses	Gesetz	tritt	am	1. Januar 2013	in	Kraft.		
		
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		
																																														Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§ 1
		

		Änderung	des	Landeswahlgesetzes
		

		Das	 Gesetz	 über	 Landtagswahl,	 Volksbegehren	
und	Volksentscheid	(Landeswahlgesetz	–	LWG)	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5. Juli 2002	(GVBl	
S.  277,	 ber.	 S.  620,	 BayRS	 111-1-I),	 zuletzt	 geändert	
durch	 Gesetz	 vom	 25.  Ok	tober  2011	 (GVBl	 S.  506),	
wird	wie	folgt	geändert:
		
			 	1.	 	Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	 der	 Überschrift	 zu	 Art.  48	 wird	 das	 Wort	
„Verständigung“	 durch	 das	 Wort	 „Benach-
richtigung“	ersetzt.

		
			b)	 	In	der	Überschrift	zu	Art. 90	werden	das	Wort	

„und“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	die	Wor-
te	„und	Form“	angefügt.

		
			 	2.	 	In	Art. 1	Abs. 2	Satz 1	werden	die	Worte	„,	An-

gestellte	und	Arbeiter“	durch	die	Worte	„und	Ar-
beitnehmer“	ersetzt.

		
			 	3.	 	Art. 4	Abs. 2	erhält	folgende	Fassung:
		

		„(2)	 Eine	 stimmberechtigte	 Person,	 die	 im	
Wählerverzeichnis	eingetragen	ist	oder	die	aus	
einem	von	 ihr	nicht	zu	vertretenden	Grund	 in	
das	 Wählerverzeichnis	 nicht	 aufgenommen	
worden	 ist,	 erhält	 auf	 Antrag	 einen	 Wahl-
schein.“

		
			 	4.	 	In	Art. 5	Abs. 5	Satz 1	werden	die	Worte	„spätes-

tens 30“	durch	die	Zahl	„36“	ersetzt.
		
			 	5.	 	In	Art. 7	Abs. 2	Satz 2	wird	das	Wort	„Beisitzern“	

durch	 die	 Worte	 „Stimmberechtigten	 als	 Beisit-
zern“	ersetzt.

		
			 	6.	 	In	Art. 15	Abs. 1	Satz 1	Nr. 2	werden	die	Worte	

„Umschlag	 (Wahlumschlag)“	 durch	 das	 Wort	
„Stimmzettelumschlag“	ersetzt.

		
			 	7.	 	Art. 21	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Satz 3	wird	der	Schlusspunkt	durch	folgen-
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den	Halbsatz	ersetzt:
		

		„;  maßgeblich	 ist	 der	 33	 Monate	 nach	 der	
Wahl	des	Landtags	vorliegende	letzte	fortge-
schriebene	Stand	der	Bevölkerung.“

		
			b)	 	Es	werden	folgende	Sätze 4	bis 6	angefügt:

		
		„	4	Für	die	Verteilung	der	Abgeordnetenman-
date	nach	Satz 2	wird	die	Einwohnerzahl	des	
Wahlkreises,	 vervielfacht	 mit	 der	 Gesamt-
zahl	 der	 Abgeordneten	 nach	 Satz  1,	 durch	
die	 Gesamtzahl	 der	 Einwohner	 aller	 Wahl-
kreise	 geteilt.	 	5	Jeder	 Wahlkreis	 erhält	 zu-
nächst	 so	viele	Mandate,	wie	ganze	Zahlen	
auf	ihn	entfallen.		6	Die	weiteren	zu	vergeben-
den	Mandate	werden	den	Wahlkreisen	in	der	
Reihenfolge	 der	 höchsten	 Zahlenbruchteile,	
die	sich	bei	der	Berechnung	nach	Satz 4	er-
geben,	zugeteilt.“

		
			 	8.	 	In	Art. 28	Abs. 2	Satz 4	wird	die	Zahl	„37“	durch	

die	Zahl	„43“	ersetzt.
		
			 	9.	 	Art. 40	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Abs. 3	und	4	wird	jeweils	das	Wort	„Wahl-
umschlag“	 durch	 das	 Wort	 „Stimmzettelum-
schlag“	ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 5	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	 Nrn.  3	 und	 4	 wird	 jeweils	 das	 Wort	

„Wahlumschlag“	durch	das	Wort	„Stimm-
zettelumschlag“	ersetzt.

		
			bb)		In	Nr. 5	wird	das	Wort	„Wahlumschläge“	

durch	das	Wort	„Stimmzettelumschläge“	
ersetzt.

		
			cc)	 	In	 Nrn.  6	 und	 7	 wird	 jeweils	 das	 Wort	

„Wahlumschlag“	durch	das	Wort	„Stimm-
zettelumschlag“	ersetzt.

		
			10.	 	Art. 48	und	49	erhalten	folgende	Fassung:
		

		„Art. 48

		Benachrichtigung	der	Gewählten
		

		Der	 Landeswahlleiter	 benachrichtigt	 die	
Gewählten	 und	 weist	 sie	 auf	 die	 Regelung	 des	
Art. 49	Abs. 1	hin.
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		Art. 49

		Erwerb	der	Mitgliedschaft	im	Landtag
		

		(1)	 	1	Eine	 gewählte	 sich	 bewerbende	 Person	
erwirbt	 die	 Mitgliedschaft	 im	 Landtag	 nach	 der	
Feststellung	des	Ergebnisses	für	sämtliche	Wahl-
kreise	durch	den	Landeswahlausschuss	 (Art.  42)	
mit	 der	 Eröffnung	 der	 ersten	 Sitzung	 des	 Land-
tags	nach	der	Wahl.		2	Eine	Ablehnung	des	Erwerbs	
der	 Mitgliedschaft	 muss	 vor	 der	 ersten	 Sitzung	
des	 Landtags	 gegenüber	 dem	 Landeswahlleiter	
schriftlich	 erklärt	 werden.	 	3	Eine	 Erklärung	 un-
ter	Vorbehalt	gilt	als	Ablehnung.	 	4	Die	Erklärung	
kann	nicht	widerrufen	werden.

		
		(2)	 	1	Bei	 einer	 Listennachfolge	 (Art.  58)	 oder	

einer	Wiederholungswahl	(Art. 55)	wird	die	Mit-
gliedschaft	 im	 Landtag	 mit	 dem	 frist-	 und	 form-
gerechten	Eingang	der	auf	die	Benachrichtigung	
erfolgenden	 Annahmeerklärung	 beim	 Landes-
wahlleiter,	 jedoch	nicht	vor	Ausscheiden	des	ur-
sprünglich	 gewählten	 Abgeordneten	 er	worben.	
	2	Liegt	bei	Ablehnung	des	Erwerbs	der	Mitglied-
schaft	 im	 Landtag	 durch	 eine	 gewählte	 sich	 be-
werbende	Person	die	Annahmeerklärung	des	Lis-
tennachfolgers	bereits	vor	der	ersten	Sitzung	des	
Landtags	nach	der	Wahl	vor,	erwirbt	der	Listen-
nachfolger	das	Man	dat	mit	der	Eröffnung	dieser	
Sitzung.		3	Gibt	der	Listennachfolger	oder	die	durch	
Wiederholungswahl	 ge	wählte	 sich	 bewerbende	
Person	bis	zum	Ablauf	der	Frist	keine	oder	keine	
formgerechte	Erkläru	ng	ab,	so	gilt	die	Nachfolge	
oder	Wahl	zu	diesem	Zeitpunkt	als	angenommen.	
	4	Abs. 1	Sätze 3	und 4	gelten	entsprechend.“

		
			11.	 	Art. 54	wird	folgender	Abs. 4	angefügt:
		

		„(4)	 Im	Fall	einer	Nachwahl	 ist	das	vorläufi	-
ge	 Ergebnis	 der	 Hauptwahl	 unmittelbar	 im	 An-
schluss	an	die	Wahlhandlung	der	Hauptwahl	auf	
der	 Grundlage	 der	 erfolgten	 Stimmabgaben	 zu	
ermitteln,	festzustellen	und	bekannt	zu	geben.“

		
			12.	 	Art. 55	Abs. 5	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz 1.
		

			b)	 	Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:
		

		„	2	Der	 Landeswahlleiter	 benachrichtigt	 die	
Gewählten	und	 fordert	 sie	auf,	binnen	einer	
Woche	schriftlich	zu	erklären,	ob	sie	die	Wahl	
annehmen.“

		
			13.	 	Art. 58	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Abs. 1	Satz 2	werden	die	Worte	„die	An-
nahme	 der	 Wahl	 ablehnt“	 durch	 die	 Worte	
„dem	Landeswahlleiter	schriftlich	die	Ableh-
nung	des	Erwerbs	der	Mitgliedschaft	erklärt“	
ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 2	erhält	folgende	Fassung:

		

		„(2)		1	Die	Feststellung,	wer	als	Listennach-
folger	eintritt,	 trifft	der	Landeswahlleiter.	 	2	Er	
benachrichtigt	den	Listennachfolger	und	for-
dert	ihn	auf,	binnen	einer	Woche	schriftlich	zu	
erklären,	ob	er	die	Wahl	annimmt.“

		
			14.	 	Art. 69	Abs. 2	erhält	folgende	Fassung:
		

		„(2)	 Eine	 stimmberechtigte	 Person,	 die	 im	
Wählerverzeichnis	eingetragen	ist	oder	die	aus	
einem	 von	 ihr	 nicht	 zu	 vertretenden	 Grund	 in	
das	 Wählerverzeichnis	 nicht	 aufgenommen	
worden	 ist,	 erhält	 auf	 Antrag	 einen	 Eintra-
gungsschein.“	

		
			15.	 	In	Art. 80	Abs. 2	Satz 1	Nr. 2	werden	die	Worte	

„wenn	 ihnen	 mindestens	 einhundert	 Stimmbe-
rechtigte	beitreten,“	gestrichen.	

		
			16.	 	Art. 90	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	 der	 Überschrift	 werden	 das	 Wort	 „und“	
durch	ein	Komma	ersetzt	und	die	Worte	„und	
Form“	angefügt.

		
			b)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Abs. 1;	in	Satz 1	

werden	 nach	 dem	 Wort	 „Gesetz“	 die	 Worte	
„und	in	der	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlas-
senen	Landeswahlordnung“	eingefügt.

		
			c)	 	Es	wird	folgender	Abs. 2	angefügt:

		
		„(2)	Soweit	in	diesem	Gesetz	oder	in	der	

auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 erlassenen	 Lan-
deswahlordnung	 nichts	 anderes	 bestimmt	
ist,	 müssen	 vorgeschriebe	ne	 Erklärungen	
persönlich	und	handschriftlich	un	terzeichnet	
sein	und	bei	der	zuständigen	Stelle	im	Origi-
nal	vorliegen.“

		
		

		§ 2
		

		Änderung	des	Bezirkswahlgesetzes
		

		Das	 Gesetz	 über	 die	 Wahl	 der	 Bezirkstage	 (Be-
zirkswahlgesetz	 –	 BezWG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
kanntmachung	 vom	 12.  Februar  2003	 (GVBl	 S.  144,	
BayRS	2021-3-I),	zuletzt	geändert	durch	§ 5	des	Ge-
setzes	vom	16. Februar 2012 (GVBl	S. 30),	wird	wie	
folgt	geändert:
		
			1.	 	Art. 4	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs. 1	Nr. 6	wird	die	Zahl	„48,“	gestrichen.

		
			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz 1	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	1	Der	 Wahlkreisleiter	 verständigt	 unver-
züglich	 die	 Gewählten	 von	 ihrer	 Wahl	
und	 fordert	 sie	 auf,	 binnen	 einer	 Woche	
schriftlich	zu	erklären,	ob	sie	die	Wahl	an-
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nehmen	und	bereit	sind,	den	Eid	oder	das	
Gelöbnis	 gemäß	 Art.  24	 Abs.  3	 BezO	 zu	
leisten.“

		
			bb)		In	Satz 2	werden	die	Worte	„nach	Art. 48	

LWG“	gestrichen.
		
			2.	 	Art. 5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs. 1	Nr. 3	werden	die	Worte	„, wenn	ih-

nen	mindestens	15,	im	Bezirk	Oberbayern	30	
Stimmberechtigte	beitreten“	gestrichen.	

		
			b)	 	Abs. 2	Satz 4	wird	aufgehoben.	

		
		

		§ 3
		

		Änderung	des	Gesetzes
über	den	Bayerischen	Verfassungsgerichtshof

		
		Art. 48	des	Gesetzes	über	den	Bayerischen	Verfas-

sungsgerichtshof	 (VfGHG)	 vom	 10.  Mai	 1990	 (GVBl	
S. 122,	ber.	S. 231,	BayRS 1103-1-I),	zuletzt	geändert	
durch	 §  11	 des	 Gesetzes	 vom	 24.  Dezember  2005	
(GVBl	S. 665),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	Abs. 1	Nr. 3	werden	die	Worte	„, wenn	ihnen	

mindestens	 einhundert	 Stimmberechtigte	 beitre-
ten“	gestrichen.

		
			2.	 	Abs. 2	Satz 4	wird	aufgehoben.	

		
			3.	 	Abs. 3	wird	folgender	Satz 4	angefügt:

		
		„	4	Der	 Verfassungsgerichtshof	 kann	 von	 einer	
mündlichen	Verhandlung	absehen,	wenn	er	eine	
solche	 nach	 der	 Sach-	 und	 Rechtslage	 nicht	 für	
geboten	erachtet.“

		
		

		§ 4
		

		Inkrafttreten
		

			1	Dieses	 Gesetz	 tritt	 am	 1.	 Januar	 2013	 in	 Kraft.	
	2	Ab	weichend	von	Satz 1	treten	§	1	Nr. 14	mit	Wirkung	
vom	10. Dezember	2012	und	§ 1	Nr. 8	am	1. Dezem-
ber 2013	in	Kraft.		
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		
																																														Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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			Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§ 1
		

		In	Art.	62	Satz	2	des	Gesetzes	über	das	Landes-
strafrecht	 und	 das	 Verordnungsrecht	 auf	 dem	 Ge-
biet	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	–	Lan-
desstraf-	 und	 Verordnungsgesetz  –	 LStVG	 –	 (BayRS	
2011-2-I),	zuletzt	geändert	durch	§ 6	des	Gesetzes	vom	
12.  April  2010	 (GVBl  S.  169),	 wird	 die	 Zahl	 „2012“	
durch	die	Zahl	„2014“	ersetzt.
		
		

		§ 2
		

		Dieses	Gesetz	tritt	am	31.	Dezember	2012	in	Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		
																																															Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	2		032-1-1-F	,	2033-1-1-F	,	2211-1-UK
		

   Gesetz 
zur Änderung der 

Professorenbesoldung
			

   Vom 11. Dezember 2012
			
		

	D		er	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		
		

		§	1
		

		Änderung	des	Bayerischen	Besoldungsgesetzes
		

		Das	 Bayerische	 Besoldungsgesetz	 (BayBesG)	
vom	5.	August	2010	(GVBl	S.	410,	ber.	S. 764,	BayRS	
	2032-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	§ 2	des	Gesetzes	
vom	30. März	2012	(GVBl	S. 122),	wird	wie	folgt	ge-
ändert:
		
			1.	 	Die	Inhaltsüb	ersicht	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Art.	42	erhält	folgende	Fassung:

		
		„Art.		 42	 	 	Bemessung	 des	 Grundgehalts	 in	

den	Be	soldungsgruppen	W	2	und	
W	3“.

		
			b)	 	Es	wird	folgender	Art.	42a	eingefügt:

		
		„Art.		 42a	 	Berücksichtigungsfähige	Zeiten“.

		
			c)	 	In	der	Überschrift	zu	Teil	3	Abschnitt	4	Unter-

abschnitt	2	werden	nach	den	Worten	„Profes-
soren	und	Professorinnen“	ein	Komma	sowie	
die	Worte	„Juniorprofessoren	und	Juniorpro-
fessorinnen“	eingefügt.

		
			d)	 	Es	wird	folgender	Art.		107	a	eingefügt:

		
		„Art.		107	a	 	Übergangsvorschrift	 für	 Ämter	

der	Be	soldungsgruppen	W	2	und	
W	3“.

		
			2.	 	Art.	41	wird	folgender	Abs.	3	angefügt:

		
		„(3)	 Die	 Grundgehaltssätze	 für	 die	 Besol-

dungsordnung W	sind	in	Anlage	3	ausgewiesen.“
		
			3.	 	Art.	42	erhält	folgende	Fassung:

		
		„Art.	42

		
		Bemessung	des	Grundgehalts	in	den	

Besoldungsgruppen	W	2	und	W	3
		

			1	Das	Grundgehalt	in	den	Besoldungsgruppen	
W	2	und	W 3	wird	nach	drei	Stufen	bemessen:

		

			1.	 	Die	 erste	 Stufe	 beginnt	 mit	 dem	 Ersten	 des	
Monats,	in	dem

		
			a)	 	die	 Begründung	 des	 Beamtenverhältnis-

ses	 mit	 Anspruch	 auf	 Grundgehalt	 als	
Professor,	 Professorin	 oder	 als	 hauptbe-
rufl	iches	Mitglied	einer	Hochschulleitung	
erfolgt,

		
			b)	 	die	Versetzung	aus	dem	Dienst	eines	an-

deren	 Dienstherrn	 in	 den	 Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	wirksam	wird	oder

		
			c)	 	ein	 Wechsel	 aus	 einem	 Amt	 der	 Besol-

dungsordnung	A,	B,	C,	R	oder	der	Besol-
dungsgruppe	W	1	wirksam	wird.	

		
			2.	 	Die	 zweite	 Stufe	 wird	 nach	 fünf	 Jahren	

Dienstzeit	mit	Anspruch	auf	Grundgehalt	er-
reicht.	

		
			3.	 	Die	 dritte	 Stufe	 wird	 nach	 weiteren	 sieben	

Jahren	Dienstzeit	mit	Anspruch	auf	Grundge-
halt	erreicht.

		
			2	Wird	 der	 Präsident	 oder	 die	 Präsidentin	 einer	
Hochschule	aus	einem	Amt	der	Besoldungsgrup-
pen	W 2	oder	W 3	heraus	mit	der	Bestellung	zum	
Beamten	 oder	 zur	 Beamtin	 auf	 Zeit	 ernannt,	 er-
folgt	keine	erneute	Stufenfestsetzung.“

		
			4.	 	Es	wird	folgender	Art.	42a	eingefügt:

		
		„Art.	42a

		
		Berücksichtigungsfähige	Zeiten

		
		(1)	Als	Dienstzeiten	werden	bei	der	Stufenzu-

ordnung	und	beim	Aufsteigen	in	den	Stufen	nach	
Art.	42	berücksichtigt:

		
			1.	 	Zeiten	mit	Anspruch	auf	Grundgehalt	an	ei-

ner	 staatlichen	 Hochschule	 in	 einem	 Amt	
oder	Dienstverhältnis

		
			a)	 	als	Professor	oder	Professorin	und	als	Ver-

tretungsprofessor	 oder	 als	 Vertretungs-
professorin,

		
			b)	 	als	hauptberufl	iches	Mitglied	einer	Hoch-

schulleitung,
		

			c)	 	als	 hauptberufl	icher	 Dekan	 oder	 als	
hauptberufl	iche	Dekanin,

		

2032-1-1-F	,	2033-1-1-F	,	2211-1-UK
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Professorenbesoldung

Vom 11. Dezember 2012
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			2.	 	Zeiten	 an	 einer	 ausländischen	 Hochschule	
oder	an	einer	deutschen,	staatlich	anerkann-
ten	Hochschule,	wenn	

		
			a)	 	in	 diesem	 Zeitraum	 eine	 hauptberufl	i-

che	 Professur	 oder	 Vertretungsprofessur	
wahrgenommen	wurde	und	

		
			b)	 	die	Anforderungen	an	dieses	Professoren-

amt	Art.	9	Abs.	1	Satz	1	BayHSchPG	ent-
sprechen,

		
			3.	 	ab	der	erstmaligen	Ernennung	auf	eine	Pro-

fessur	im	Sinn	von	Nr.	1	oder	Nr.	2:
		

			a)	 	Zeiten	einer	Beurlaubung	ohne	Grundbe-
züge	zur	Wahrnehmung	von	Tätigkeiten	
in	 Forschung,	 Entwicklung,	 Kunst	 oder	
Lehre,	 wenn	 spätestens	 bei	 Beendigung	
des	Urlaubs	schriftlich	zugestanden	wor-
den	ist,	dass	diese	Zeiten	öffentlichen	Be-
langen	 oder	 dienstlichen	 Interessen	 die-
nen,

		
			b)	 	Zeiten	entsprechend	Art.	31	Abs.	1	Nrn.	3	

bis	6.
		

		(2)	 	1	Zeiten	 ohne	 Anspruch	 auf	 Grundgehalt	
verzögern	 den	 Stufenaufstieg,	 soweit	 sie	 nicht	
von	Abs.	 1	und	3	Satz	2	erfasst	werden.	 	2	Zeiten	
nach	Abs.	1	und	3	Satz	2	werden	auf	volle	Monate	
aufgerundet,	Zeiten	nach	Satz 1	auf	volle	Monate	
abgerundet.		3	Eine	Mehrfachberücksichtigung	der	
Zeiten	nach	Abs.	1	und	3	Satz	2	ist	unzulässig.

		
		(3)	 	1	Die	 Feststellung	 über	 die	 Berücksich-

tigung	 von	 Zeiten	 nach	 Abs.	 1	 Nrn.	 1,	 2	 und  3	
Buchst.	a	trifft	der	Präsident	oder	die	Präsidentin	
der	 Hochschule.	 	2	Der	 Präsident	 oder	 die	 Präsi-
dentin	 kann	 im	 Einzelfall	 mit	 Zustimmung	 des	
Staatsministeriums	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	
und	Kunst	Beurlaubungszeiten	ab	der	erstmali-
gen	Ernennung	auf	eine	Professur	anerkennen,	
die	den	Fällen	des	Art.	31	Abs.	1	Nr.	5	entspre-
chen;	das	Staatsministerium	der	Finanzen	ist	zu	
beteiligen.

		
		(4)		1	Die	Entscheidungen	über	die	Berücksich-

tigung	von	Zeiten	nach	Abs.	1	und	3	Satz 2	sind	
dem	 Professor,	 der	 Professorin	 oder	 dem	 haupt-
berufl	ichen	Mitglied	einer	Hochschulleitung	von	
den	 zuständigen	 Stellen	 schriftlich	 bekannt	 zu	
geben.		2	In	diesen	Fällen	hat	das	Landesamt	für	Fi-
nanzen	die	sich	daraus	ergebende	Stufe	sowie	die	
in	dieser	Stufe	verbrachte	Zeit	schriftlich	bekannt	
zu	geben.“

		
			5.	 	In	der	Überschrift	zu	Teil	3	Abschnitt	4	Unterab-

schnitt  2	 werden	 nach	 den	 Worten	 „Professoren	
und	Professorinnen“	ein	Komma	sowie	die	Wor-
te	„Juniorprofessoren	und	Juniorprofessorinnen“	
eingefügt.

		
			6.	 	Art.	69	Abs.	1	erhält	folgende	Fassung:

		

		„(1)	Beamte	und	Beamtinnen	der	Besoldungs-
ordnung	W	können	neben	dem	Grundgehalt	nach	
Maßgabe	der	nachfolgenden	Vorschriften	beson-
dere	Leistungsbezüge	(Art. 71)	sowie	Funktions-
Leistungsbezüge	(Art. 72)	als	Hochschulleistungs-
bezüge	 erhalten;	 Beamte	 und	 Beamtinnen	 der	
Besoldungsgruppen	W	2	und	W	3	können	darüber	
hinaus	auch	Berufungs-	und	Bleibe-Leistungsbe-
züge	 (Art.  70)	 als	 Hochschulleistungsbezüge	 er-
halten.“

		
			7.	 	In	 Art.	 72	 Abs.	 1	 Satz	 2	 wird	 nach	 dem	 Wort	

„Professoren“	das	Wort	„und“	durch	ein	Komma	
ersetzt	 und	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Professo-
rinnen,“	die	Worte	„Juniorprofessoren	sowie	Ju-
niorprofessorinnen,“	eingefügt.

		
			8.	 	Art.	73	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Satz	1	werden	die	Zahl	„	71 602,7	6“	durch	

die	Zahl	„	75 073,4	0“	und	die	Zahl	„	86 018,8	4“	
durch	die	Zahl	„	89 159,3	5“	ersetzt.

		
			b)	 	Es	wird	folgender	Satz	3	angefügt:

		
		„	3	Aus	 dem	 Vergaberahmen	 sind	 auch	 die	
Leistungsbezüge	 für	 Juniorprofessoren	 und	
Juniorprofessorinnen	 (besondere	 sowie	
Funktions-Leis	tungs	bezüge)	zu	bestreiten.“

		
			9.	 	Es	wird	folgender	Art.		107	a	eingefügt:

		
		„Art.	107a

		
		Übergangsvorschrift	für	Ämter	der	
Besoldungsgruppen	W	2	und	W	3

		
		(1)		1	Am	1.	Januar	2013	vorhandene	Professo-

ren,	 Professorinnen	 sowie	 hauptberufl	iche	 Mit-
glieder	von	Hoch	schulleitungen,	die	ein	Amt	der	
Besoldungsgruppe	W	2	oder	W	3	innehaben,	wer-
den	 den	 Stufen	 des	 Grundgehalts	 der	 Anlage	 3	
unter	Berücksichtigung	von	Zeiten	nach	Art.	42a	
Abs.	1	und	3	Satz	2	zugeordnet.		2	Art.	42a	Abs.	2	
und	 3	 Satz	 1	 sowie	 Abs.	 4	 gelten	 entsprechend.	
	3	Art.	109	Abs.	1	Satz	2	bleibt	unberührt.

		
		(2)	 	1	Monatliche	 Hochschulleistungsbezüge,	

die	einem	Professor,	einer	Professorin	oder	einem	
hauptberufl	ichen	 Mitglied	 einer	 Hochschullei-
tung	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2012	zuge-
standen	haben,	verringern	sich	um	den	Betrag	der	
Erhöhung	 des	 Grundgehalts	 am	 1.  Januar	 2013,	
insgesamt	 jedoch	 höchstens	 in	 Höhe	 der	 Hälfte	
der	monatlichen	Leistungsbezüge.		2	Mehrere	mo-
natliche	 Hochschulleistungsbezüge	 verringern	
sich	 höchstens	 bis	 zu	 ihrer	 jeweiligen	 Hälfte	 in	
folgender	Reihenfolge,	bis	der	Höchstbetrag	nach	
Satz	1	erreicht	ist:

		
			1.	 	unbefristete	Leistungsbezüge,

		
			2.	 	befristete	 Leistungsbezüge,	 sofern	 sie	 nicht	

unter	Nr.	3	fallen,
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			3.	 	Funktionsleistungsbezüge.
		

			3	Bei	 mehreren	 Hochschulleistungsbezügen	 der-
selben	 Gruppe	 nach	 Satz	 2	 verringert	 sich	 vor-
rangig	der	früher	gewährte	Leistungsbezug;	erst-
mals	am	gleichen	Tag	gewährte	Leistungsbezüge	
verringern	 sich	 anteilig.		 4	Mo	natliche	 Hochschul-
leistungsbezüge,	 die	 einem	 Professor	 oder	 einer	
Professorin	 auf	 Grund	 Art.	 107	 Abs.	 5	 Satz	 3	 in	
Verbindung	mit	der	nach	Art.	74	zu	erlassenden	
Rechtsverordnung	gewährt	wurden	und	bis	zum	
Ablauf	 des	 31.	 Dezembers	 2012	 zugestanden	
haben,	verringern	sich	um	den	Betrag	der	Erhö-
hung	 des	 Grundgehalts	 am	 1.	 Januar	 2013;	 die-
se	 Leistungsbezüge	 verringern	 sich	 vorrangig.	
	5	Beim	 weiteren	 Stufenaufstieg	 verringern	 sich	
zum	 31.  Dezember	 2012	 zustehende	 und	 noch	
wirksame	 monatliche	 Hochschulleistungsbezüge	
entsprechend	den	Sätzen	1	bis	4;	bei	Hochschul-
leistungsbezügen,	 die	 nicht	 unter	 Satz	 4	 fallen,	
darf	der	Höchstbetrag	nach	Satz 1	insgesamt	nicht	
überschritten	werden.		6	Nehmen	Leistungsbezüge	
nach	Satz	5	an	allgemeinen	Besoldungsanpassun-
gen	 teil,	 unterliegen	 die	 Anpassungen	 nicht	 der	
weiteren	 Anrechnung;	 maßgeblich	 ist	 der	 zum	
31. Dezember	2012	zustehende	Betrag.

		
		(3)		1	Die	für	die	Monate	Januar	mit	April	2013	

bestehenden	 Besoldungsansprüche	 der	 Bezü-
geberechtigten	 in	 den	 Besoldungsgruppen	 W	 2	
und	 W	 3,	 die	 bereits	 im	 Dezember	 2012	 diesen	
Besoldungsgruppen	 zugeordnet	 waren,	 werden	
abweichend	von	Art.	4	Abs.	3	Satz	1	mit	den	Be-
zügen	für	Zahltag	Mai	2013	fällig.		2	Die	Berechtig-
ten	nach	Satz	1	erhalten	in	den	Monaten	Januar	
mit	April	 2013	unter	dem	Vorbehalt	der	Neube-
rechnung	einen	Vorschuss	auf	diese	Bezüge,	der	
sich	nach	den	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	
2012	 geltenden	 Vorschriften	 berechnet.	 	3	Etwai-
ge	Nachzahlungen	sind	mit	den	Bezügen	für	Mai	
2013	zu	leisten.“

		
			10.	 	Anlage	3	Besoldungsordnung	W	erhält	 folgende	

Fassung:	
		

  „Besoldungsordnung W  

  Grundgehaltssätze  
	(Monatsbeträge	in	Euro)	

	Gültig	ab	1. Januar	2013	

	Besoldungsgruppe	 	Festbetrag	

	W	1	 	3	947,54	

	Besoldungsgruppe	

	Stufe	

	1	 	2	 	3	

	5	Jahre	 	7	Jahre	

	W	2	 	4	900,00	 	5	100,00	 	5	400,00	

	W	3	 	5	800,00	 	6	000,00	 	6	250,00	

		“.
		
		

		§	2
		

		Änderung	des	
Bayerischen	Beamtenversorgungsgesetzes

		
		Das	 Bayerische	 Beamtenversorgungsgesetz	

(	BayBeamtVG)	vom	5.	August	2010	(GVBl	S.	410,	528,	
ber.	S.	764,	Bay	RS	2033-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	
§ 5	des	Gesetzes	vom	30. März	2012	(GVBl	S.	94),	wird	
wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Art.	 	113		 werden	 der	 Strichpunkt	 und	 das	

Wort	„Hochschulleistungsbezüge“	gestrichen.
		

			b)	 	Es	wird	folgender	Art.		113	a	eingefügt:
		

		„Art.		113	a	 	Überleitung	 von	 Versorgungsbe-
rechtigten	 mit	 Besoldungsgrup-
pen	W 2	und	W 3;	Hochschulleis-
tungsbezüge“.

		
			2.	 	Art.	13	Abs.	5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Satz	1	wird	die	Zahl	„40“	durch	die	Zahl	

„22“	ersetzt.
		

			b)	 	In	Satz	2	werden	die	Zahl	„60“	durch	die	Zahl	
„38“	und	die	Zahl	„80“	durch	die	Zahl	„57“	
ersetzt.

		
			3.	 	Art.		113		wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 der	 Überschrift	 werden	 der	 Strichpunkt	

und	 das	 Wort	 „Hochschulleistungsbezüge“	
gestrichen.

		
			b)	 	Abs.	4	wird	aufgehoben.

		
			4.	 	Es	wird	folgender	Art.		113	a	eingefügt:

		
		„Art.	113a

		
		Überleitung	von	Versorgungsberechtigten	

mit	Besoldungsgruppen	W	2	und	W	3;	
Hochschulleistungsbezüge

		
		(1)	 	1	Bei	 Professoren,	 Professorinnen	 sowie	

hauptberufl	ichen	 Mitgliedern	 von	 Hochschullei-
tungen,	 die	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2013	 aus	 einem	
Amt	der	Besoldungsgruppe	W 2	oder	W 3	in	den	
Ruhestand	getreten	sind,	wird	das	 ruhegehaltfä-
hige	Grundgehalt	neu	festgesetzt.		2	Dazu	werden	
sie	 den	 Stufen	 des	 Grundgehalts	 der	 Anlage	 3	
BayBesG	unter	Berücksichtigung	von	Zeiten	nach	
Art.	42a	Abs.	1	und	3	Satz	2	BayBesG	zugeordnet;	
Art. 42a	Abs.	2	und	3	Satz 1	sowie	Abs.	4	Satz	1	
BayBesG	gelten	entsprechend.		3	Die	ruhegehaltfä-
higen	Hochschulleistungsbezüge	verringern	sich	
anteilig	um	den	Betrag	der	Erhöhung	des	Grund-
gehalts	 am	 1.  Ja	nuar	 2013,	 insgesamt	 jedoch	
höchstens	 in	 Höhe	 der	 Hälfte	 der	 ruhegehaltfä-
higen	Leistungsbezüge.		4	Ruhe	ge	haltfähige	Hoch-
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schulleistungsbezüge,	 die	 einem	 Professor	 oder	
einer	Professorin	auf	Grund	Art.	107	Abs.	5	Satz 3	
BayBesG	 in	 Verbindung	 mit	 der	 nach	 Art.  74	
	BayBesG	 zu	 erlassenden	 Rechtsverordnung	 ge-
währt	wurden,	verringern	sich	um	den	Betrag	der	
Erhöhung	 des	 Grundgehalts	 am	 1.	 Januar	 2013;	
diese	Leistungsbezüge	verringern	sich	vorrangig.

		
		(2)	 Für	 Hinterbliebene	 gilt	 Abs.	 1	 entspre-

chend.
		

		(3)	 	1	Für	 am	 1.	 Januar	 2013	 vorhandene	 Pro-
fessoren,	 Professorinnen	 sowie	 hauptberufl	iche	
Mitglieder	 von	 Hochschulleitungen	 abgegebene	
Erklärungen	nach

		
			1.	 	§	33	Abs.	3	Satz	1	des	Bundesbesoldungsge-

setzes,
		

			2.	 	§	 6	 Abs.	 6	 Satz	 1	 der	 Verordnung	 über	 die	
Gewährung	 von	 Leistungsbezügen	 für	 Pro-
fessoren	 und	 Pro	fessorinnen	 sowie	 hauptbe-
rufl	iche	 Mitglieder	 von	 Hochschulleitungen,	
über	 die	 Gewährung	 von	 Forschungs-	 und	
Lehrzulagen	und	über	die	Gewährung	einer	
Nebenamtsvergütung	 für	 Professoren	 und	
Professorinnen	 (Bayerische	 Hochschulleis-
tungs	bezügeverordnung	 –	 BayHLeistBV)	
vom	15. De	zember		2004		(GVBl	S. 	575	,	BayRS	
	2032	-	3-4	-1-WFK)	 in	 der	 bis	 zum	 Ablauf	 des	
31.	Dezember		2010		geltenden	Fassung,

		
			3.	 	Art.	13	Abs.	5	Satz	2	in	der	bis	zum	Ablauf	des	

31. Dezember		2012		geltenden	Fassung	oder
		

			4.	 	Art.	 	113		Abs.	4	Satz	2	in	der	bis	zum	Ablauf	
des	31.	Dezember		2012		geltenden	Fassung

		
		bleiben	wirksam.		2	Die	in	den	Erklärungen	festge-
legte	Höchstgrenze	der	Ruhegehaltfähigkeit	wird	
nach	folgender	Formel	umgerechnet:

		

	Grenzsatz
2013

		 =	
	GG	W	n2012

	×	(1	+	Grenzsatz
2012

)	–	GG	W	n	Stufe	m
2013	

	GG	W	n	Stufe	m
2013	

		

	Grenzsatz	
2013	

	=	 	Neue	 Höchstgrenze	 ab	
1.	Ja	nuar	2013	

	GG	W	n	2012	
	=	 	Grundgehalt	der	Besol-

dungsgruppe	 W  2	 oder	
W  3	 am	 31.  Dezember	
2012	

	Grenzsatz	2012	
	=	 	In	 der	 Erklärung	 fest-

gelegte	 Höchstgrenze	
der	 Ruhegehaltfähig-
keit	 der	 Hochschulleis-
tungsbezüge	

	GG	W	n	Stufe	m	2013	
	=	 	Grundgehalt	der	Besol-

dungsgruppe	 W  2	 oder	
W  3	 und	 der	 zugeord-
neten	Stufe	am	1.	Janu-
ar	2013.	
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			3	Die	Erklärungen	verlieren	mit	der	Abgabe	einer	
neuen	Erklärung	nach	Art.	13	Abs.	5	Satz 2	ihre	
Wirksamkeit.“

		
		

		§	3
		

		Änderung	des	Gesetzes	
zur	Anpassung	der	Bezüge	2012

		
		§	3	des	Gesetzes	zur	Anpassung	der	Bezüge	2012	

vom	 30.  März	 2012	 (GVBl	 S.  94)	 zur	 Änderung	 des	
Art. 73	Abs. 1	Satz 1	des	Bayerischen	Besoldungsge-
setzes	(BayRS	2032-1-1-F)	wird	aufgehoben.
		
		

		§ 4
		

		Änderung	des	Gesetzes	über	die	Errichtung	
einer	Akademie	für	Politische	Bildung

		
		Das	Gesetz	über	die	Errichtung	einer	Akademie	

für	Politische	Bildung	(BayRS	2211-1-UK),	zuletzt	ge-
ändert	durch	§ 17	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	
(GVBl	S.	410),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Der	 Überschrift	 wird	 der	 Klammerzusatz	

„(	AkadPolBiG)“	angefügt.
		
			2.	 	Art. 9	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs.	3	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:

		

		„	2	Die	 Höhe	 des	 Grundgehalts	 sowie	 der	
Hochschul	leistungsbezüge	 werden	 vom	 Ku-
ratorium	mit	dem	Direktor	im	Rahmen	der	Be-
züge	eines	Professors	der	Besoldungsgruppe	
W	3	an	einer	Hochschule	vereinbart;	Art.	73	
des	 Bayerischen	 Besoldungsgesetzes	 in	 Ver-
bindung	mit	§	7	der	Bayerischen	Hochschul-
leistungsbezügeverordnung	fi	nden	keine	An-
wendung.“

		
			b)	 	In	Abs.	4	Satz	2	werden	die	Worte	„des	Ge-

setzes	 über	 kommunale	 Wahlbeamte	 sinn-
gemäß“	 durch	 die	 Worte	 „des	 Bayerischen	
Beamtenversorgungsgesetzes	 entsprechend“	
ersetzt.

		
		

		§	5
		

		Inkrafttreten
		

		(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		

		(2)	Abweichend	von	Abs.	1	tritt	§	3	am	31.	Dezem-
ber	2012	in	Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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   Gesetz 
zur Änderung des 

Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
und des Bestattungsgesetzes

			

   Vo  m 11. Dezember 2012  

			Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§	1
		

		Änderung	des	Gesundheitsdienst-	
und	Verbraucherschutzgesetzes

		
		Das	Gesetz	über	den	öffentlichen	Gesundheits-	und	

Veterinärdienst,	die	Ernährung	und	den	Verbraucher-
schutz	sowie	die	Lebensmittelüberwachung	(Gesund-
heitsdienst-	 und	 Ver	braucherschutzgesetz	 –	 GDVG)	
vom	24.	 Juli	 2003	 (GVBl	S.  452,	BayRS	2120-1-UG),	
zuletzt	 geändert	 durch	 Gesetz	 vom	 25.	 Mai	 2011	
(GVBl S. 234),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	Art.	3	Abs.	1	Nr.	1,	Art.	5	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	3	

Satz	 3	 werden	 jeweils	 die	 Worte	 „,  Gesundheit	
und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „und	
Gesundheit“	ersetzt.

		
			2.	 	Art.	7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz	1	wird	durch	folgende	Sätze 1	bis	4	

ersetzt:
		

		„	1	Vorbehaltlich	Abs.	2	kann	durch	Rechts-
verordnung	nach	Art.	34	Abs.	1	Satz 1	Nr.	8	
bestimmt	werden,	dass	

		
			1.	 	einzelne	 Kontrollaufgaben	 und	 die	

zur	 Wahrnehmung	 dieser	 Aufgaben	
erforderlichen	 Befugnisse	 nach	 die-
sem	Gesetz,	den	Internationalen	Ge-
sundheitsvorschriften	und	den	darauf	
beruhenden	Rechtsvorschriften	sowie	

		
			2.	 	Aufgaben	 der	 unteren	 Behörden	 für	

Gesundheit,	 Lebensmittelsicherheit,	
Ernährung	 und	 Verbraucherschutz	
nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	
(IfSG)	 und	 den	 darauf	 beruhenden	
Rechtsvorschriften	

		
		auf	 eine	 oder	 mehrere	 Personen	 des	
Privatrechts	 übertragen	 werden	 (Belei-
hung).	 	2	Die	 Be	leihung	 kann	 auch	 durch	
öffentlich-recht	li	chen	 Vertrag	 erfolgen.	
	3	In	 Angelegenheiten,	 die	 sich	 auf	 einen	
Regierungsbezirk	beschrän	ken,	kann	die	

zuständige	 Regierung	 die	 Be	lei	hung	 im	
Ein	vernehmen	 mit	 dem	 Staatsministeri-
um	 für	Um	welt	und	Gesundheit	vorneh-
men.	 	4	Bei	 Angelegenheiten,	 die	 mehre-
re	 Regierungsbezirke	 betreffen,	 ist	 das	
Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	für	die	Beleihung	zuständig.“

		
			bb)		Der	 bisherige	 Satz  2	 wird	 Satz  5;	 nach	

dem	 Wort	 „Rechtsverordnung“	 werden	
die	Worte	„oder	durch	den	in	Satz 2	ge-
nannten	 öffentlich-rechtlichen	 Vertrag“	
eingefügt.

		
			cc)	 	Es	wird	folgender	Satz	6	angefügt:

		
		„	6	Im	 Fall	 einer	 Beleihung	 durch	 öffent-
lich-rechtlichen	Vertrag	sind	im	Staatsan-
zeiger	 oder	 im	 Amtsblatt	 der	 Regierung	
die	 beliehene	 Person,	 die	 ihr	 übertrage-
nen	 Aufgaben	 und	 Befugnisse,	 ihr	 Zu-
ständigkeitsbereich	 sowie	 das	 Ende	 der	
Beleihung	bekannt	zu	machen.“

		
			b)	 	In	Abs. 3	Satz 2	werden	die	Worte	„, Gesund-

heit	und	Verbraucherschutz“	durch	die	Worte	
„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			3.	 	In	Art. 11	Abs. 1	werden	jeweils	die	Worte	„, Ge-

sund	heit	und	Verbraucherschutz“	durch	die	Wor-
te	„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			4.	 	Art.	14	Abs.	5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Es	wird	folgender	neuer	Satz	8	eingefügt:

		
		„	8	Bei	 der	 Schuleingangsuntersuchung	 nach	
Satz	4	und	bei	weiteren	schulischen	Impfbe-
ratungen	sind	vorhandene	Impfausweise	und	
Impfbescheinigungen	 (§ 22  IfSG)	der	Kinder	
durch	 die	 Personensorgeberechtigten	 vorzu-
legen.“

		
			b)	 	Der	bisherige	Satz	8	wird	Satz	9.

		
			5.	 	Art.	18	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Es	wird	folgender	Abs.	2a	eingefügt:

		
		„(2a)	 	1	Örtlich	 zuständig	 für	 Anzeigen	

nach	Abs.	1	und	2	ist	die	untere	Behörde	für	
Gesundheit,	Veterinärwesen,	Ernährung	und	
Ver	brau	cherschutz,	in	deren	Bezirk

		

2120-1-UG	,	2127-1-UG	

Gesetz  
zur Änderung des  

Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes  
und des Bestattungsgesetzes

Vom 11. Dezember 2012



630 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/20122 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012

			1.	 	die	natürliche	Person	
		

			a)	 	ihre	Hauptwohnung	hat	oder
		

			b)	 	die	 Tätigkeiten	 erbringt	 oder	 anbie-
tet,	wenn	die	Hauptwohnung	nicht	im	
Freistaat	Bayern	ist,

		
			2.	 	sonstige	 Anbieter	 von	 Pfl	egedienstleis-

tungen	
		

			a)	 	ihren	Sitz	haben	oder
		

			b)	 	Tätigkeiten	erbringen	oder	anbieten,	
wenn	 die	 Pfl	egedienste	 im	 Freistaat	
Bayern	 weder	 ihren	 Sitz	 noch	 eine	
Niederlassung	haben.

		
			2	Bei	 Pfl	egediensten	 mit	 organisatorisch	
selbstständigen	 örtlichen	 Niederlassungen	
hat	die	Anzeige	auch	gegenüber	der	unteren	
Behörde	für	Gesundheit,	Veterinärwesen,	Er-
nährung	und	Verbraucherschutz	zu	erfolgen,	
in	 deren	 Bezirk	 die	 Niederlassung	 gelegen	
ist.	 	3	Die	untere	Behörde	 für	Gesundheit,	Ve-
terinärwesen,	 Ernährung	 und	 Verbraucher-
schutz,	bei	der	die	Anzeige	nach	Abs.	1	und	2	
erfolgt	ist,	ist	befugt,	die	Anzeigen	und	vorge-
legten	Unterlagen	gemäß	Abs.	1	und	2	ande-
ren	unteren	Behörden	für	Gesundheit,	Veteri-
närwesen,	Ernährung	und	Verbraucherschutz	
zur	 Erfüllung	 von	 deren	 Aufgaben	 zu	 über-
mitteln.“

		
			b)	 	In	Abs.	3	Satz	1	werden	die	Worte	„und	Abs.	2“	

durch	die	Worte	„, Abs.	2	und	2a“	ersetzt.
		

			c)	 	Abs.	4	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			aa)	 	Es	werden	folgender	neuer	Satz	2	und	fol-
gender	Satz 3	eingefügt:

		
		„	2	Zuständig	 für	 die	 Untersagung	 ist	 die	
untere	 Behörde	 für	 Gesundheit,	 Veteri-
närwesen,	 Ernährung	 und	 Verbraucher-
schutz,	 in	 deren	 Bezirk	 die	 Tatsachen	
nach	 Satz	 1	 bekannt	 werden;	 sie	 unter-
richtet	die	anderen	unteren	Behörden	für	
Gesundheit,	 Veterinärwesen,	 Ernährung	
und	 Verbraucherschutz	 über	 die	 Einlei-
tung	 und	 den	 Abschluss	 eines	 Untersa-
gungsverfahrens.		3	Die	anderen	Behörden	
für	 Gesundheit,	 Veterinärwesen,	 Ernäh-
rung	und	Verbraucherschutz	sind	befugt,	
in	ihrem	Bezirk	bekannt	gewordene	Tat-
sachen	 nach	 Satz	 1	 der	 zuständigen	 Be-
hörde	mitzuteilen.“

		
			bb)		Der	bisherige	Satz	2	wird	Satz	4;	die	Wor-

te	„, Abs.	2,	Abs.	3	und	Abs.	6	bis	7a“	wer-
den	durch	die	Worte	„und	Abs.	2,	3,	6	und	
7a“	ersetzt.

		
			6.	 	Art.	29a	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Die	Worte	„nach	den	§§	40	bis	42	des	Arznei-

mittelgesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekannt-
machung	 vom	 11.	 Dezember	 	1998		 (BGBl	 I	
S.	 	3586	)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung“	
werden	 durch	 die	 Worte	 „nach	 §§	 40	 bis	 42	
des	Arzneimittelgesetzes	 (AMG),	zur	Bewer-
tung	 der	 klinischen	 Prüfung	 eines	 Medizin-
produkts	 und	 der	 Leistungsbewertungsprü-
fung	eines	In-vitro-Diagnostikums	nach	§§	19	
bis	24	des	Medizinproduktegesetzes	(MPG)“	
ersetzt.

		
			b)	 	Die	 Worte	 „(TFG)	 vom	 1.	 Juli	 	1998		 (BGBl	 I	

S.  	1752	)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung“	
werden	gestrichen.

		
			7.	 	Art.	29b	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Satz	1	werden	die	Worte	„des	Arznei-

mittelgesetzes“	 durch	 die	 Abkürzung	
„AMG“	ersetzt.

		
			bb)		In	Satz	2	werden	die	Worte	„des	Arznei-

mittelgesetzes“	 durch	 die	 Abkürzung	
„AMG“	ersetzt.

		
			b)	 	Es	werden	folgender	neuer	Abs.	2	und	folgen-

der	Abs. 3	eingefügt:
		

		„(2)	 Für	 die	 Bewertung	 der	 klinischen	
Prüfung	 eines	 Medizinprodukts	 und	 der	
Leistungsbewertungsprüfung	 eines	 In-vitro-
Diagnostikums	 nach	 §§ 19	 bis	 24	 MPG	 sind	
zuständig

		
			1.	 	die	 Ethik-Kommissionen	 bei	 den	 staatli-

chen	Hochschulen,	wenn	der	Prüfer,	der	
Hauptprüfer	 oder	 der	 Leiter	 der	 klini-
schen	Prüfung	als	Prüfender	Mitglied	der	
Medizinischen	 Fakultät	 der	 jeweiligen	
Hochschule	ist	oder	die	klinische	Prüfung	
oder	Leistungsbewertungsprüfung	an	der	
Medizinischen	 Fakultät	 der	 jeweiligen	
Hochschule	 oder	 einer	 ihrer	 Einrichtun-
gen	durchführt;	

		
			2.	 	die	 Ethik-Kommission	 bei	 der	 Bayeri-

schen	 Landesärztekammer	 in	 allen	 übri-
gen	Fällen.

		
		(3)		1	Die	Bayerische	Landeszahnärztekam-

mer	 erstattet	 der	 Ethik-Kommission	 bei	 der	
Bayerischen	 Landesärztekammer	 auf	 deren	
Verlangen	 die	 für	 die	 Bewertung	 der	 klini-
schen	Prüfung	zahnärztlicher	Medizinproduk-
te	 erforderlichen	 Gutachten.	 	2	Zur	 Erstattung	
der	 Gutachten	 dürfen	 auch	 personenbezo-
gene	 Daten	 über	 die	 Person	 des	 Prüfenden	
genutzt	werden,	die	der	Bayerischen	Landes-
zahnärztekammer	 im	Rahmen	der	Wahrneh-
mung	 ihrer	Aufgaben	nach	dem	Heilberufe-
Kammergesetz	 bekannt	 wurden	 und	 für	 die	
Beurteilung	 der	 Qualifi	kation	 der	 oder	 des	
Prüfenden	erheblich	sein	können.		3	Diese	Da-
ten	dürfen	bei	der	Erstattung	des	Gutachtens	
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an	die	Ethik-Kommission	bei	der	Bayerischen	
Landesärztekammer	übermittelt	werden.		4	Für	
die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	den	Sätzen	
1	bis	3	werden	von	der	Bayerischen	Landes-
zahnärztekammer	keine	Kosten	erhoben.“

		
			c)	 	Der	bisherige	Abs.	2	wird	Abs. 4.

		
			8.	 	In	Art. 29c	Abs. 2	Satz 2	werden	die	Worte	„, Ge-

sundheit	und	Verbraucherschutz“	durch	die	Wor-
te	„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			9.	 	Art. 29f	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Satz 1	werden	die	Worte	„, Gesundheit	und	

Verbraucherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „und	
Gesundheit“	ersetzt.

		
			b)	 	In	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „,  Gesundheit-	

und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	 Worte	
„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			10.	 	Art.	29g	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Satz 1	werden	nach	den	Worten	„	oder	der	
Bayerischen	Landesärztekammer“	die	Worte	
„oder	 ein	 Sachverständiger	 der	 Bayerischen	
Landeszahnärztekammer“	eingefügt.

		
			b)	 	In	Satz 2	werden	nach	dem	Wort	„Ethik-Kom-

mis	sionen“	die	Worte	„oder	der	Bayerischen	
Lan	des	zahnärztekammer	gegen	Sachverstän-
dige“	ein	ge	fügt.

		
			11.	 	In	 Art.	 31a	 Satz	 2	 werden	 nach	 den	 Worten	

„Gemeinsa	men	 Bundesausschusses“	 die	 Worte	
„oder	eine	auf	Grund	einer	Verordnung	nach	Art.	34	
Abs.	1	Satz	1	Nr. 12“	eingefügt	und	die	Worte	„der	
nicht	 gesetzlich	 versicherten	 Frauen“	 durch	 die	
Worte	„nicht	gesetzlich	krankenversicherter	Per-
sonen“	ersetzt.

		
			12.	 	Art.	34	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			aa)	 	Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Satz	 1	 und	
wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	

Worte	 „,  Gesundheit	 und	 Verbrau-
cherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „und	
Gesundheit“	ersetzt.

		
			bbb)		In	Nr.	11	werden	die	Zahl	„8“	durch	

die	Zahl	„9“	und	der	Schlusspunkt	
durch	ein	Komma	ersetzt.

		
		ccc)			 	Es	wird	folgende	Nr.	12	angefügt:

		
		„12.	a)		landesweite	 Einladungs-

verfahren	 zu	 Früherken-
nungsuntersuchungen	 für	
gesetzlich	 und	 nicht	 ge-
setzlich	 Krankenversicher-
te	 einzurichten,	 auf	 deren	

Durchführung	 gesetzlich	
Krankenversicherte	 nach	
den	 Vorschriften	 des	 Fünf-
ten	Buches	Sozi	algesetzbuch	
und	 den	 Richtlinien	 des	 Ge-
meinsamen	Bundesausschus-
ses	 Anspruch	 haben	 und	
zu	 denen	 der	 Gemeinsame	
Bundesausschuss	 kein	 bun-
desweites	 Einladungswesen	
vorgeschrieben	hat,

		
				b)		das	 Nähere	 über	 die	 Durch-

führung	 und	 die	 Finanzie-
rung	 des	 Einladungswesens	
und

		
				c)		die	 zuständigen	 Stellen	 zu	

be	stim	men,	 die	 befugt	 sind,	
Daten	 der	 Melderegister	 zu	
erheben	und	zu	verarbeiten.“

		
			bb)		Es	werden	folgende	Sätze	2	und	3	ange-

fügt:
		

		„	2	In	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz 1	
Nr.  12	 können	 die	 Träger	 der	 gesetzli-
chen	Krankenversicherung	nicht	zur	Be-
teiligung	an	den	Kosten	der	Einladungs-
verfahren	 verpfl	ichtet	 werden.	 	3	Art.  31a	
bleibt	unberührt.“

		
			b)	 	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	

Worte	 „,  Gesundheit	 und	 Verbrau-
cherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „und	
Gesundheit“	ersetzt.

		
			bbb)		Nr. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaaa)	 		In	Buchst. g	werden	die	Worte	

„Gesetzes	 über	 das	 Apothe-
kenwesen“	 durch	 das	 Wort	
„Apothekengesetzes“	ersetzt	
und	 nach	 dem	 Wort	 „Apo-
thekenbetriebsordnung“	 ein	
Komma	angefügt.

		
			bbbb)			Es	werden	folgende	Buchst.	h	

bis	k	angefügt:
		

		„	h)	 	des	 Gesetzes	 zu	 den	 In-
ternationalen	 Gesund-
heitsvorschriften	 (	2005	)	
und	 des	 IGV-Durch	füh-
rungsgesetzes	 und	 der	
auf	 Grund	 dieses	 Geset-
zes	 erlassenen	 Verord-
nungen,

		
					i)	 	des	 Gendiagnostikgeset-

zes	(Gen	DG)	und	der	von	
der	 Gendiagnostik-Kom-
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mission	nach	§ 16	Abs.	2	
GenDG	 abgegebenen	
Stellungnahmen	 und	
nach	§	23	Abs.	2	GenDG	
erstellten	Richtlinien	und

		
					k)	 	der	 Trinkwasserverord-

nung“.
		

			bb)		In	Satz 3	werden	die	Worte	„, Gesundheit	
und	Verbraucherschutz“	durch	die	Worte	
„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			c)	 	In	Abs. 3,	4	und	5	werden	 jeweils	die	Worte	

„, Ge	sundheit	und	Verbraucherschutz“	durch	
die	Worte	„und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			13.	 	Art. 36	wird	aufgehoben.
		
			14.	 	Der	bisherige	Art. 37	wird	Art. 36.
		
		

		§ 2
		

		Weitere	Änderung	des	Gesundheitsdienst-	
und	Verbraucherschutzgesetzes

		
		Art. 14	Abs. 5	des	Gesetzes	über	den	öffentlichen	

Gesundheits-	 und	 Veterinärdienst,	 die	 Ernährung	
und	den	Verbraucherschutz	 sowie	die	Lebensmittel-
überwachung	(Gesundheitsdienst-	und	Verbraucher-
schutzgesetz	–	GDVG)	vom	24.	Juli	2003	(GVBl	S.	452,	
BayRS	2120-1-UG),	zuletzt	geändert	durch	§ 1	dieses	
Gesetzes,	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Satz 8	wird	aufgehoben.

		
			2.	 	Der	bisherige	Satz 9	wird	Satz 8.

		
		

		§ 3
		

		Änderung	des	Bestattungsgesetzes
		

		Das	Bestattungsgesetz	– BestG	–	(BayRS	2127-1-
UG),	 zu	letzt	 geändert	 durch	 §	 12	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2007	(GVBl	S.	958),	wird	wie	folgt	ge-
ändert:
		

			1.	 	Art.	9	Abs.	1	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	2	Die	 Friedhöfe	 müssen	 sich	 in	 das	 Orts-	 und	
Landschaftsbild	 einfügen;	 die	 Erfordernisse	 ei-
ner	geordneten	städtebaulichen	Entwicklung	und	
die	Ziele	der	Raumordnung	sind	zu	beachten,	die	
Grundsätze	 und	 die	 sonstigen	 Erfordernisse	 der	
Raumordnung	sind	zu	berücksichtigen.“

		
			2.	 	Art.	15	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„Gesund-

heit,	 Ernährung	 und	 Verbraucherschutz“	
durch	 die	 Worte	 „Umwelt	 und	 Gesundheit“	
ersetzt.

		
			b)	 	In	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	werden	die	Worte	„der	

Ehegatte,“	 durch	 die	 Worte	 „die	 Ehegattin	
oder	der	Ehegatte,	die	Lebenspartnerin	oder	
der	Lebenspart	ner,“	ersetzt.

		
			3.	 	Im	einleitenden	Satzteil	des	Art. 16	Abs. 1	werden	

die	Worte	„Gesundheit,	Ernährung	und	Verbrau-
cherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „Umwelt	 und	 Ge-
sundheit“	ersetzt.

		
		

		§ 4
		

		Inkrafttreten
		

		(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		

		(2)	Abweichend	von	Abs. 1	treten
		
		1.		§ 1	Nrn. 6,	7	Buchst. b	und	c	und	Nr. 10	mit	Wir-

kung	vom	21. März 	2010		und
		
			2.	 	§ 2	am	1.	Januar		2016	

		
		in	Kraft.	
		
		München,	den	11. Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	2		132-1-I	,	2133-1-I
		

   Gesetz 
zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung und 
des Baukammerngesetzes

			

   Vom 11. Dezember   2012  

	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§ 1
		

		Änderung	der	Bayerischen	Bauordnung
		

		Die	Bayerische	Bauordnung	(BayBO)	 in	der	Fas-
sung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 14.	 August	 2007	
(GVBl	S. 588,	Bay	RS	2132-1-I),	zuletzt	geändert	durch	
§  36	 des	 Gesetzes	 vom	 20.  Dezember	 2011	 (GVBl	
S. 689),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Art. 1	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Nr.  6	 wird	 der	 Schlusspunkt	 durch	 ein	

Komma	ersetzt.
		

			b)	 	Es	wird	folgende	Nr. 7	angefügt:
		

			„7.	 	Messestände	in	Messe-	und	Ausstellungs-
gebäuden.“

		
			2.	 	Art. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 4	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Nr. 7	Buchst.	b	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	b)	 	im	 Freien	 mit	 Szenenfl	ächen	 sowie	

Freisportanlagen	 jeweils	 mit	 Tribü-
nen,	die	keine	fl	iegenden	Bauten	sind	
und	 insgesamt	mehr	als	 	1 0	00	Besu-
cher	fassen,“.

		
			bb)		In	 Nr.  8	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Ge-

bäuden“	die	Worte	„oder	mehr	als		1 0	00	
Gastplätzen	im	Freien“	eingefügt.

		
			cc)	 	Nrn.  9	 und	 10	 werden	 durch	 folgende	

neue	Nrn. 9	bis	12	ersetzt:
		

		„9.		 	 	Gebäude	mit	Nutzungseinheiten	zum	
Zweck	 der	 Pfl	ege	 oder	 Betreuung	
von	Personen	mit	Pfl	egebedürftigkeit	
oder	 Behinderung,	 deren	 Selbstret-
tungsfähigkeit	 eingeschränkt	 ist,	
wenn	die	Nutzungseinheiten

		
			a)	 	einzeln	für	mehr	als	sechs	Perso-

nen	bestimmt	sind,
		

			b)		für	 Personen	 mit	 Intensivpfl	ege-
bedarf	bestimmt	sind	oder	

		
			c)	 	einen	gemeinsamen	Rettungsweg	

haben	und	für	insgesamt	mehr	als	
zwölf	Personen	bestimmt	sind,

		
					10.	 	Krankenhäuser,

		
					11.	 	sonstige	 Einrichtungen	 zur	 Un-

terbringung	 von	 Personen	 sowie	
Wohnheime,

		
					12.	 	Tageseinrichtungen	 für	 mehr	 als	

zehn	 Kinder	 sowie	 Menschen	 mit	
Behinderung	und	alte	Menschen,“.

		
			dd)		Die	 bisherigen	 Nrn.  11	 bis	 17	 werden	

Nrn. 13	bis	19.
		

			ee)	 	Die	bisherige	Nr. 18	wird	Nr. 20;	die	Wor-
te	„Nrn.	1	bis	17“	werden	durch	die	Wor-
te	„Nrn. 1	bis	19“	ersetzt	und	nach	dem	
Wort	„sind“	werden	ein	Komma	und	die	
Worte	„ausgenommen	Wohngebäude,	die	
keine	Hochhäuser	sind“	eingefügt.

		
			b)	 	Es	wird	folgender	neuer	Abs. 10	eingefügt:	

		
		„(10)	Barrierefrei	sind	bauliche	Anlagen,	

soweit	sie	 für	Menschen	mit	Behinderung	in	
der	allgemein	üblichen	Weise,	ohne	besonde-
re	Erschwernis	und	grundsätzlich	ohne	frem-
de	Hilfe	zugänglich	und	nutzbar	sind.“

		
			c)	 	Die	bisherigen	Abs. 10	und	11	werden	Abs. 11	

und	12.
		
			3.	 	Art. 15	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	Satz 1	Nr. 2	erhält	folgende	Fassung:

		
			„2.	 	nach	den	Vorschriften

		
			a)	 	der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.  	305	/	2011		

des	 Europäischen	 Parlaments	 und	
des	Rates	vom	9.	März		2011		zur	Fest-
legung	harmonisierter	Bedingungen	
für	die	Vermarktung	von	Bauproduk-
ten	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtli-
nie		89/1	06/EWG	des	Rates	(ABl L	88	
S.  5)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fas-
sung,
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			b)	 	anderer	 unmittelbar	 geltender	 Vor-
schriften	 der	 Europäischen	 Union	
oder

		
			c)	 	zur	 Umsetzung	 von	 Richtlinien	 der	

Europäischen	Union,	soweit	diese	die	
Grundanforderungen	 an	 Bauwerke	
nach	Anhang	I	der	Verordnung	(EU)	
Nr. 	305	/	2011		berücksichtigen,

		
		in	 den	 Verkehr	 gebracht	 und	 gehandelt	
werden	 dürfen,	 insbesondere	 die	 CE-
Kennzeichnung	 (Art.	 8	 und	 9	 der	 Ver-
ordnung	 (EU)	 Nr.  305/2011)	 tragen	 und	
dieses	Zeichen	die	nach	Abs. 7	Nr. 1	fest-
gelegten	 Leistungsstufen	 oder	 -klas	sen	
ausweist	 oder	 die	 Leistung	 des	 Baupro-
dukts	angibt.“

		
			b)	 	Abs. 7	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(7)	Das	Deutsche	Institut	für	Bautechnik	

kann	im	Einvernehmen	mit	der	obersten	Bau-
aufsichtsbehörde	in	der	Bauregelliste	B

		
			1.	 	festlegen,	 welche	 Leistungsstufen	 oder	

-klas	sen	 nach	 Art.  27	 der	 Verordnung	
(EU)	Nr. 	305	/	2011		oder	nach	Vorschriften	
zur	Umsetzung	der	Richtlinien	der	Euro-
päischen	Union	Bauprodukte	nach	Abs. 1	
Satz	1	Nr. 2	erfüllen	müssen,	und

		
			2.	 	bekannt	 machen,	 inwieweit	 Vorschrif-

ten	 zur	 Um	setzung	 von	 Richtlinien	 der	
Europäischen	Union	die	Grundanforde-
rungen	an	Bauwerke	nach	Anhang	I	der	
Verordnung	(EU)	Nr. 	305	/	2011		nicht	be-
rücksichtigen.“

		
			4.	 	Art. 17	Abs. 2	wird	folgender	Satz 3	angefügt:	

		
		„	3	Die	 Anerkennungsbehörde	 für	 Stellen	 nach	
Art. 23	Abs. 1	Satz 1	Nr. 1	und	Art. 80	Abs. 5	Nr. 2	
kann	 allge	meine	 bauaufsichtliche	 Prüfzeugnisse	
zurücknehmen	 oder	 widerrufen;	 Art.  48	 und	 49	
des	 Bayerischen	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	
(BayVwVfG)	fi	nden	Anwendung.“

		
			5.	 	Art. 18	Abs. 1	Satz 1	Nrn. 1	und	2	erhalten	folgen-

de	Fassung:
		

		„1.		Bauprodukte,	die	nach	Vorschriften	zur	Um-
setzung	 von	 Richtlinien	 der	 Europäischen	
Union	 in	 Verkehr	 gebracht	 und	 gehandelt	
werden	dürfen,	hinsichtlich	der	nicht	berück-
sichtigten	Grundanforderungen	an	Bauwerke	
im	Sinn	des	Art. 15	Abs. 7	Nr. 2,		

		
					2.	 	Bauprodukte,	die	auf	der	Grundlage	von	un-

mittelbar	geltendem	Recht	der	Europäischen	
Union	 in	 Verkehr	 gebracht	 und	 gehandelt	
werden	dürfen,	hinsichtlich	der	nicht	berück-
sichtigten	Grundanforderungen	an	Bauwerke	
im	Sinn	des	Art. 15	Abs. 7	Nr. 2,“.

		

			6.	 	Art. 23	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 2	Sätze	2	und	3	werden	aufgehoben;	die	
Satzbezeichnung	 im	 bisherigen	 Satz  1	 ent-
fällt.

		
			b)	 	Abs. 3	wird	aufgehoben.

		
			7.	 	Art. 26	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 2	Satz 2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	2	Satz 1	gilt	nicht	für	

		
			1.	 	Fenster	und	Türen,

		
			2.	 	Fugendichtungen	und	

		
			3.	 	brennbare	 Dämmstoffe	 in	 nichtbrennba-

ren	 geschlossenen	 Profi	len	 der	 Außen-
wandkonstruktion.“

		
			b)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	 Satz  2	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „wer-

den,“	die	Worte	„und	mehr	als	zwei	Ge-
schosse	 überbrückende	 Solaranlagen	 an	
Außenwänden“	eingefügt.

		
			bb)		Es	wird	folgender	Satz 3	angefügt:

		
		„	3	Baustoffe,	 die	 schwerentfl	ammbar	 sein	
müssen,	 in	 Bauteilen	 nach	 Satz  1	 Halb-
satz 1	und	Satz 2	dürfen	nicht	brennend	
abfallen	oder	abtropfen.“	

		
			8.	 	Art. 28	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Abs.  2	 Nr.  1	 werden	 die	 Worte	 „bis	 zu	

	2,5	0  m“	 durch	 die	 Worte	 „von	 weniger	 als	
	2,5	0	m“	ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			aa)	 	Satz 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	

Worte	„nach	Satz 1	sind“	durch	die	
Worte	„sind	in	den	Fällen	von	Abs. 2	
Nrn. 1	bis	3“	ersetzt.	

		
			bbb)		In	 Nr.  3	 wird	 nach	 dem	 Wort	 „ha-

ben“	 das	 Komma	 durch	 einen	
Schlusspunkt	ersetzt.	

		
		ccc)			 	Nr. 4	wird	aufgehoben.	

		
			bb)		Es	wird	folgender	Satz 3	angefügt:	

		
		„	3	In	den	Fällen	des	Abs. 2	Nr. 4	sind	an	
Stelle	von	Brandwänden	feuerbeständige	
Wände	zulässig,	wenn	der	Brutto-Raum-
inhalt	 des	 land-	 oder	 forstwirtschaftlich	
genutzten	 Gebäudes	 oder	 Gebäudeteils	
nicht	größer	als	2 000	m³	ist.“
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			c)	 	In	Abs. 6	Halbsatz 2	werden	nach	den	Worten	
„aus	 nichtbrennbaren	 Baustoffen“	 ein	 Kom-
ma	und	die	Worte	„bei	Gebäuden	der	Gebäu-
deklassen	1	bis	4	als	öffnungslose	hochfeuer-
hemmende	Wand“	eingefügt.

		
			d)	 	Abs. 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz 2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	2	Bei	 Außenwandkonstruktionen,	 die	
eine	 seit	liche	 Brandausbreitung	 begüns-
tigen	können,	wie	hinterlüfteten	Außen-
wandbekleidungen	oder	Doppelfassaden,	
sind	gegen	die	Brand	ausbreitung	im	Be-
reich	der	Brandwände	be	sondere	Vorkeh-
rungen	zu	treffen.“

		
			bb)		Es	wird	folgender	neuer	Satz 3	eingefügt:	

		
		„	3	Außenwandbekleidungen	 von	 Gebäu-
deabschlusswänden	 müssen	 einschließ-
lich	der	Dämmstoffe	und	Unterkonstruk-
tionen	nichtbrennbar	sein.“	

		
			cc)	 	Der	bisherige	Satz 3	wird	Satz 4.

		
			9.	 	Art. 30	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs. 3	Nr. 3	wird	vor	dem	Wort	„Lichtkup-

peln“	das	Wort	„Dachfl	ächenfenster,“	einge-
fügt.

		
			b)	 	Abs. 5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Satz 1	werden	die	Worte	„Lichtkuppeln	

und	Oberlichte“	durch	die	Worte	„Dach-
fl	ächenfenster,	 Lichtkuppeln,	 Oberlichte	
und	Solaranlagen“	ersetzt.

		
			bb)		Satz 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	In	Nr. 1	wird	vor	dem	Wort	„Ober-

lichte“	das	Wort	„Dachfl	ächenfens-
ter,“	eingefügt.	

		
			bbb)		In	Nr. 2	wird	vor	dem	Wort	„Dach-

gauben“	 das	 Wort	 „Solaranlagen,“	
eingefügt.

		
		
			10.	 	Art. 33	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	 Abs.  7	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „Innen-
liegende	 notwendige	 Treppenräume“	 durch	
die	Worte	„Not	wendige	Treppenräume	ohne	
Fenster“	ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 8	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(8)	 	1	Notwendige	Treppenräume	müssen	

belüftet	 und	 zur	 Unterstützung	 wirksamer	
Löscharbeiten	entraucht	werden	können.	²Die	
Treppenräume	müs	sen	

		

			1.	 	in	 jedem	 oberirdischen	 Geschoss	 unmit-
telbar	 ins	Freie	 führende	Fenster	mit	 ei-
nem	 freien	 Querschnitt	 von	 mindestens	
	0,5	0	m	2		haben,	die	geöffnet	werden	kön-
nen,	oder

		
			2.	 	an	 der	 obersten	 Stelle	 eine	 Öffnung	 zur	

Rauchableitung	haben.
		

			3	Im	Fall	des	Satzes	2	Nr. 1	 ist	 in	Gebäuden	
mit	einer	Höhe	nach	Art. 2	Abs. 3	Satz 2	von	
mehr	als	13 m	an	der	obersten	Stelle	eine	Öff-
nung	 zur	 Rauchableitung	 erforderlich.	 	4	Öff-
nungen	 zur	 Rauch	ableitung	 nach	 Sätzen	 2	
und	3	müssen	 in	 jedem	Treppenraum	einen	
freien	Querschnitt	von	mindestens	1 m	2		und	
Vorrichtungen	zum	Öffnen	ihrer	Ab	schlüsse	
haben,	 die	 vom	 Erdgeschoss	 sowie	 vom	
obersten	Treppenabsatz	aus	bedient	werden	
kön	nen.“

		
			11.	 	Art.  34	 Abs.  1	 Satz  2	 Nr.  3	 erhält	 folgende	 Fas-

sung:	
		

			„3.	 	innerhalb	 von	 Nutzungseinheiten	 mit	 nicht	
mehr	als		200		m	2		und	innerhalb	von	Wohnun-
gen,“.

		
			12.	 	Art. 37	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Es	wird	folgender	neuer	Satz 2	eingefügt:
		

		„	2	Diese	 Öffnung	 darf	 einen	 Abschluss	
haben,	 der	 im	 Brandfall	 selbsttätig	 öff-
net	und	von	mindestens	einer	geeigneten	
Stelle	aus	bedient	werden	kann.“

		
			bb)		Der	bisherige	Satz 2	wird	Satz 3.

		
			b)	 	Abs. 4	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz 4	wird	aufgehoben.

		
			bb)		Der	bisherige	Satz 5	wird	Satz 4.

		
			13.	 	Art. 38	Abs. 1	Halbsatz 2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Im	 einleitenden	 Satzteil	 werden	 die	 Worte	
„für	Decken“	gestrichen.	

		
			b)	 	In	 Nr.  1	 werden	 die	 Worte	 „in	 Gebäuden“	

durch	 die	 Worte	 „innerhalb	 von	 Gebäuden“	
ersetzt.

		
			14.	 	In	Art. 39	Abs. 5	Nr. 1	werden	die	Worte	„für	Ge-

bäude“	durch	die	Worte	„innerhalb	von	Gebäu-
den“	ersetzt.

		
		14a.	Art.	46	wird	folgender	Abs.	4	angefügt:
		

		„(4)		1	In	Wohnungen	müssen	Schlafräume	und	
Kinderzimmer	sowie	Flure,	die	zu	Aufenthaltsräu-
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men	führen,	jeweils	mindestens	einen	Rauchwarn-
melder	haben.		2	Die	Rauchwarnmelder	müssen	so	
eingebaut	oder	angebracht	und	betrieben	werden,	
dass	Brandrauch	frühzeitig	erkannt	und	ge	meldet	
wird.	 	3	Die	 Eigentümer	 vorhandener	 Wohnungen	
sind	verpfl	ichtet,	 jede	Wohnung	bis	 zum	31.	De-
zember	2017	entsprechend	auszustatten.	 	4	Die	Si-
cherstellung	 der	 Betriebsbereitschaft	 obliegt	 den	
unmittelbaren	Besitzern,	es	sei	denn,	der	Eigentü-
mer	übernimmt	diese	Verpfl	ichtung	selbst.“

		
			15.	 	Art. 48	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Sätze	1	bis	3	erhalten	folgende	Fassung:
		

		„	1	In	 Gebäuden	 mit	 mehr	 als	 zwei	 Woh-
nungen	 müssen	 die	 Wohnungen	 eines	
Geschosses	 barrierefrei	 erreichbar	 sein;	
diese	 Verpfl	ichtung	 kann	 auch	 durch	
barrierefrei	 erreichbare	 Wohnungen	 in	
mehreren	Geschossen	erfüllt	werden.		2	In	
Gebäuden	mit	mehr	als	zwei	Wohnungen	
und	mit	nach	Art. 37	Abs. 4	Satz 1	erfor-
derlichen	 Aufzügen	 muss	 ein	 Drittel	 der	
Wohnungen	 barrierefrei	 erreichbar	 sein.	
	3	In	 den	 Wohnungen	 nach	 den	 Sätzen	 1	
und	 2	 müssen	 die	 Wohn-	 und	 Schlaf-
räume,	eine	Toilette,	ein	Bad,	die	Küche	
oder	 Kochnische	 sowie	 der	 Raum	 mit	
Anschlussmöglichkeit	für	eine	Waschma-
schine	barrierefrei	sein.“

		
			bb)		In	Satz 4	werden	nach	den	Worten	„Art. 37	

Abs. 4“	die	Worte	„und	5“	eingefügt.
		

			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			aa)	 	Satz 1	erhält	folgende	Fassung:	
		

		„	1	Bauliche	 Anlagen,	 die	 öffentlich	 zu-
gänglich	sind,	müssen	in	den	dem	allge-
meinen	 Besucher-	 und	 Benutzerverkehr	
dienenden	Teilen	barrierefrei	sein.“

		
			bb)		Im	 einleitenden	 Satzteil	 von	 Satz  2	 wer-

den	die	Worte	„Diese	Anforderungen	gel-
ten“	durch	die	Worte	„Dies	gilt“	ersetzt.

		
			cc)	 	Es	werden	 folgende	neue	Sätze	3	und	4	

eingefügt:	
		

		„	3	Für	die	der	zweckentsprechenden	Nut-
zung	dienenden	Räume	und	Anlagen	ge-
nügt	 es,	 wenn	 sie	 in	 dem	 erforderlichen	
Umfang	barrierefrei	sind.		4	Toilettenräume	
und	notwendige	Stellplätze	für	Besucher	
und	 Benutzer	 müssen	 in	 der	 erforderli-
chen	Anzahl	barrierefrei	sein.“

		
			dd)		Der	bisherige	Satz 3	wird	Satz 5;	das	Wort	

„Sie“	wird	durch	die	Worte	„Diese	Anfor-
derungen“	ersetzt.

		

			ee)	 	Der	bisherige	Satz 4	wird	Satz 6.
		

			c)	 	Abs.	3	erhält	folgende	Fassung:
		

		„(3)	 Bauliche	 Anlagen	 und	 Einrichtun-
gen,	die	überwiegend	oder	ausschließlich	von	
Menschen	mit	Behinderung,	alten	Menschen	
und	Personen	mit	Kleinkindern	genutzt	wer-
den,	wie

		
			1.	 	Tagesstätten,	Werkstätten	und	stationäre	

Einrichtungen	 für	 Menschen	 mit	 Behin-
derung,

		
			2.	 	stationäre	 Einrichtungen	 für	 pfl	egebe-

dürftige	und	alte	Menschen
		

		müssen	 in	 allen	 der	 zweckentsprechenden	
Nutzung	dienenden	Teilen	barrierefrei	sein.“

		
			d)	 	Abs. 4	wird	aufgehoben.	

		
			e)	 	Der	 bisherige	 Abs.  5	 wird	 Abs.  4;	 in	 Satz  1	

werden	 die	 Worte	 „Abs.  1	 bis	 4“	 durch	 die	
Worte	„Abs. 1	bis	3“	ersetzt.	

		
			16.	 	In	 Art.  50	 Abs.  2	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „des	

Bayerischen	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	
(BayVwVfG)“	durch	die	Abkürzung	„BayVwVfG“	
ersetzt.

		
			17.	 	Art. 56	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Nr. 2	werden	die	Worte	„(BayAbgrG)	vom	
27. De	zember		1999		(GVBl	S. 	532	,		535	,	BayRS	
	2132	-2-I)“	gestrichen.

		
			b)	 	Nr. 5	erhält	folgende	Fassung:	

		
			„5.	 	Werbeanlagen,	 soweit	 sie	einer	Ausnah-

megenehmigung	 nach	 Straßenverkehrs-
recht	bedürfen,“.

		
			c)	 	In	 Nr.  8	 wird	 das	 Wort	 „Gerätesicherheits-

recht“	 durch	 das	 Wort	 „Produktsicherheits-
recht“	ersetzt.

		
			18.	 	Art. 57	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Nr. 2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aaa)	 	Im	 einleitenden	 Satzteil	 wird	 vor	
dem	Wort	„Anlagen“	das	Wort	„fol-
gende“	ein	gefügt.

		
			bbb)		In	 Buchst.	 a	 wird	 vor	 dem	 Wort	

„Höhe“	 das	 Wort	 „freien“	 einge-
fügt.

		
			bb)		Nr. 3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	Buchst.	 a	 Doppelbuchst.	 aa	 erhält	

folgende	Fassung:	
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		„	aa)	 	in,	 auf	 und	 an	 Dach-	 und	 Au-
ßenwandfl	ächen	 sowie,	 soweit	
sie	 in,	 auf	 oder	 an	 einer	 be-
stehenden	 baulichen	 Anlage	
errichtet	 werden,	 die	 damit	
verbundene	 Änderung	 der	
Nutzung	oder	der	äußeren	Ge-
stalt	der	Anlage,“.

		
			bbb)		In	 Buchst.	 b	 wird	 vor	 dem	 Wort	

„Höhe“	 das	 Wort	 „freien“	 einge-
fügt.

		
		ccc)			 	Es	 wird	 folgender	 Buchst.	 c	 ange-

fügt:
		

		„c)			 	Blockheizkraftwerke,“.
		

			cc)	 	Nr. 5	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aaa)	 	Buchst.	a	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	a)	 aa)	 	Antennen,
		

			 	bb)	 	Antennen	tragende	Masten	
mit	einer	freien	Höhe	bis	zu	
10	m,

		
			 	cc)	 	zugehörige	 Versorgungs-

einheiten	mit	einem	Brutto-
Rauminhalt	bis	zu	10	m	3		so-
wie,

		
		soweit	sie	 in,	auf	oder	an	einer	
bestehenden	 baulichen	 Anla-
ge	 errichtet	 werden,	 die	 damit	
verbundene	Änderung	der	Nut-
zung	 oder	 der	 äußeren	 Gestalt	
der	Anlage,“.

		
			bbb)		In	 Buchst.	 e	 wird	 vor	 dem	 Wort	

„Höhe“	 das	 Wort	 „freien“	 einge-
fügt.	

		
			dd)		Nr. 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	In	Buchst.	a	werden	nach	dem	Wort	

„Einfriedungen“	 ein	 Komma	 und	
die	 Worte	 „Sichtschutzzäunen	 und	
Terrassentrennwänden“	eingefügt.

		
			bbb)		Buchst.	c	wird	aufgehoben.

		
			ee)	 	Nr. 11	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aaa)	 	In	Buchst.	e	werden	nach	dem	Wort	

„Außenwandbekleidungen“	 die	
Worte	 „einschließlich	 Maßnahmen	
der	Wärmedämmung“	eingefügt.

		
			bbb)		Es	 wird	 folgender	 Buchst.	 f	 ange-

fügt:
		

		„f)				Bedachungen	 einschließlich	

Maßnahmen	 der	 Wärmedäm-
mung	 ausgenommen	 bei	 Hoch-
häusern,“.

		
			ff)	 	Nr. 12	wird	aufgehoben.

		
			gg)		Die	bisherige	Nr. 13	wird	Nr. 12;	Buchst. g	

wird	wie	folgt	geändert:
		

			aaa)	 	Vor	dem	Wort	„Höhe“	wird	das	Wort	
„freien“	eingefügt.	

		
			bbb)		Es	werden	die	Worte	„sowie,	soweit	

sie	 in,	 auf	 oder	 an	 einer	 bestehen-
den	baulichen	Anlage	errichtet	wer-
den,	 die	 damit	 verbundene	 Ände-
rung	der	Nutzung	oder	der	äußeren	
Gestalt	der	Anlage,“	angefügt.

		
			hh)		Die	 bisherigen	 Nrn.  14	 bis	 17	 werden	

Nrn. 13	bis	16.
		

			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Nr. 6	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aaa)	 	Vor	dem	Wort	„Höhe“	wird	das	Wort	
„freien“	eingefügt.

		
			bbb)		Es	werden	die	Worte	„sowie,	soweit	

sie	 in,	 auf	 oder	 an	 einer	 bestehen-
den	baulichen	Anlage	errichtet	wer-
den,	 die	 damit	 verbundene	 Ände-
rung	der	Nutzung	oder	der	äußeren	
Gestalt	der	Anlage,“	angefügt.

		
			bb)		In	Nr. 9	werden	die	Worte	„sowie,	soweit	

sie	in,	auf	oder	an	einer	bestehenden	bau-
lichen	Anlage	errichtet	werden,	die	damit	
verbundene	Änderung	der	Nutzung	oder	
der	äußeren	Gestalt	der	Anlage“	angefügt.

		
			c)	 	In	Abs. 4	Nr. 1	werden	nach	dem	Wort	„Anfor-

derungen“	die	Worte	„nach	Art. 60	Satz 1	und	
Art. 62“	eingefügt.

		
			d)	 	Abs. 5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Sätze	3	und	4	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„	3	Bei	nicht	freistehenden	Gebäuden	muss	
durch	einen	qualifi	zierten	Tragwerkspla-
ner	 im	 Sinn	 des	 Art.  62	 Abs.  2	 beurteilt	
und	 im	 erforderlichen	 Umfang	 nachge-
wiesen	 werden,	 dass	 das	 Gebäude	 oder	
die	Gebäude,	an	die	das	zu	beseitigende	
Gebäude	angebaut	ist,	während	und	nach	
der	Beseitigung	standsicher	sind;	die	Be-
seitigung	 ist,	 soweit	 notwendig,	 durch	
den	 qualifi	zierten	 Tragwerksplaner	 zu	
überwachen.		4	Satz 3	gilt	nicht,	soweit	an	
verfahrensfreie	Gebäude	angebaut	ist.“

		
			bb)		Satz 5	wird	aufgehoben.
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			cc)	 	Der	bisherige	Satz 6	wird	Satz 5.
		
			19.	 	Art. 61	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Abs. 2	Nr. 2	wird	vor	dem	Wort	„Eintragun-
gen“	das	Wort	„vergleichbare“	eingefügt.

		
			b)	 	Abs. 3	Satz 3	wird	aufgehoben.

		
			c)	 	In	Abs. 4	Nr. 3	werden	die	Worte	„zuletzt	ge-

ändert	durch	Verordnung	(EG)	Nr. 	1137	/	2008		
des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	22. Ok	to	ber		2008	,	ABl	L		311		S. 1)“	durch	
die	Worte	„ber.		2007		ABl	L		271		S. 18,		2008		ABl	
L	 93	 S.  28,	 	2009		 ABl	 L	 33	 S.  49,	 zuletzt	 ge-
ändert	 durch	 Verordnung	 (EU)	 Nr.  	623	/	2012		
vom	11. Juli		2012		(ABl	L		180		S. 9)“	ersetzt.

		
			d)	 	In	 Abs.  5	 Nr.  1	 werden	 die	 Worte	 „,	 zuletzt	

geändert	durch	§ 1	des	Gesetzes	vom	20.	De-
zember		2007		(GVBl	S.		966	)“	durch	die	Worte	
„in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.

		
			20.	 	Art. 62	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aaa)	 	In	 Halbsatz	 1	 wird	 das	 Wortteil	
„, Wärme-“	gestrichen.	

		
			bbb)		Es	wird	folgender	neuer	Halbsatz	2	

eingefügt:
		

		„;  die	 Erforderlichkeit	 des	 Wärme-
schutznachweises	nach	Vorschriften	
zur	Energieeinsparung	bleibt	unbe-
rührt“.

		
			bb)		Der	bisherige	Satz	1	Halbsatz	2	wird	neu-

er	Satz	2.
		

			cc)	 	Die	bisherigen	Sätze	2	und	3	werden	Sät-
ze	3	und	4.

		
			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz	2	Nrn. 1	und	2	werden	durch	folgen-

de	neue	Nrn. 1	und	2	ersetzt	und	folgende	
Nr. 3	wird	angefügt:

		
			„1.	 	einem	 für	 das	 Bauvorhaben	 Bauvor-

lageberechtigten,	 der	 die	 erforderli-
chen	 Kenntnisse	 des	 Brandschutzes	
nachgewiesen	hat,

		
					2.	 a)	 		einem	 Angehörigen	 eines	 Studi-

engangs	der	Fachrichtung	Archi-
tektur,	 Hochbau	 (Art.	 49	 Abs.	 1	
der	 Richtlinie	 	2005	/36/EG),	 Bau-
ingenieurwesen	oder	eines	Studi-
engangs	mit	Schwerpunkt	Brand-
schutz,	der	ein	Studium	an	einer	

deutschen	 Hochschule	 oder	 ein	
gleichwertiges	 Studium	 an	 einer	
ausländischen	Hochschule	abge-
schlossen	hat,	oder

		
			 	b)	 		einem	 Absolventen	 einer	 Aus-

bildung	 für	Ämter	ab	der	dritten	
Qualifi	kationsebene	in	der	Fach-
laufbahn	 Naturwissenschaft	 und	
Technik,	 Schwerpunkt	 feuer-
wehrtechnischer	Dienst,

		
		der	 nach	 Abschluss	 der	 Ausbildung	
mindestens	 zwei	 Jahre	 auf	 dem	 Ge-
biet	der	brandschutztechnischen	Pla-
nung	und	Ausführung	von	Gebäuden	
oder	 deren	 Prüfung	 praktisch	 tätig	
gewesen	 ist	 und	 die	 erforderlichen	
Kenntnisse	 des	 Brandschutzes	 nach-
gewiesen	hat,	oder

		
					3.	 	einem	 Prüfsachverständigen	 für	

Brandschutz	als	Brandschutzplaner.“
		

			bb)		Es	wird	folgender	neuer	Satz 3	eingefügt:
		

		„	3	Brandschutzplaner	 nach	 Satz  2	 Nrn.  2	
und	3	dürfen	auch	bei	anderen	Bauvorha-
ben	den	Brandschutznachweis	erstellen.“

		
			cc)	 	Der	bisherige	Satz 3	wird	Satz 4	und	wie	

folgt	geändert:
		

			aaa)	 	In	Halbsatz	1	werden	die	Worte	„Satz	2	
Nr.	1“	durch	die	Worte	„Satz	2	Nrn.	1	
und	2“	ersetzt.

		
			bbb)		In	 Halbsatz  2	 wird	 vor	 dem	 Wort	

„Eintragungen“	 das	 Wort	 „ver-
gleichbare“	eingefügt.

		
			dd)		Der	bisherige	Satz 4	wird	Satz 5.

		
			c)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Satz 1	Nr. 2	Buchst.	c	wird	vor	dem	Wort	

„Höhe“	das	Wort	„freien“	eingefügt.
		

		bb)		In	Satz 2	Nr. 2	wird	nach	dem	Wort	„be-
stimmte“	das	Wort	„oberirdische“	einge-
fügt.

		
			21.	 	In	Art. 66	Abs. 4	Satz 4	Nrn. 1	und	2	werden	je-

weils	die	Worte	„im	Sinn	des	Abs. 2	Satz 1	und	des	
Abs. 3“	gestrichen.

		
			22.	 	Art. 67	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Das	 Wort	 „Städtebaurecht“	 wird	 durch	
die	Worte	„§ 14	Abs. 2	Satz 2,	§ 22	Abs. 5	
Satz 1,	§ 	145		Abs. 1	Satz 2,	§ 	173		Abs. 1	
Satz 2	Halbsatz 1	BauGB“	ersetzt.

		



639Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012 7Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012

			bb)		Nach	 dem	 Wort	 „werden“	 werden	 die	
Worte	„; in	den	Fällen	der	§ 36	Abs. 1	Sät-
ze	1	und	2	BauGB	ist	das	fehlende	Einver-
nehmen	nach	Maßgabe	von	Abs. 2	bis	4	
zu	ersetzen“	eingefügt.	

		
			b)	 	Satz 2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	2	Außer	in	den	Fällen	des	§ 36	Abs. 2	Satz 3	
BauGB	 besteht	 kein	 Rechtsanspruch	 auf	 Er-
setzung	des	gemeindlichen	Einvernehmens.“

		
			23.	 	Art. 72	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Nr. 4	erhält	folgende	Fassung:
		

			„4.	 	erdgeschossige	Zelte	und	betretbare	Ver-
kaufsstände,	die	fl	iegende	Bauten	sind,	je-
weils	mit	einer	Grundfl	äche	bis	zu		75 m	2		,“.

		
			b)	 	Es	wird	folgende	neue	Nr. 5	eingefügt:

		
			„5.	 	aufblasbare	 Spielgeräte	 mit	 einer	 Höhe	

des	betretbaren	Bereichs	von	bis	zu	5	m	
oder	mit	überdachten	Bereichen,	bei	de-
nen	 die	 Entfernung	 zum	 Ausgang	 nicht	
mehr	als	3	m,	oder,	 sofern	ein	Absinken	
der	 Überdachung	 konstruktiv	 verhindert	
wird,	nicht	mehr	als	10	m,	beträgt,“.

		
			c)	 	Die	bisherige	Nr. 5	wird	Nr. 6.

		
			24.	 	Art. 73	Abs. 4	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Die	 Worte	 „dem	 Zivilschutz“	 werden	 durch	
die	Worte	„dem	zivilen	Bevölkerungsschutz“	
ersetzt.

		
			b)	 	Nach	dem	Wort	„bringen“	werden	die	Worte	

„; Abs. 1	Satz 3	gilt	entsprechend“	eingefügt.
		
			25.	 	In	 Art.  78	 Abs.  3	 Halbsatz  1	 werden	 nach	 dem	

Wort	 „Be	zirkskaminkehrermeister“	 die	 Worte	
„oder	 der	 bevoll	mächtigte	 Bezirksschornsteinfe-
ger“	eingefügt.

		
			26.	 	Art. 80	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	Abs. 5	Nr. 2	werden	die	Worte	„und	3“	ge-
strichen.

		
			b)	 	Abs. 6	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	 Satz  1	 werden	 die	 Worte	 „§  14	 des	

Geräte-	 und	 Produktsicherheitsgesetzes	
(GPSG)“	durch	die	Worte	„§ 34	des	Pro-
duktsicherheitsgesetzes	 (ProdSG)“	 er-
setzt.

		
			bb)		In	Satz 3	werden	die	Worte	„§ 15	Abs. 2	

GPSG“	 durch	 die	 Worte	 „§  35	 Abs.  2	
ProdSG“	ersetzt.

		
			c)	 	Abs. 7	wird	wie	folgt	geändert:

		

			aa)	 	Satz 1	Nr. 3	erhält	folgende	Fassung:
		

			„3.	 	der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.  	765	/	2008		
des	 Europäischen	 Parlaments	 und	
des	 Rates	 vom	 9.	 Juli	 	2008		 über	 die	
Vorschriften	 für	 die	 Akkreditierung	
und	 Marktüberwachung	 im	 Zusam-
menhang	 mit	 der	 Vermarktung	 von	
Produkten	 und	 zur	 Aufhebung	 der	
Verordnung	 (EWG)	 Nr.  	339	/93	 des	
Rates	 (ABl  L	 	218		 S.	 30),	 der	 Verord-
nung	(EU)	Nr. 	305	/	2011		und	des	Bau-
produktengesetzes“.

		
			bb)		In	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „Zuständig-

keit	 zur	 Durchführung	 des	 Bauproduk-
tengesetzes	kann“	durch	die	Worte	„Zu-
ständigkeiten	nach	Satz 1	Nr. 3	können“	
ersetzt.

		
			27.	 	In	Art. 81	Abs. 2	Satz 2	werden	nach	den	Zeichen	

„§§“	die	Worte	„13,	13a,“	eingefügt.
		
		

		§ 2
		

		Änderung	des	Baukammerngesetzes
		

		Das	Gesetz	über	die	Bayerische	Architektenkam-
mer	und	die	Bayerische	Ingenieurekammer-Bau	(Bau-
kammerngesetz	 –	 BauKaG)	 vom	 9.	 Mai	 2007	 (GVBl	
S.  308,	 BayRS	 2133-1-I),	 zuletzt	 geändert	 durch	 §  4	
des	Gesetzes	vom	22. Dezember	2009	(GVBl	S.	630),	
wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	 der	 Inhaltsübersicht	 werden	 der	 Überschrift	

des	 Art.  30	 die	 Worte	 „und	 des	 Gerichtsverfas-
sungsgesetzes“	angefügt.

		
			2.	 	In	 Art.  4	 Abs.  4	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „(ABl	

EU	 Nr.  L	 	255		 S.	 22),	 geändert	 durch	 Richtlinie	
	2006	/	100	/EG	des	Rates	vom	20.	November	 	2006		
(ABl	EU	Nr. L		363		S. 	141	)“	durch	die	Worte	„(ABl L	
	255		S. 22,	ber.		2007		ABl	L		271		S. 18,		2008		ABl	L	93	
S. 28,		2009		ABl	L	33	S. 49),	zuletzt	geändert	durch	
Verordnung	(EU)	Nr. 	623	/	2012		vom	11. Juli		2012		
(ABl	L		180		S. 9)“	ersetzt.

		
			3.	 	Art.  6	 Abs.  2	 wird	 aufgehoben;	 der	 bisherige	

Abs. 3	wird	Abs. 2.
		
			4.	 	Art. 7	Abs. 2	Nr. 2	erhält	folgende	Fassung:	

		
			„2.	 	ein	 grundständiges	 Studium	 im	 Sinn	 von	

Art. 56	Abs. 3	Satz 1	des	Bayerischen	Hoch-
schulgesetzes	 (BayHSchG),	 ein	 postgradua-
les	Studium	im	Sinn	von	Art. 56	Abs. 3	Satz 2	
BayHSchG	 oder	 eine	 andere	 gleichwertige	
Ausbildung,	die	 jeweils	 für	die	Berufsaufga-
ben	nach	Art. 3	Abs. 4	befähigen,	abgeschlos-
sen	und“.

		
			5.	 	Art. 8	wird	wie	folgt	geändert:
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			a)	 	In	Abs.  3	Satz 1	Nr.  3	Buchst.	 d	werden	die	
Worte	„persönlich	ausgeübt“	durch	die	Worte	
„auf	Mitglieder	der	Architektenkammer	nach	
Art. 12	Abs. 3	oder	Gesellschaften,	die	gemäß	
Satz 2	Anteile	an	der	Gesellschaft	halten	dür-
fen,	übertragen“	ersetzt.

		
			b)	 	In	Abs.  4	Satz 1	Nr.  3	Buchst.	 d	werden	die	

Worte	„persönlich	ausgeübt“	durch	die	Worte	
„auf	 Mitglieder	 der	 Ingenieurekammer-Bau	
nach	Art. 12	Abs. 4	oder	Gesellschaften,	die	
gemäß	Satz 2	Anteile	an	der	Gesellschaft	hal-
ten	dürfen,	übertragen“	ersetzt.

		
			6.	 	In	Art. 27	Abs. 1	Nr. 5	werden	die	Worte	„Art. 2	

Abs.  3	 Satz  4“	 durch	 die	 Worte	 „Art.  2	 Abs.  3	
Satz 3“	ersetzt.

		
			7.	 	Art. 30	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Der	 Überschrift	 werden	 die	 Worte	 „und	 des	

Gerichtsverfassungsgesetzes“	angefügt.
		

			b)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz 1.
		

			c)	 	Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:
		

		„	2	Die	Vorschriften	des	Siebzehnten	Titels	des	
Gerichtsverfassungsgesetzes	 sind	 entspre-
chend	anzuwenden.“

		
		

		§ 3
		

		Inkrafttreten
		

		(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.	
		

		(2)	Abweichend	von	Abs. 1	treten	§ 1	Nrn. 3	bis	6,	
12	und	15	sowie	26	Buchst. a	am	1.	Juli	2013	in	Kraft.		
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	2		220-3-UK
		

   Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Bezüge der Erz bischöfe, Bischöfe 
und Mitglieder der Domkapitel sowie über die Zuschüsse 

zum Personalaufwa  nd des Landeskirchenrats
			

   Vom 11. Dezember 2012
			
		

	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		
		

		§	1
		

		Das	Gesetz	über	die	Bezüge	der	Erzbischöfe,	Bi-
schöfe	und	Mitglieder	der	Domkapitel	sowie	über	die	
Zuschüsse	zum	Personalaufwand	des	Landeskirchen-
rats	 (BayRS	 2220-3-UK),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Ge-
setz	vom	8.	Dezember	2009	 (GVBl	S.	608),	wird	wie	
folgt	geändert:
		
			1.	 	Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

		
		„Gesetz	 zur	 Ausführung	 konkordats-	 und	
staatskirchen	vertraglicher	 Verpfl	ichtungen	 Bay-
erns	(AGKStV)“.

		
			2.	 	Art.	1	bis	4a	werden	durch	folgende	neue	Art. 1	

und	2	und	folgenden	Art. 2a	ersetzt:
		

		„Art.	1
		

		Pauschale	Zahlungen	für	Personalkosten	der	
Römisch-Katholischen	Kirche

		
		(1)	Zur	Erfüllung	der	sich	aus	Art.	10	§	1	Satz 2	

Buchst.	 a	 bis	 d	 des	 Konkordats	 zwischen	 Seiner	
Heilig	keit	Papst	Pius	XI.	und	dem	Staate	Bayern	
(Anlage	 1	 des	 Gesetzes	 zu	 dem	 Konkordate	 mit	
dem	Heiligen	Stuhle	und	den	Verträgen	mit	den	
Evangelischen	Kirchen,	BayRS	2220-1-UK)	erge-
benden	Verpfl	ichtungen	leistet	der	Staat	an	eine	
von	 der	 Freisinger	 Bischofskonferenz	 zu	 benen-
nende	 kirchliche	 Stelle	 monatlich	 pauschalierte	
Zahlungen	nach	den	folgenden	Bestimmungen:	

		
			1.	 a)	 		für	den	Erzbischof	von	München	und	Frei-

sing	in	Höhe	des	Grundgehalts	der	Besol-
dungsgruppe	B	10	der	Anlage	3	des	Bay-
erischen	 Besoldungsgesetzes	 (	BayBesG)	
sowie	 eine	 monatliche	 Dienstaufwands-
entschädigung	in	Höhe	von		130	 €	und

		
			b)	 	für	den	Erzbischof	von	Bamberg	in	Höhe	

des	Grundgehalts	der	Besoldungsgruppe	
B 9	der	Anlage	3	BayBesG	sowie	eine	mo-
natliche	Dienstaufwandsentschädigung	in	
Höhe	von		110		€,	

		

			2.	 	für	 die	 Bischöfe	 von	 Augsburg,	 Eichstätt,	
Passau,	 Regensburg	 und	 Würzburg	 jeweils	
in	 Höhe	 des	 Grundgehalts	 der	 Besoldungs-
gruppe	B	6	der	Anlage	3	BayBesG	sowie	eine	
monatliche	Dienstaufwandsentschädigung	in	
Höhe	von	je	90	€,

		
			3.	 	für	 die	 14	 Dignitäre	 jeweils	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	der	Besoldungsgruppe	B	3	der	
Anlage	3	Bay	BesG,

		
			4.	 a)	 		für	 43	 Kanoniker	 jeweils	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	 der	 Besoldungsgruppe	
A 16	Stufe	11	der	Anlage	3	BayBesG	und	

		
			b)	 	für	 17	 Kanoniker	 jeweils	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	 der	 Besoldungsgruppe	
A 15	Stufe	9	der	Anlage	3	BayBesG,

		
			5.	 a)	 		für	 23	 Domvikare	 jeweils	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	 der	 Besoldungsgruppe	
A 14	Stufe	9	der	Anlage	3	BayBesG	und	

		
			b)	 	für	 19	 Domvikare	 jeweils	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	 der	 Besoldungsgruppe	
A 13	Stufe	4	der	Anlage	3	BayBesG,

		
			6.	 	für	 acht	 Weihbischöfe	 jeweils	 in	 Höhe	 von	

16  v.H.	 des	 Grundgehalts	 der	 Besoldungs-
gruppe	B	3	der	Anlage	3	BayBesG,	

		
			7.	 	für	sieben	Generalvikare	jeweils	in	Höhe	von	

6 v.H.	des	Grundgehalts	der	Besoldungsgrup-
pe	B	2	der	Anlage	3	BayBesG,

		
			8.	 	für	 einen	 hauptamtlichen	 bischöfl	ichen	 Se-

kretär	 in	 Höhe	 des	 Grundgehalts	 der	 Be-
soldungsgruppe	 A  13	 Stufe	 4	 der	 Anlage	 3	
	BayBesG	und	

		
			9.	 	für	sechs	nebenamtliche	bischöfl	iche	Sekretä-

re	 jeweils	 in	 Höhe	 von	 4	 v.H.	 des	 Grundge-
halts	der	Besoldungsgruppe	A	14	Stufe	11	der	
Anlage	3	BayBesG.	

		
		(2)	 	1	Die	Pauschalbeträge	nach	Abs.	1	Nrn.	1	

bis	 5	 sowie	 Nr.	 8	 mit	 Ausnahme	 der	 Dienstauf-
wandsentschädigungen	erhöhen	sich	für	den	Mo-
nat	 Dezember	 entsprechend	 dem	 durch	 Art.  83	
Abs.	 2	 BayBesG	 bestimmten	 Vomhundertsatz.	
	2	Anpassungen	im	Sinn	des	Art.	16	BayBesG	sind	
bei	den	Pauschalzahlungen	nach	Abs.	1	entspre-

2220-3-UK

Gesetz  
zur Änderung des  

Gesetzes über die Bezüge der Erz bischöfe, Bischöfe  
und Mitglieder der Domkapitel sowie über die Zuschüsse  

zum Personalaufwand des Landeskirchenrats

Vom 11. Dezember 2012
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chend	zu	berücksichtigen;	dies	gilt	auch	für	Ein-
malzahlungen.

		
		(3)	 	1	Zu	den	laufenden	und	künftigen	Versor-

gungsaufwendungen	 der	 Erzbischöfe,	 Bischö-
fe,	 Dignitäre	 und	 Kanoniker	 leistet	 der	 Freistaat	
Bayern	 einen	 monatlichen	 pauschalen	 Zuschuss	
in	Höhe	von	30 v.H.	der	Zahlungen	nach	Abs.	1	
Nrn.	1	bis	4	und	Abs.	2.		2	Dabei	sind	die	Dienstauf-
wandsentschädigungen	nach	Abs.	1	Nrn. 1	und	2	
sowie	die	nach	Abs. 2	Satz	1	erfolgenden	Zahlun-
gen	 für	 die	 Domvikare	 und	 den	 hauptamtlichen	
Sekretär	nicht	zu	berücksichtigen.

		
		(4)	Die	Zahlungen	werden	am	Anfang	eines	

Kalendermonats	geleistet.
		
		

		Art.	2
		

		Pauschale	Zahlungen	für	Personalkosten	der	
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Bayern

		
		(1)		1	Im	Vollzug	des	Art.	21	des	Vertrags	zwi-

schen	 dem	 Bayerischen	 Staate	 und	 der	 Evange-
lisch-Lutherischen	 Kirche	 in	 Bayern	 rechts	 des	
Rheins	(Anlage	2	des	Gesetzes	zu	dem	Konkorda-
te	mit	dem	Heiligen	Stuhle	und	den	Verträgen	mit	
den	 Evangelischen	 Kirchen)	 werden	 die	 monat-
lich	vom	Staat	zu	leistenden	Zuschüsse	wie	folgt	
festgesetzt:

		
			1.	 	für	 den	 Landesbischof	 in	 Höhe	 des	 Grund-

gehalts	 der	 Besoldungsgruppe	 B	 10	 der	
Anlage  3	 BayBesG	 sowie	 eine	 Dienstauf-
wandsentschädigung	 in	 Höhe	 des	 für	 den	
Erzbischof	von	München	und	Freising	einge-
stellten	Betrags,

		
			2.	 	für	 den	 Stellvertreter	 des	 Landesbischofs	 in	

Höhe	des	Grundgehalts	der	Besoldungsgrup-
pe	B	9	der	Anlage	3	BayBesG,

		
			3.	 a)	 		für	 fünf	 Oberkirchenräte	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	der	Besoldungsgruppe	B	3	
der	Anlage 3	BayBesG,	

		
			b)	 	für	sechs	weitere	Oberkirchenräte	in	Höhe	

des	Grundgehalts	der	Besoldungsgruppe	
A	15	Stufe	11	der	Anlage	3		BayBesG,	

		
			c)	 	für	 einen	 Hilfsreferenten	 in	 Höhe	 des	

Grundgehalts	 der	 Besoldungsgruppe	
A 14	Stufe	11	der	Anlage	3	BayBesG,

		
			4.	 	für	 den	 sonstigen	 Personalaufwand	 in	 Höhe	

der	Hälfte	der	Beträge	nach	Nrn. 1	bis	3	mit	
Ausnahme	 der	 für	 den	 Landesbischof	 ge-
währten	Dienstaufwandsentschädigung.

		
			2	Die	Pauschalbeträge	nach	Satz	1	mit	Ausnahme	
der	 Dienstaufwandsentschädigung	 erhöhen	 sich	
für	den	Monat	Dezember	entsprechend	dem	von	
Art.	83	Abs. 2	BayBesG	bestimmten	Vomhundert-

satz.		3	Anpassungen	im	Sinn	des	Art.	16	BayBesG	
sind	bei	den	Pauschalzahlungen	nach	Abs.	1	ent-
sprechend	zu	berücksichtigen;	dies	gilt	auch	 für	
Einmalzahlungen.

		
		(2)	Die	Zahlungen	werden	am	Anfang	eines	

Kalendermonats	geleistet.
		
		

		Art.	2a
		

		Übergangsregelung
		

		(1)	 	1	Die	 Dienst-	 oder	 Versorgungsbezüge	
derjenigen,	 die	 nach	 den	 Bestimmungen	 dieses	
Gesetzes	 in	 seiner	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2012	
geltenden	 Fassung	 und	 der	 darauf	 beruhenden	
Verordnungen	 im	 Jahr	 2012	 Anspruch	 auf	 Be-
züge	 hatten,	 werden	 für	 das	 Jahr	 2012	 neu	 be-
rechnet.	 	2	Dabei	wird	der	bisherige	Anspruch	auf	
Bezüge,	 mit	 Ausnahme	 von	 Dienstaufwandsent-
schädigungen,	für	die	Zeit	ab	1.	Januar	2012	um	
1,9 v.H.	erhöht.		3	Soweit	der	Bemessung	der	Bezü-
ge	nach	Satz 1	das	Grundgehalt	einer	bestimmten	
Besoldungsgruppe	 zugrunde	 lag,	 werden	 diese	
Grundgehaltssätze	für	die	Zeit	ab	1.	Januar	2012	
zusätzlich	 um	 17  €	 erhöht.	 	4	Der	 sich	 nach	 den	
Sätzen	 2	 und	 3	 ergebende	 Bezüge	an	spruch,	 mit	
Ausnahme	von	Dienstaufwandsentschädigungen,	
wird	für	die	Zeit	ab	1.	November	2012	um	weitere	
1,5	 v.H.	 erhöht.	 	5	Die	 den	 Versorgungsrenten	 zu-
grunde	liegenden	Bezüge	sind	ab	1. Januar	2012	
mit	dem	Anpassungsfaktor	0,96208	zu	multiplizie-
ren.	 	6	Vor	 der	 Anpassung	 der	 Versorgungsrenten	
am	1. Novem	ber 2012	ist	der	Ruhegehaltssatz	mit	
dem	Anpassungsfaktor	0,95667	zu	multiplizieren;	
er	 gilt	 ab	 diesem	 Zeitpunkt	 als	 neu	 festgesetzt	
und	 ist	 der	 Berechnung	 der	 Ver	sorgungsrenten	
zugrunde	zu	legen.

		
		(2)	 Die	 am	 31.	 Dezember	 2011	 maßgebliche	

Bemessungsgrundlage	 der	 den	 Ordinariaten	 zur	
Ergänzung	der	Bezüge	je	eines	Ordinariatsoffi	zi-
anten	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Mittel	 wird	 ent-
sprechend	Abs.	1	erhöht.	

		
		(3)	Die	sich	aus	den	erhöhten	Bezügen	nach	

Abs.	 1	 und  2	 ergebenden	 Nachzahlungen	 sind	
vom	Freistaat	Bayern	an	die	Berechtigten	zu	leis-
ten.

		
		(4)	Für	die	Ermittlung	der	in	Art.	2	genannten	

für	das	Jahr	2012	an	die	Evangelisch-Lutherische	
Kirche	 in	 Bayern	 zu	 leistenden	 Pauschalbeträge	
gelten	Abs. 1	Sätze	1	bis	4	entsprechend.“

		
			3.	 	Der	bisherige	Art.	5	wird	Art.	3;	Abs.	1	wird	aufge-

hoben	und	die	Absatzbezeichnung	im	bisherigen	
Abs.	2	entfällt.

		
		

		§	2
		

		(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.	
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		(2)	Mit	Ablauf	des	31. Dezember	2012	treten	
		
			1.	 	die	 Verordnung	 über	 die	 Bezüge	 der	 Erzbischö-

fe,	Bischöfe	und	Mitglieder	der	Domkapitel	vom	
9. Februar 	1959		(BayRS		2220	-	3-1	-UK)	und	

		
			2.	 	die	 Verordnung	 über	 die	 Versorgung	 der	 Erzbi-

schöfe,	 Bischöfe,	 Dignitäre	 und	 Kanoniker	 vom	
20.	 Mai	 	1971		 (BayRS	 	2220	-	3-2	-UK),	 zuletzt	 ge-
ändert	 durch	 Verordnung	 vom	 26.	 August	 	2005		
(GVBl	S.		485	),	

		
		außer	Kraft.
		

		(3)	Mit	Ablauf	des	31. Dezember	2016	tritt	Art.	2a	
des	Ge	setzes	zur	Ausführung	konkordats-	und	staats-
kirchenvertraglicher	 Verpfl	ichtungen	 Bayerns	 in	 der	
ab	dem	1. Janu	ar 2013	geltenden	Fassung	außer	Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	2		231-1-A
		

   Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -be treuungsgesetzes
			

   Vom 11. Dezember 2012    

	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§ 1
		

		Das	 Bayerische	 Gesetz	 zur	 Bildung,	 Erziehung	
und	 Betreuung	 von	 Kindern	 in	 Kindergärten,	 ande-
ren	 Kindertageseinrichtungen	 und	 in	 Tagespfl	ege	
(Bayerisches	Kinderbildungs-	und	-betreuungsgesetz	
–	 BayKiBiG)	 vom	 8.	 Juli	 2005	 (GVBl	 S.  236,	 BayRS	
2231-1-A),	geändert	durch	Art. 117	des	Gesetzes	vom	
8.	Dezember	2006	(GVBl	S. 942),	wird	wie	folgt	geän-
dert:
		
			1.	 	Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Nach	Art. 9	wird	folgender	Art. 9a	eingefügt:	

		
		„Art. 9a			 	Kinderschutz“.

		
			b)	 	Art. 11	und	12	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„Art. 11			 	Bildungs-	 und	 Erziehungsarbeit	 in	

Kin	dertageseinrichtungen;	 Erzie-
hungspartnerschaft	

		
				Art. 12			 	Bildungs-	 und	 Erziehungsarbeit	 in	

Kindertageseinrichtungen	 für	 Kin-
der	bei	besonderen	Bedarfslagen“.

		
			c)	 	Art. 14	erhält	folgende	Fassung:	

		
		„Art. 14			 	Elternbeirat“.

		
			d)	 	Es	wird	folgender	Art. 20a	eingefügt:

		
		„Art. 20a	 Fördervoraussetzungen	 für	 die	

Großta	gespfl	ege“.
		

			e)	 	Art. 23	erhält	folgende	Fassung:
		

		„Art. 23			 	Zusätzliche	staatliche	Leistungen“.
		

			f)	 	Nach	 Art.  26	 werden	 folgende	 Art.  26a	 und	
26b	eingefügt:

		
		„Art. 26a	 Mitteilungspfl	ichten

		
				Art. 26b	Bußgeldvorschriften“.

		
			g)	 	Im	 5.	 Teil	 wird	 folgender	 Abschnitt	 4	 ange-

fügt:
		

		„Abschnitt	4
		

		Datenschutz
		
		

		Art.	28a			 	Erhebung,	 Verarbeitung	 und	 Nut-
zung	von	Daten“.

		
			2.	 	Art. 2	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			a)	 	In	Abs. 2	werden	die	Worte	„; bei	Kindern	un-

ter	drei	Jahren	ist	insbesondere	in	der	Einge-
wöhnungsphase	eine	Unterschreitung	bis	 zu	
einer	Grenze	von	10	Stunden	zulässig“	gestri-
chen.	

		
			b)	 	Es	wird	folgender	Abs. 5	angefügt:	

		
		„(5)	 	1	Bei	 der	 Feststellung	 von	 Mindest-

besuchszeiten	und	der	Mindestbuchungszeit	
nach	Art. 21	Abs. 4	Satz 4	werden	Zeiten	 in	
Kindertageseinrichtungen	 oder	 Tagespfl	ege	
jeweils	mit	Zeiten	in	schulischen	Einrichtun-
gen	 zusammengerechnet.	 	2	Die	 Berechnung	
der	 kindbezogenen	 Förderung	 (Art.  21)	 er-
folgt	 nur	 bezogen	 auf	 die	 jeweiligen	 Bu-
chungszeiten	 in	 der	 Kindertageseinrichtung	
oder	bei	der	Tagespfl	egeperson.		3	Eine	Zusam-
menrechnung	nach	 Satz 1	 erfolgt	 nur,	wenn	
die	 Kindertageseinrichtung	 ununterbrochen	
für	 mindestens	 zwei	 volle	 Kalenderjahre	 die	
Voraussetzungen	für	eine	kindbezogene	För-
derung	 nach	 diesem	 Gesetz	 ohne	 Anwen-
dung	des	Satzes 1	erfüllt	hat.“

		
			3.	 	In	Art. 5	Abs. 1	werden	die	Worte	„Abs. 1“	gestri-

chen.	
		
			4.	 	Art. 6	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			a)	 	In	 Abs.  1	 Satz  2	 werden	 nach	 den	 Worten	

„dies	gilt“	die	Worte	„mit	Blick	auf	das	Gesetz	
zu	dem	Übereinkommen	der	Vereinten	Nati-
onen	vom	13. De	zember		2006		über	die	Rechte	
von	 Menschen	 mit	 Behinderungen	 sowie	 zu	
dem	 Fakultativprotokoll	 vom	 13.  Dezember	
	2006		zum	Übereinkommen	der	Vereinten	Na-
tionen	über	die	Rechte	von	Menschen	mit	Be-
hinderungen	vom	21.	Dezember		2008		(BGBl	II	
S. 	1419	)	in	Verbindung	mit	Art. 4	Abs. 2,	Art. 7	
und	 24	 des	 genannten	 Übereinkommens“	
eingefügt	 und	 die	 Worte	 „integrativen	 Plät-
zen“	durch	die	Worte	„Plätzen	für	Kinder	mit	
bestehender	 oder	 drohender	 Behinderung“	
ersetzt.	

		

2231-1-A

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Kinderbildungs- und -be treuungsgesetzes

Vom 11. Dezember 2012
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			b)	 	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz	1.
		

		bb)		Es	wird	folgender	Satz	2	angefügt:	
		

		„	2	Die	Planung	der	Plätze	für	Schulkinder	
ist	zusätzlich	mit	der	Schulaufsicht	abzu-
stimmen.“	

		
			5.	 	Art. 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Die	Absatzbezeichnung	in	Abs. 1	entfällt.

		
			bb)		Es	wird	folgender	neuer	Satz 2	eingefügt:	

		
		„	2	Hierbei	 sind	 auch	 die	 Bedürfnisse	 von	
Kindern	mit	bestehender	oder	drohender	
Behinderung	an	einer	wohnortnahen	Be-
treuung	 in	 einer	 Kindertageseinrichtung	
im	Sinn	dieses	Gesetzes	zu	berücksichti-
gen.“

		
			cc)	 	Die	bisherigen	Sätze	2	bis	4	werden	Sät-

ze 3	bis	5.
		

			b)	 	Abs. 2	und	3	werden	aufgehoben.	
		
			6.	 	In	Art. 8	Abs. 2	werden	nach	dem	Wort	„Planung“	

die	Worte	„, der	Finanzierung	und	dem	Betrieb“	
eingefügt	 und	 das	 Wort	 „zusammenwirken“	
durch	das	Wort	„zusammenarbeiten“	ersetzt.	

		
			7.	 	Art. 9	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	Satz 3	erhält	folgende	Fassung:	

		
		„	3	Art. 42	des	Gesetzes	zur	Ausführung	der	So-
zialgesetze	bleibt	unberührt.“

		
			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Satz 1	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	1	Eine	 Tagespfl	egeperson	 darf	 im	 Rah-
men	der	Pfl	egeerlaubnis	nach	§ 43	Abs. 3	
Satz 1	SGB	VIII	insgesamt	höchstens	acht	
Pfl	egeverhältnisse	eingehen.“	

		
			bb)		In	Satz 2	werden	die	Worte	„Werden	mehr	

als	acht	fremde	Kinder	von	mehreren	Ta-
gespfl	egepersonen	 in	 Zusammenarbeit	
betreut“	durch	die	Worte	„Schließen	sich	
mehrere	 Tagespfl	egepersonen	 zusam-
men	(Großtagespfl	ege)	und	betreuen	die-
se	mehr	als	acht	gleichzeitig	anwesende	
Kinder“	ersetzt.	

		
			cc)	 	Es	wird	folgender	Satz 3	angefügt:

		
		„	3	Wenn	

		
			1.	 	gleichzeitig	 mehr	 als	 zehn	 Kinder	

oder	 ins	gesamt	 mehr	 als	 16	 Kinder	
von	 mehreren	 Tagespfl	egepersonen	
in	 Zusammenarbeit	 betreut	 werden	
oder	

		
			2.	 	dauerhaft	mehr	als	drei	Tagespfl	ege-

personen	in	der	Betreuung	derselben	
Kinder	eingesetzt	werden	sollen,

		
		fi	ndet	§ 45	SGB	VIII	Anwendung.“	

		
			8.	 	Nach	Art. 9	wird	folgender	Art. 9a	eingefügt:	

		
		„Art. 9a

		
		Kinderschutz

		
		(1)		1	Die	Träger	der	nach	diesem	Gesetz	geför-

derten	Einrichtungen	haben	sicherzustellen,	dass	
		

		1.		deren	Fachkräfte	bei	Bekanntwerden	gewich-
tiger	Anhaltspunkte	für	die	Gefährdung	eines	
von	ihnen	betreuten	Kindes	oder	Jugendlichen	
eine	Gefährdungseinschätzung	vornehmen,

		
		2.		bei	 der	 Gefährdungseinschätzung	 eine	 inso-

weit	 erfahrene	 Fachkraft	 beratend	 hinzuge-
zogen	wird,	

		
		3.		die	Eltern	sowie	das	Kind	oder	der	Jugendli-

che	in	die	Gefährdungseinschätzung	einbezo-
gen	werden,	 soweit	hierdurch	der	wirksame	
Schutz	des	Kindes	oder	Jugendlichen	nicht	in	
Frage	gestellt	wird.	

		
			2	Insbesondere	 haben	 die	 Träger	 dafür	 Sorge	 zu	
tragen,	dass	die	Fachkräfte	bei	den	Eltern	auf	die	
Inanspruchnahme	von	Hilfen	hinwirken,	wenn	sie	
diese	für	erforderlich	halten,	und	das	Jugendamt	
informieren,	falls	die	Gefährdung	nicht	anders	ab-
gewendet	werden	kann.

		
		(2)	 	1	Bei	 der	 Anmeldung	 zum	 Besuch	 einer	

Kindertageseinrichtung	oder	bei	Aufnahme	eines	
Kindes	 in	die	Tagespfl	ege	haben	die	Eltern	eine	
Bestätigung	 der	 Teilnahme	 des	 Kindes	 an	 der	
letzten	fälligen	altersentsprechenden	Früherken-
nungsuntersuchung	vorzulegen.		2	Die	Nichtvorla-
ge	 einer	 Bestätigung	 ist	 für	 die	 Förderung	 nach	
diesem	 Gesetz	 unschädlich.	 	3	Der	 Träger	 ist	 ver-
pfl	ichtet,	schriftlich	festzuhalten,	ob	vonseiten	der	
Eltern	ein	derartiger	Nachweis	vorgelegt	wurde.“

		
			9.	 	Art. 11	und	12	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„Art. 11

		
		Bildungs-	und	Erziehungsarbeit	in	Kinder-

tageseinrichtungen;	Erziehungspartnerschaft
		

		(1)	 	1	Das	 pädagogische	 Personal	 in	 Kinderta-
geseinrichtungen	 soll	 alle	 Kinder	 entsprechend	
der	 Vielfalt	 des	 menschlichen	 Lebens	 unter-
schiedslos	in	die	Bildungs-	und	Erziehungsprozes-
se	einbinden	und	jedes	Kind	entsprechend	seinen	



646 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012 3Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012

Bedürfnissen	individuell	fördern.	 	2	Das	pädagogi-
sche	 Personal	 soll	 die	 Kompetenzen	 der	 Kinder	
für	eine	Teilhabe	am	gesellschaftlichen	Leben	im	
Sinn	eines	sozialen	Miteinanders	fördern.

		
		(2)	Eltern	und	pädagogisches	Personal	arbei-

ten	partnerschaftlich	bei	der	Bildung,	Erziehung	
und	Betreuung	der	Kinder	zusammen.	

		
		(3)	 	1	Die	 pädagogischen	 Fachkräfte	 informie-

ren	 die	 Eltern	 regelmäßig	 über	 den	 Stand	 der	
Lern-	und	Entwicklungsprozesse	 ihres	Kindes	 in	
der	 Tageseinrichtung.	 	2	Sie	 erörtern	 und	 beraten	
mit	ihnen	wichtige	Fragen	der	Bildung,	Erziehung	
und	Betreuung	des	Kindes.

		
		Art. 12

		
		Bildungs-	und	Erziehungsarbeit	in	

Kindertagesein	richtungen	für	Kinder	bei	
besonderen	Bedarfslagen	

		
		(1)	 Kinder	 mit	 Behinderung	 und	 solche,	 die	

von	einer	Behinderung	bedroht	sind,	sollen	in	ei-
ner	 Kindertages	einrichtung	 gemeinsam	 mit	 Kin-
dern	 ohne	 Behinderung	 betreut	 und	 gefördert	
werden,	um	ihnen	eine	gleichberechtigte	Teilha-
be	am	gesellschaftlichen	Leben	zu	ermöglichen.	

		
		(2)	 	1	Kindertageseinrichtungen	 sollen	 dazu	

beitragen,	die	Integrationsbereitschaft	von	Fami-
lien	 mit	 Migrationshintergrund	 zu	 fördern.	 	2	Für	
Kinder	 aus	 Familien	 mit	 Migrationshintergrund,	
die	 über	 keine	 oder	 unzureichende	 Deutsch-
kenntnisse	 verfügen,	 sowie	 für	 Kinder	 mit	 sons-
tigem	 Sprachförderbedarf	 ist	 eine	 besondere	
Sprachförderung	sicherzustellen.“

		
			10.	 	In	Art. 13	Abs. 2	Satz 1	werden	die	Worte	„und	auf	

de	ren	 Integrationsfähigkeit	hinzuwirken“	gestri-
chen.

		
			11.	 	Art. 14	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			a)	 	In	der	Überschrift	werden	die	Worte	„Zusam-
menarbeit	der	Kindertageseinrichtung	mit	den	
Eltern“	durch	das	Wort	„Elternbeirat“	ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 1	und	2	werden	aufgehoben;	die	bisheri-

gen	Abs. 3	bis	7	werden	Abs. 1	bis	5.	
		
			12.	 	Art. 18	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:	
		

		aa)		In	Satz 1	werden	die	Worte	„Freigemein-
nützige	 und	 sonstige“	 und	 die	 Worte	
„,  wenn	 sie	 den	 vollständigen	 Förder-
antrag	bis	30.	April	des	auf	den	Bewilli-
gungszeitraum	(Art. 26	Abs. 1	Satz 3)	fol-
genden	Jahres	stellen“	gestrichen.

		
			bb)		In	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „Wenn	 der	

örtliche	 Träger	 der	 öffentlichen	 Jugend-
hilfe	nach	Art. 7	Abs. 3	Plätze	als	bedarfs-

notwendig	anerkennt	oder	wenn	die	Ge-
meinde	nicht	leistungsfähig	ist“	durch	die	
Worte	„Ist	die	Gemeinde	nicht	leistungs-
fähig“	ersetzt.

		
		cc)		Es	wird	folgender	Satz 3	angefügt:

		
		„	3	Ansprüche	 kommunaler	 Träger	 gegen	
die	 Aufenthaltsgemeinde	 oder	 im	 Fall	
des	Satzes 2	gegen	den	örtlichen	Träger	
der	öffentlichen	Ju	gendhilfe	sind	auf	die	
kindbezogene	 Förderung	 nach	 diesem	
Gesetz	beschränkt.“

		
			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			aa)	 	Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Satz  1;	 nach	

dem	 Wort	 „erfüllen,“	 werden	 die	 Worte	
„und	für	Großtagespfl	egen,	die	die	Voraus-
setzungen	des	Art. 20a	erfüllen,“	und	nach	
dem	 Wort	 „Bewilligungszeitraum“	 die	
Worte	„(Art. 26	Abs. 1	Satz 3)“	eingefügt.

		
		bb)		Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:	

		
		„	2	Macht	 die	 Gemeinde	 den	 Anspruch	
nach	Satz 1	Alternative 2	geltend,	ist	ein	
Förderanspruch	 des	 örtlichen	 Trägers	
der	öffentlichen	Jugendhilfe	nach	Abs. 3	
Satz 1	ausgeschlossen.“

		
			c)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:

		
		aa)		Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz 1.

		
			bb)		Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:

		
		„	2	Der	 Förderanspruch	 setzt	 voraus,	 dass	
der	vollständige	Förderantrag	bis	spätes-
tens	 30.	 Ju	ni	 des	 auf	 den	 Bewilligungs-
zeitraum	(Art. 26	Abs. 1	Satz 3)	folgenden	
Jahres	gestellt	wird.“	

		
			13.	 	Art. 19	wird	wie	folgt	geändert:	
		

		a)		 Im	 einleitenden	 Satzteil	 werden	 die	 Wor-
te	„Abs. 1,	Abs. 2	und	Abs. 3	Alternative 2“	
durch	die	Worte	„Abs. 1	bis	3	Satz 1	Alternati-
ve 2“	ersetzt.

		
		b)		 In	Nr.	4	werden	die	Worte	„und	die	Elternbei-

träge	entsprechend	den	Buchungszeiten	nach	
Art. 21	Abs. 4	Satz 6	staffelt	und“	durch	ein	
Komma	ersetzt.	

		
		c)		 Es	werden	folgende	neue	Nr.	5	und	folgende	

Nrn.	6	bis	9	eingefügt:	
		

			„5.	 	die	Elternbeiträge	entsprechend	den	Bu-
chungszeiten	 nach	 Art.  21	 Abs.  4	 Satz  6	
staffelt,	diese	für	Kinder	ab	dem	vollende-
ten	dritten	Lebensjahr	bis	zur	Einschulung	
nicht	nach	Alter	oder	Dauer	der	Einrich-
tungszugehörigkeit	 differenziert	 festsetzt	
und	sie	für	Kinder	im	Kindergartenjahr	im	
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Sinn	des	Art. 23	Abs. 3	Satz 1	in	der	Höhe	
des	staatlichen	Zuschusses	ermäßigt,

		
				6.		den	 vollständigen	 Förderantrag	 bis	 spä-

testens	 30.	 April	 des	 auf	 den	 Bewilli-
gungszeitraum	(Art. 26	Abs. 1	Satz 3)	fol-
genden	Jahres	stellt,

		
				7.		die	Aufnahme	eines	Kindes	mit	gewöhn-

lichem	 Aufenthalt	 außerhalb	 der	 Sitzge-
meinde	 der	 Einrichtung	 binnen	 drei	 Ka-
lendermonaten	der	Aufenthaltsgemeinde	
oder	 in	 den	 Fällen	 des	 Art.  18	 Abs.  1	
Satz 2	dem	örtlich	zuständigen	Träger	der	
öffentlichen	 Jugendhilfe	 in	 Textform	 an-
zeigt,

		
					8.	 	die	 aktuellen	 Daten	 für	 die	 kindbezoge-

ne	Förderung	unter	Verwendung	des	vom	
Freistaat	kostenlos	zur	Verfügung	gestell-
ten	Computerprogramms	jeweils	zum	15.	
Januar,	15.	April,	15.	Juli	und	15.	Oktober	
jeden	Jahres	an	das	zuständige	Rechen-
zentrum	meldet	und

		
					9.	 	auf	 die	 Förderung	 nach	 diesem	 Gesetz	

durch	Aushang	an	geeigneter	Stelle	hin-
weist	und“.

		
		d)		 Die	bisherige	Nr.	5	wird	Nr.	10.

		
			14.	 	Art. 20	erhält	folgende	Fassung:
		

		„Art. 20
		

		Fördervoraussetzungen	für	die	Tagespfl	ege
		

			1	Der	 Förderanspruch	 des	 örtlichen	 Trägers	
der	öffentlichen	Jugendhilfe	(Art. 18	Abs. 3	Satz 1	
Alternative 1)	setzt	voraus,	dass	eine	kommunale	
Förderung	 der	 Tagespfl	ege	 in	 mindestens	 glei-
cher	Höhe	erfolgt	und	

		
			1.	 	die	 Tagespfl	egeperson	 die	 Teilnahme	 an	 ei-

ner	geeigneten,	vom	örtlichen	Träger	der	öf-
fentlichen	 Jugendhilfe	 durchgeführten	 oder	
genehmigten	 Qualifi	zierungsmaßnahme,	 die	
sich	 an	 den	 Bildungs-	 und	 Erziehungszielen	
nach	Art. 13	orientiert,	nach	weisen	kann,

		
			2.	 	die	 Tagespfl	egeperson	 vom	 örtlichen	 Träger	

der	öffentlichen	Jugendhilfe	beziehungswei-
se	 von	 einem	 von	 diesem	 beauftragten	 Trä-
ger	 vermittelt	 worden	 ist	 und	 mit	 dem	 Kind	
jeweils	bis	 zum	dritten	Grad	nicht	verwandt	
und	nicht	verschwägert	ist,

		
			3.	 	die	Elternbeteiligung	auf	maximal	die		1,5	-fa-

che	Höhe	des	staatlichen	Anteils	der	kindbe-
zogenen	Förderung	nach	Art. 21	begrenzt	ist,	
und

		
			4.	 	die	 Tagespfl	egeperson	 vom	 örtlichen	 Träger	

der	öffentlichen	Jugendhilfe	zusätzliche	Leis-
tungen	 in	 Form	 eines	 differenzierten	 Quali-

fi	zierungszuschlags	 erhält;	 das	 Nähere	 wird	
durch	 das	 Staatsmi	nisterium	 für	 Arbeit	 und	
Sozialordnung,	 Familie	 und	 Frauen	 in	 der	
Ausführungsverordnung	(Art. 30)	geregelt.

		
			2	Darüber	hinaus	müssen	die	Voraussetzungen	der	
§§ 23	und	43	SGB VIII	vorliegen.“

		
			15.	 	Es	wird	folgender	Art. 20a	eingefügt:	
		

		„Art. 20a
		

		Fördervoraussetzungen	für	die	Großtagespfl	ege
		

			1	Der	 Förderanspruch	 der	 Gemeinde	 gegen-
über	 dem	 Staat	 für	 Großtagespfl	ege	 (Art.  18	
Abs. 2)	setzt	voraus,	dass

		
			1.	 	die	 Gemeinde	 eine	 Leistung	 in	 Höhe	 der	

staatlichen	Förderung	erhöht	um	einen	gleich	
hohen	Eigenanteil	an	den	Träger	der	Großta-
gespfl	ege	erbringt,

		
			2.	 	in	der	Großtagespfl	ege	mindestens	eine	päd-

agogische	 Fachkraft	 regelmäßig	 an	 mindes-
tens	 vier	 Tagen	 und	 mindestens	 20	 Stunden	
die	Woche	tätig	ist,

		
			3.	 	die	 weiteren	 in	 der	 Großtagespfl	ege	 tätigen	

Tagespfl	egepersonen,	die	nicht	als	pädagogi-
sche	 Fachkräfte	 anzusehen	 sind,	 erfolgreich	
an	 einer	 Qualifi	zierungsmaßnahme	 im	 Sinn	
des	Art. 20	Satz 1	Nr. 1	 im	Umfang	von	 	160		
Stunden	teilgenommen	haben	und

		
			4.	 	in	 dem	 Fall,	 dass	 die	 Tagespfl	egepersonen	

zusätzlich	 einen	 Anspruch	 auf	 Tagespfl	ege-
entgelt	gegen	den	örtlichen	Träger	der	öffent-
lichen	Jugendhilfe	geltend	machen,	diese	für	
die	 Inanspruchnahme	 der	 Großtagespfl	ege	
keine	Elternbeiträge	erheben.

		
			2	Darüber	hinaus	müssen	die	Voraussetzungen	der	
§§ 23	und	43	SGB VIII	vorliegen.	 	3	Art. 20	Satz 1	
Nr.	3	gilt	entsprechend.“

		
			16.	 	Art. 21	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	In	 Abs.  2	 werden	 nach	 den	 Worten	 „Bu-
chungszeit-	 und	 Gewichtungsfaktor“	 die	
Worte	„unter	Berücksichtigung	der	Vorgaben	
des	Art. 23	Abs. 1“	eingefügt.

		
			b)	 	Abs. 5	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(5)		1	Über	die	Gewichtungsfaktoren	wird	

für	 einen	 erhöhten	 Bildungs-,	 Erziehungs-	
oder	 Betreuungsaufwand	 eine	 erhöhte	 För-
derung	gewährt.		2	Es	gelten	folgende	Gewich-
tungsfaktoren:

		
			–	 2,0		für	Kinder	unter	drei	Jahren

		
			–	 1,0			für	 Kinder	 von	 drei	 Jahren	 bis	 zum	

Schuleintritt
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			–	 1,2		für	Kinder	ab	dem	Schuleintritt
		

			–	 4,5			für	behinderte	oder	von	wesentlicher	
Behinderung	 bedrohte	 Kinder,	 wenn	
ein	 Anspruch	auf	Eingliederungshilfe	
nach	§ 53	Abs. 1	SGB	XII	zur	Betreu-
ung	 in	 einer	 Kindertages	einrichtung	
durch	 Bescheid	 festgestellt	 ist,	 eine	
Vereinbarung	nach	dem	Zehnten	Ka-
pitel	SGB XII	 zwischen	dem	Einrich-
tungsträger	 und	 dem	 zuständigen	
Bezirk	 geschlossen	 wurde	 und	 Leis-
tungen	hieraus	erbracht	werden.	Ent-
sprechendes	gilt	bei	einem	Anspruch	
auf	 Eingliederungshilfe	 nach	 §  35a	
SGB  VIII	 unter	 Berücksichtigung	 ei-
ner	Vereinbarung	nach	Maß	gabe	des	
Fünften	 Kapitels	 Dritter	 Abschnitt	
SGB VIII

		
			–	 4,5			für	einen	Zeitraum	von	sechs	Monaten	

für	behinderte	oder	von	wesentlicher	
Behinderung	bedrohte	Kinder,	für	die	
ein	 Antrag	 auf	 Eingliederungshilfe	
nach	§	53	Abs.	1	SGB	XII	oder	§ 35a	
SGB	VIII	zur	Betreuung	in	einer	Kin-
dertageseinrichtung	 gestellt	 ist,	 eine	
Vereinbarung	 nach	 dem	 Zehnten	
Kapitel	 SGB	 XII	 zwischen	 dem	 Ein-
richtungsträger	und	dem	zuständigen	
Bezirk	 geschlossen	 wurde	 und	 Leis-
tungen	hieraus	erbracht	werden

		
			–	 1,3			für	 Kinder,	 deren	 Eltern	 beide	 nicht-

deutschsprachiger	Herkunft	sind.
		

			3	Von	dem	Gewichtungsfaktor	4,5	kann	bei	in-
tegrativen	 Kindertageseinrichtungen	 (Art.  2	
Abs.	 3)	 zur	 Finanzierung	 des	 höheren	 Per-
sonalbedarfs	 im	 Einvernehmen	 mit	 der	 be-
troffenen	 Gemeinde	 nach	 oben	 abgewichen	
werden.	 	4	Liegen	bei	einem	Kind	die	Voraus-
setzungen	für	mehrere	Gewichtungsfaktoren	
vor,	 gilt	 stets	 der	 höchste	 Gewichtungsfak-
tor.		5	Vollendet	ein	Kind	in	einer	Kinderkrippe	
das	 dritte	 Lebensjahr,	 gilt	 der	 Gewichtungs-
faktor	 2,0	 bis	 zum	 Ende	 des	 Kindergarten-
jahres.	 	6	Vollendet	 ein	 Kind	 in	 einer	 anderen	
Kindertages	einrichtung	 das	 dritte	 Lebens-
jahr	 und	 leistet	 die	 nach	 Art.  18	 Abs.  2	 be-
rechtigte	 Gemeinde	 bis	 zum	 Ende	 des	 Kin-
der	gartenjahres	 weiterhin	 die	 kindbezogene	
Förderung	 mit	 dem	 Gewichtungsfaktor	 von	
2,0,	so	fördert	der	Freistaat	in	gleicher	Höhe.	
	7	Für	Kinder	in	Tagespfl	ege	gilt	einheitlich	der	
Gewichtungsfaktor	1,3.“

		
			17.	 	Art. 22	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	aufgehoben.	
		

			b)	 	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:	
		

		aa)		Die	 Absatzbezeichnung	 im	 bisherigen	
Abs. 2	entfällt.	

		

		bb)		In	 Satz  1	 werden	 die	 Worte	 „gleich	 hohen	
Anteil“	durch	das	Wort	„Eigenanteil“	ersetzt.	

		
		cc)		Es	wird	folgender	neuer	Satz 2	eingefügt:	

		
		„	2	Der	jährliche	Eigenanteil	der	Gemeinde	
pro	 Kind	 errechnet	 sich	 als	 Produkt	 aus	
Basiswert	 ohne	 Erhöhung	 nach	 Art.  23	
Abs. 1,	Buchungszeit-	und	Gewichtungs-
faktor.“	

		
		dd)		Der	bisherige	Satz 2	wird	Satz 3.	

		
			18.	 	Art. 23	erhält	folgende	Fassung:	
		

		„Art. 23
		

		Zusätzliche	staatliche	Leistungen
		

		(1)	 	1	Der	 Staat	 unterstützt	 die	 Träger	 der	
Kindertages	einrichtungen	 bei	 der	 Verbesserung	
der	Qualität.	 	2	Hier	zu	wird	der	Basiswert	bei	Be-
messung	der	staatlichen	Förderung	für	Kinderta-
geseinrichtungen	 an	 die	 Gemeinden	 und	 Land-
kreise	(Art. 18	Abs. 2	und	3)	um	einen	staatlichen	
Qualitätsbonus	erhöht	(Basiswert	plus).		3	Der	Qua-
litätsbonus	 wird	 jährlich	 entsprechend	 der	 Ent-
wicklung	des	Basiswerts	durch	das	Staatsministe-
rium	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung,	 Familie	 und	
Frauen	angepasst	und	bekannt	gegeben.	

		
		(2)	Für	jedes	Kind,	welches	einen	in	der	Aus-

führungsverordnung	nach	Art. 30	geregelten	Vor-
kurs	„Deutsch	lernen	vor	Schulbeginn“	besucht,	
wird	die	staatliche	Förderung	zusätzlich	erhöht.	

		
		(3)	 	1	Zur	 Entlastung	 der	 Familien	 leistet	 der	

Staat	einen	Zuschuss	zum	Elternbeitrag	für	Kinder	
in	 Kindertageseinrichtungen,	 die	 die	 Vorausset-
zungen	des	Art.	19	erfüllen,	in	dem	Kindergarten-
jahr,	welches	der	Schulpfl	icht	nach	Art. 37	Abs. 1	
Satz	1	des	Bayerischen	Gesetzes	über	das	Erzie-
hungs-	 und	 Unterrichtswesen	 (BayEUG)	 unmit-
telbar	vorausgeht.		2	Für	Kinder,	bei	denen	auf	An-
trag	der	Erziehungs	berechtigten	die	Schulpfl	icht	
nach	 Art.	 37	 Abs.	 1	 Satz  2	 oder	 3	 BayEUG	 ein-
treten	kann,	wird	der	Zuschuss	ab	dem	Zeitpunkt	
der	Antragsstellung	bei	der	Schule	geleistet.		3	Mit	
dem	 Zuschuss	 sollen	 Eltern	 von	 einer	 Beitrags-
zahlung	bis	zu	einer	täglichen	durchschnittlichen	
Buchung	 im	Umfang	von	 sechs	bis	 sieben	Stun-
den	ganz	oder	teilweise	befreit	werden.		4	Die	Aus-
zahlung	erfolgt	an	die	Gemeinden	und	Landkrei-
se	im	Rahmen	der	kindbezogenen	Förderung;	sie	
erfolgt	 je	 Kind	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 maximal	
zwölf	 Monaten.	 	5	Die	 Gemeinden	 sind	 verpfl	ich-
tet,	den	Förderbetrag	an	die	Träger	mit	Anspruch	
nach	Art. 18	Abs.	1	weiterzureichen.

		
		(4)	Das	Nähere	über	die	Auszahlung	der	staat-

lichen	 Leistungen	 regelt	 das	 Staatsministerium	
für	Arbeit	und	Sozialordnung,	Familie	und	Frauen	
durch	die	Ausführungsverordnung	(Art. 30).“

		
			19.	 	Art. 24	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:
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			a)	 	Die	 Worte	 „22	 Kindern“	 werden	 durch	 die	
Worte	„25	Kindern“	ersetzt.

		
			b)	 	Nach	 dem	 Wort	 „Basiswert“	 wird	 das	 Wort	

„plus“	eingefügt.	
		

			c)	 	Die	 Worte	 „tatsächlich	 anwesenden	 Kinder	
bei	 Zu	grundelegung	 eines	 Gewichtungsfak-
tors	von		1,0		für	22	Kinder“	werden	durch	die	
Worte	 „Kinder	 mit	 dem	 Gewichtungsfaktor	
	1,0		 für	 25	 Kinder	 bei	 Zugrundelegung	 eines	
Gewichtungsfaktors	von		1,0	“	ersetzt.

		
			20.	 	Art. 25	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			a)	 	In	 Satz  1	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Anwen-
dung“	die	Worte	„;	Art. 23	Abs. 1	fi	ndet	keine	
Anwendung“	eingefügt.	

		
			b)	 	Satz 2	erhält	folgende	Fassung:	

		
		„	2	In	den	Fällen	des	Art. 18	Abs. 3	Satz 1	Alter-
native	2	fi	nden	Art. 21	und	23	Abs. 1	uneinge-
schränkt	entsprechende	Anwendung.“	

		
			21.	 	Art. 26	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	In	 Satz  1	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Kin-
dertageseinrichtung“	 die	 Worte	 „sowie	
im	 Fall	 des	 Art.  20a	 in	 Verbindung	 mit	
Art. 18	Abs. 2	der	Träger	der	Großtages-
pfl	ege“	eingefügt.

		
			bb)		In	 Satz  3	 wird	 das	 Wort	 „Kindergarten-

jahr“	durch	das	Wort	„Kalenderjahr“	er-
setzt.

		
			cc)	 	Es	wird	folgender	Satz 4	angefügt:

		
		„	4	Das	 Kindergartenjahr	 beginnt	 am	
1.	September	eines	Jahres	und	endet	am	
31.	August	des	Folgejahres.“

		
			b)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			aa)	 	In	 Satz	 1	 entfällt	 die	 Satznummerierung	

und	das	Wort	„grundsätzlich“	wird	gestri-
chen.	

		
			bb)		Der	bisherige	Satz	2	wird	aufgehoben.

		
			22.	 	Nach	Art. 26	werden	 folgende	Art. 26a	und	26b	

eingefügt:
		

		„Art. 26a
		

		Mitteilungspfl	ichten
		

			1	Die	 Eltern	 sind	 verpfl	ichtet,	 dem	 Träger	 bzw.	
dem	 nach	 Art.  20	 zuständigen	 Träger	 der	 öf-
fentlichen	 Jugendhilfe	 zur	 Erfüllung	 von	 Auf-
gaben	nach	diesem	Gesetz	folgende	Daten	mit-
zuteilen:

		

			1.	 	Name	und	Vorname	des	Kindes,
		

			2.	 	Geburtsdatum	des	Kindes,
		

			3.	 	Geschlecht	des	Kindes,
		

			4.	 	Staatsangehörigkeit	 des	 Kindes	 und	 der	 El-
tern,

		
			5.	 	Namen,	 Vornamen	 und	 Anschriften	 der	 El-

tern,
		

			6.	 	Anspruch	des	Kindes	auf	Eingliederungshilfe	
(Art. 21	Abs. 5)	und

		
		7.		Rückstellung	 des	 Kindes	 von	 der	 Aufnah-

men	in	die	Grundschule	nach	Art. 37	Abs. 2	
BayEUG.

		
			2	Änderungen	sind	dem	Träger	unverzüglich	mit-
zuteilen.		3	Der	Träger	bzw.	die	Tagespfl	egeperson	
hat	die	Eltern	auf	diese	Pfl	ichten	und	die	Folgen	
eines	Verstoßes	hinzuweisen.

		
		

		Art. 26b
		

		Bußgeldvorschriften
		

		(1)	 Mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünfhundert	
Euro	kann	belegt	werden,	wer	entgegen	Art. 26a	
Abs.  1	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 eine	 Auskunft	
nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	erteilt.

		
		(2)	 Zuständig	 für	 die	 Verfolgung	 und	 Ahn-

dung	 von	 Zu	widerhandlungen	 nach	 Abs.  1	 sind	
die	 örtlichen	 Träger	 der	 öffentlichen	 Jugendhil-
fe.“

		
			23.	 	Art. 27	erhält	folgende	Fassung:
		

		„Art.	27
		

		Investitionskostenförderung
		

			1	Der	Staat	gewährt	nach	Maßgabe	des	Art.	10	
des	Gesetzes	über	den	Finanzausgleich	zwischen	
Staat,	 Gemeinden	 und	 Gemeindeverbänden	
(Finanzausgleichsgesetz	 –	 FAG)	 in	 der	 jeweils	
geltenden	 Fassung	 Finanz	hilfen	 zu	 Investitions-
maßnahmen	 an	 Kindertageseinrichtungen,	 so-
weit	 Gemeinden,	 Land	kreise,	 Verwaltungsge-
meinschaften	 und	 kom	mu	nale	 Zweckverbände	
die	 Investitionskosten	 unmittelbar	 oder	 in	 Form	
eines	 Investitionskostenzuschusses	 tragen.	 	2	Die	
Gewährung	von	Finanzhilfen	setzt	zudem	voraus,	
dass	die	Kindertageseinrichtung	nach	Art.	19	för-
derfähig	 ist.	 	3	Sie	beschränken	sich	auf	den	nach	
Art.	7	anerkannten	Bedarf.“

		
			24.	 	In	Art. 28	Satz 2	werden	nach	dem	Wort	„nach“	

die	Worte	„§ 45	SGB VIII	und“	eingefügt.
		
			25.	 	Im	5.	Teil	wird	folgender	Abschnitt	4	angefügt:
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		„Abschnitt	4
		

   Datenschutz 
		
		

		Art. 28a
		

		Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	Daten
		

		(1)	Die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	
von	personenbezogenen	Daten	ist	zulässig,	wenn	
dies	 zur	 Erfüllung	 einer	 Aufgabe	 oder	 für	 eine	
Förderung	 nach	 diesem	 Gesetz	 erforderlich	 ist	
oder	der	Betroffene	eingewilligt	hat.	

		
		(2)	 Datenschutzrechtliche	 Regelungen	

in	 anderen	 Rechts	vorschriften	 bleiben	 unbe-
rührt.“

		
			26.	 	Art. 30	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Satz  1	 Nrn.	 3	 und	 4	 erhalten	 folgende	 Fas-
sung:	

		
		„3.		Näheres	über	die	zusätzlichen	Leistungen	

nach	Art. 20	Nr.	3	und	Art. 23,
		

				4.		das	 Abrechnungsverfahren	 einschließ-
lich	Buchungszeitfaktoren	(Art. 21	Abs. 4	
Satz 6)	und	das	Verfahren	bei	Elternbei-
tragsfreiheit,“.

		
		b)		 In	Satz 2	werden	nach	dem	Wort	„Träger“	die	

Worte	 „,  Vertreter	 der	 freien	 und	 gewerbli-
chen	Träger“	eingefügt.

		
			c)	 	Es	wird	folgender	Satz 3	angefügt:	

		
		„	3	Für	Festlegungen	nach	Satz 1	Nr. 3	hinsicht-
lich	zusätzlicher	Leistungen	nach	Art. 23	und	
für	Festlegungen	nach	Satz 1	Nr. 4	ist	Einver-
nehmen	 mit	 dem	 Staatsministerium	 der	 Fi-
nanzen	herzustellen.“

		
		

		§ 2
		

		(1)		1	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.	
	2	Ab	weichend	von	Satz 1	treten
		
		1.			§ 1	Nr. 16	Buchst. b	am	1.	September		2013		und	

		
		2.			§ 1	Nr. 21	Buchst. a	Doppelbuchst.	bb	am	1. Janu-

ar		2015	
		
		in	Kraft.	
		

		(2)	 Der	 auf	 das	 Kindergartenjahr	 2012/2013	 fol-
gende	 Bewilligungszeitraum	 beginnt	 am	 1.  Septem-
ber	2013	und	en	det	am	31. Dezember	2014.
		

		(3)	 Für	 Großtagespfl	egestellen,	 die	 bei	 Inkraft-
treten	dieses	Gesetzes	bestehen,	fi	ndet	Art. 9	Abs. 2	
Satz 3	des	Bayerischen	Gesetzes	zur	Bildung,	Erzie-
hung	und	Betreuung	von	Kindern	in	Kindergärten,	an-
deren	 Kindertageseinrichtungen	 und	 in	 Tagespfl	ege	
(Bayerisches	Kinderbildungs-	und	-be	treuungsgesetz	
–	 BayKiBiG)	 vom	 8.	 Juli	 2005	 (GVBl	 S.  236,	 BayRS	
2231-1-A),	 in	der	am	1.	 Januar	2013	geltenden	Fas-
sung	bis	zum	Ablauf	des	31.	August	2013	keine	An-
wendung.
		

		(4)	Mit	Ablauf	des	31.	Juli	2013	tritt	Art. 7	Satz 5	
BayKiBiG	in	der	ab	1.	Januar	2013	geltenden	Fassung	
außer	Kraft.	
		

		(5)	Für	Maßnahmen,	für	die	vor	dem	1.	September	
2012	eine	Zuweisung	bewilligt	oder	einem	vorzeitigen	
Maßnahmebeginn	zugestimmt	worden	ist,	gilt	Art.	27	
in	der	bisherigen	Fassung,	 soweit	 zuweisungsfähige	
Kosten	vor	dem	22.	Juni	2012	bereits	angefallen	sind.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	3		6-4-J
		

   Gesetz 
zur Änderung des 

Landesjustizkostengesetzes
			

   Vom 11. Dezember 2012  

	Der	 Landtag	 		des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		
		

		§	1
		

		Das	 Landesjustizkostengesetz	 (LJKostG)	 in	 der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 19.	 Mai	 2005	
(GVBl S. 159,	BayRS	36-4-J),	geändert	durch	Art. 30	
Abs. 1	des	Gesetzes	vom	23.	November	2010	 (GVBl	
S.	738),	wird	wie	folgt	ge	ändert:
		
			1.	 	Art.	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	1	Satz	2	werden	nach	den	Worten	„§	16“	

die	Worte	„Abs.	1“	eingefügt.
		

			b)	 	Es	wird	folgender	neuer	Abs.	2	eingefügt:
		

		„(2)	 	1	Justizverwaltungskosten	 sind	 nach	
dem	bisher	geltenden	Recht	zu	erheben,	wenn	
der	Antrag	auf	Vornahme	der	Amtshandlung	
vor	 dem	 Inkrafttreten	 einer	 Gesetzesände-
rung	gestellt	worden	ist.		2	Dies	gilt	auch,	wenn	
Vorschriften	geändert	werden,	auf	die	dieses	
Gesetz	 verweist.	 	3	Soweit	 der	 Antrag	 auf	 die	
Vornahme	 wiederkehrender	 Amtshandlun-
gen	 gerichtet	 ist,	 gilt	 abweichend	 von	 den	
Sätzen 1	und 2	für	Kosten,	die	für	jede	weitere	
Amtshandlung	 zu	 erheben	 sind,	 das	 jeweils	
bei	ihrer	Fälligkeit	geltende	Recht.“

		
			c)	 	Der	bisherige	Abs.	2	wird	Abs.	3.

		
			2.	 	In	Art. 5	Nr. 1	wird	nach	dem	Wort	„des“	das	Wort	

„Bayerischen“	eingefügt.
		
			3.	 	Art.	9	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Abs.	1.

		
			b)	 	Es	wird	folgender	Abs.	2	angefügt:

		
		„(2)	Die	Gebührenfreiheit	nach	Abs.	1	gilt	

für	Gebühren,	die	nach	dem	31.	Januar	2003	
fällig	werden.“

		
			4.	 	Art.	12	und	13	werden	aufgehoben.

		
			5.	 	Die		Anlage 	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 der	 Bezeichnung	 der	 Anlage	 wird	 der	

Klammerzusatz	„(zu	Art. 1	Abs.	2)“	durch	den	
Klammerzusatz	„(zu	Art. 1	Abs.	3)“	ersetzt.

		
			b)	 	In	Nr.	1	werden	 in	der	Spalte	Gebühren	die	

Worte	„30	bis		750	 €“	durch	die	Worte	„35	bis	
	850	 €“	ersetzt.

		
			c)	 	Nr.	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„

 Nr.  Gegenstand  Gebühren 

2. Schuldnerverzeichnis

2.1 Entscheidung	über	den	Antrag	auf	
Bewilligung	des	laufenden	Bezugs	
von	 Abdrucken	 (§	 882g	 der	 Zivil-
prozessordnung) 525	€

2.2 Entscheidung	über	den	Antrag	auf	
Bewilligung	des	laufenden	Bezugs	
von	 Abdrucken	 (§	 915d	 der	 Zivil-
prozessordnung	in	der	bis	zum	31.	
Dezember	2012	geltenden	Fassung	
in	 Verbindung	 mit	 §  39	 Nr.	 5	 des	
Gesetzes	 betreffend	 die	 Einfüh-
rung	der	Zivilprozess	ordnung) 525	€

Die	 Gebühr	 Nr.	 2.2	 entsteht	 nur	
einmal,	 wenn	 die	 Bewilligung	
in	 einem	 Verfahren	 für	 mehrere	
Schuldnerverzeichnisse	erteilt	oder	
versagt	wird.

2.3 Erteilung	von	Abdrucken	(§§	882b,	
882g	der	Zivilprozessordnung	oder	
§§	 915,	 915d	 der	 Zivilprozessord-
nung	in	der	bis	zum	31.	Dezember	
2012	geltenden	Fassung	in	Verbin-
dung	 mit	 §  39	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	
betreffend	 die	 Einführung	 der	 Zi-
vilprozessordnung)
	
		
		
	

0,50	€	
je	Ein-
tragung,	
mindes-
tens	17	€

Neben	 den	 Gebühren	 für	 die	 Er-
teilung	von	Ab	drucken	werden	die	
Dokumentenpauschale	und	die	Da-
tenträgerpauschale	nicht	erhoben.

2.4 Einsicht	in	das	Schuldnerverzeich-
nis	 (§	 882f	 der	 Zivilprozessord-
nung)	je	übermitteltem	Datensatz 4,50	€

36-4-J

Gesetz  
zur Änderung des  

Landesjustizkostengesetzes

Vom 11. Dezember 2012
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 Nr.  Gegenstand  Gebühren 

Die	 Gebühr	 entsteht	 auch,	 wenn	
die	 Information	 übermittelt	 wird,	
dass	 für	 den	 Schuldner	 kein	 Ein-
trag	 verzeichnet	 ist	 (Negativaus-
kunft).	 Die	 Gebühr	 entsteht	 nicht	
im	Fall	einer	Selbstauskunft.

		„.
		

			d)	 	In	Nrn.		3.1		und		3.3		wird	in	der	Spalte	Gebüh-
ren	je	weils	der	Betrag	„	300	 €“	durch	den	Be-
trag	„	340	 €“	ersetzt.

		
			e)	 	In	Nr.		3.4		wird	in	der	Spalte	Gebühren	der	Be-

trag	„75 €“	durch	den	Betrag	„85 €“	ersetzt.
		

			f)	 	In	Nr.		6.1		wird	in	der	Spalte	Gebühren	der	Be-
trag	„	125	 €“	durch	den	Betrag	„	140	 €“	ersetzt.

		
			g)	 	In	Nr.		6.2		wird	in	der	Spalte	Gebühren	der	Be-

trag	„50 €“	durch	den	Betrag	„55 €“	ersetzt.
		

			h)	 	In	Nr.		7.1		wird	in	der	Spalte	Gebühren	der	Be-
trag	„	200	 €“	durch	den	Betrag	„	230	 €“	ersetzt.

		
			i)	 	In	Nr.		7.2		wird	in	der	Spalte	Gebühren	der	Be-

trag	„	100	 €“	durch	den	Betrag	„	115	 €“	ersetzt.
		
		

			§	2
		

		Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	11. Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	700-2-W
		

   Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug 
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften1)

			

   Vom 11. Dezember 2012  

	Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:
		
		

		§ 1
		

		Das	 Gesetz	 über	 die	 Zuständigkeiten	 zum	 Voll-
zug	 wirtschaftsrechtlicher	 Vorschriften	 (ZustWiG)	 in	
der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 24.  Januar	
2005	 (GVBl	S. 17,	BayRS	700-2-W),	zuletzt	geändert	
durch	§ 1	des	Gesetzes	vom	21. Dezember	2010	(GVBl	
S. 848),	wird	wie	folgt	geändert:
		
		1.	Art. 1	Abs. 1	und	2	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„(1)		1	Zuständig	für	den	Vollzug	des	Gesetzes	

über	die	Elektrizitäts-	und	Gasversorgung	(Ener-
giewirtschaftsgesetz	 –	 EnWG)	 vom	 7.  Juli	 2005	
(BGBl I	S. 1970,	ber.	I	S. 3621)	sowie	der	auf	der	
Grundlage	des	Energiewirtschaftsgesetzes	erlas-
senen	Verordnungen	ist	das	Staatsministerium	für	
Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technolo-
gie,	 soweit	 gesetzlich	 oder	 auf	 Grund	 Gesetzes	
nichts	anderes	bestimmt	ist.		2	Ent	sprechendes	gilt	
für	den	Vollzug	der	auf	der	Grundlage	des	Geset-
zes	zur	Förderung	der	Energiewirtschaft	 –	Ener-
giewirtschaftsgesetz	–	(BGBl	III	752-1)	erlassenen	
Verordnung	über	Konzessionsabgaben	für	Strom	
und	Gas	(Konzessionsabgabenverordnung	–	KAV)	
vom	9. Janu	ar 1992	(BGBl	I	S. 12,	ber.	I	S. 407).

		
		(2)	 	1	Die	 Staatsregierung	 wird	 ermächtigt,	

durch	Rechts	verordnung
		

			1.	 	die	 Zuständigkeiten	 abweichend	 von	 Abs.  1	
auf	an	dere	Behörden	zu	übertragen,	soweit	es	
sich	hierbei	nicht	um	Aufgaben	der	Regulie-
rungskammer	des	Freistaates	Bayern	im	Sinn	
des	Art. 1a	Abs. 1	Satz 1	handelt,	und

		
			2.	 	Behörden	 zu	 bestimmen,	 die	 die	

Regulierungskam	mer	des	Freistaates	Bayern	

bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	im	Sinn	des	
Art. 1a	Abs. 1	Satz 1	unterstützen.

		
			2	Die	 Mitarbeiter	 der	 die	 Regulierungskammer	
unterstützenden	 Behörden	 im	 Sinn	 des	 Satzes  1	
Nr. 2	unterliegen	bei	Ausübung	dieser	Tätigkeit	
ausschließlich	der	Fachaufsicht	der	Regulierungs-
kammer	 sowie	 den	 Anforderungen	 nach	 Art.  1b	
Abs.	 2.	 	3	Die	 die	 Regulierungskammer	 unterstüt-
zenden	 Behörden	 haben	 die	 mit	 Ausübung	 die-
ser	 Tätigkeit	 betrauten	 Stellen	 mit	 einer	 hierfür	
angemessenen	personellen	und	fi	nanziellen	Aus-
stattung	 zu	 versehen.	 	4	Die	 Regulierungskammer	
kann	 die	 Geschäftsverteilung	 zwischen	 mehre-
ren	sie	unterstützenden	Behörden	durch	ihre	Ge-
schäftsordnung	(Art. 1a	Abs. 1	Satz 2)	regeln.“

		
		2.	Es	werden	folgende	Art. 1a	bis	1i	eingefügt:

		
		„Art.	1a

		
		Zuständigkeit	der	Regulierungskammer

		
		(1)	 	1	Für	 den	 Vollzug	 der	 Aufgaben	 der	 Lan-

desregulierungsbehörde	im	Sinn	des	§ 54	Abs. 2	
EnWG	ist	die	Regulierungskammer	des	Freistaa-
tes	 Bayern	 zuständig.	 	2	Die	 Regulierungskammer	
gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	auf	der	Inter-
netseite	 der	 Regulierungskammer	 veröffentlicht	
wird.

		
		(2)	Die	Regulierungskammer	wird	gerichtlich	

und	 außergerichtlich	 durch	 ihren	 Vorsitzenden	
vertreten.

		
		(3)	 Die	 Regulierungskammer	 ist	 oberste	

Dienstbehörde	im	Sinn	von	§ 96	Satz 1	der	Straf-
prozeßordnung	sowie	Art. 6	Abs. 3	Satz 3	des	Bay-
erischen	Beamtengesetzes.

		
		Art.	1b

		
		Unabhängigkeit	der	Regulierungskammer

		
		(1)	Die	Regulierungskammer	und	deren	Mit-

glieder	 üben	 ihre	 Tätigkeit	 im	 Rahmen	 der	 Ge-
setze	unabhängig	und	in	eigener	Verantwortung	
aus.

		
		(2)	 	1	Die	 Regulierungskammer	 und	 deren	

Mitglieder	 üben	 ihre	 Tätigkeit	 unparteiisch	 und	
unabhängig	 von	 Marktinteressen	 aus.	 	2	Der	 Re-
gulierungskammer	 und	 deren	 Mitgliedern	 ist	 es	
untersagt,

		

	___________________
			1)		 § 1	Nrn. 1	und	2	dieses	Gesetzes	dienen	der	Umsetzung

		1.	 der	 Richtlinie	 2009/72/EG	 des	 Europäischen	 Parla-
ments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	gemeinsa-
me	Vorschriften	für	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	und	
zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2003/54/EG	 (ABl	L	211	
S. 55)	sowie

		2.	 der	 Richtlinie	 2009/73/EG	 des	 Europäischen	 Parla-
ments	und	des	Rates	vom	13. Juli	2009	über	gemein-
same	 Vorschriften	 für	 den	 Erdgasbinnenmarkt	 und	
zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2003/55/EG	 (ABl	L	211	
S. 94).	

700-2-W

Gesetz  
zur Änderung des  

Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug  
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften1)

Vom 11. Dezember 2012
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			1.	 	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Regulierungsauf-
gaben	Weisungen	von	Regierungsstellen	und	
anderen	 öffentlichen	 oder	 privaten	 Einrich-
tungen	 einzu	holen	 oder	 entgegenzunehmen	
und

		
			2.	 	als	 Organmitglied,	 Arbeitnehmer	 oder	 frei-

berufl	icher	 Mitarbeiter	 eines	 Energieversor-
gungsunternehmens	 im	 Sinn	 des	 §  3	 Nr.  18	
EnWG	oder	eines	Verbands	der	Energiewirt-
schaft	tätig	zu	werden.

		
			3	§  33	 Abs.  1	 des	 Beamtenstatusgesetzes	 sowie	
Art. 20	und	21	des	Bayerischen	Verwaltungsver-
fahrensgesetzes	bleiben	unberührt.

		
		Art. 1c

		
		Besetzung	der	Regulierungskammer

		
		(1)	 	1	Die	 Regulierungskammer	 entscheidet	 in	

der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	
Beisitzern;	 soweit	 ein	 Gesetz	 nicht	 ein	 anderes	
bestimmt,	 ist	 die	 absolute	 Mehrheit	 der	 Stim-
men	maßgeblich.		2	Kos	ten	fest	setzungen	nach	§ 91	
EnWG	können	auch	durch	ein	ein	zelnes	Mitglied	
der	 Regulierungskammer	 oder	 durch	 die	 Ge-
schäftsstelle	 der	 Regulierungskammer	 getroffen	
werden.

		
		(2)	 	1	Abweichend	von	Abs. 1	Satz 1	kann	der	

Vorsitzen	de	 der	 Regulierungskammer	 einzelne	
Verwaltungsverfahren	 oder	 eine	 bestimmte	 Art	
von	Verwaltungsverfahren	nach	dem	Energiewirt-
schaftsgesetz	 durch	 unanfechtbaren	 Beschluss	
einem	 der	 Beisitzer	 zur	 alleinigen	 Entscheidung	
übertragen,	wenn

		
			1.	 	die	 Sache	 keine	 wesentlichen	 Schwierigkei-

ten	 in	 tatsächlicher	oder	rechtlicher	Hinsicht	
aufweist,

		
			2.	 	die	 Sache	 keine	 grundsätzliche	 Bedeutung	

hat	und
		

			3.	 	kein	 Beteiligter	 einen	 Antrag	 auf	 Entschei-
dung	 durch	 die	 Regulierungskammer	 in	 der	
Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	
Beisitzern	stellt.

		
			2	Der	Antrag	nach	Satz 1	Nr. 3	kann	bis	zur	Zustel-
lung	der	Entscheidung	der	Regulierungskammer	
an	den	Beteiligten	gestellt	werden.	

		
		(3)	 	1	Ist	eine	Übertragung	nach	Abs. 2	Satz 1	

erfolgt,	 legt	der	zur	alleinigen	Entscheidung	be-
rufene	 Beisitzer	 die	 Sache	 der	 Regulierungs-
kammer	 vor,	 wenn	 im	 Lauf	 des	 Verfahrens	 die	
Voraussetzungen	nach	Abs. 2	Satz 1	Nrn. 1	bis	3	
entfallen.		2	In	diesem	Fall	übernimmt	die	Regulie-
rungskammer	 das	 Verwaltungsverfahren	 durch	
unanfechtbaren	 Beschluss	 zur	 Entscheidung	 in	
der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	
Beisitzern.		3	Die	Vorlage	eines	Verwaltungsverfah-
rens	 nach	 Satz  1	 und	 die	 Übernahme	 durch	 die	

Regulierungskammer	nach	Satz 2	können	nur	bis	
zur	Zustellung	der	Entscheidung	an	den	Beteilig-
ten	erfolgen.

		
		Art. 1d

		
		Ernennung	der	Mitglieder	
der	Regulierungskammer

		
		(1)	 Der	 Staatsminister	 für	 Wirtschaft,	 Infra-

struktur,	 Verkehr	 und	 Technologie	 ernennt	 den	
Vorsitzenden	und	vier	Beisitzer	der	Regulierungs-
kammer	 (Mitglieder	 der	 Regulierungskammer);	
Art. 1b	bleibt	unberührt.	

		
		(2)	Bei	der	Ernennung	der	Mitglieder	der	Re-

gulierungskammer	 ist	durch	eine	gestaffelte	Be-
messung	 der	 Amtszeiten	 dafür	 Sorge	 zu	 tragen,	
dass	die	Amtszeiten	der	Mitglieder	der	Regulie-
rungskammer	nicht	zum	selben	Zeitpunkt	enden.

		
		(3)		1	Die	Ernennung	des	Vorsitzenden	der	Re-

gulierungskammer	 erfolgt	 für	 eine	 Amtszeit	 von	
sieben	Jahren.		2	Eine	einmalige	Verlängerung	der	
Amtszeit	um	sieben	Jahre	ist	zulässig.	

		
		(4)	 	1	Die	 Ernennung	 der	 Beisitzer	 der	

Regulierungskam	mer	 erfolgt	 für	 eine	 Amtszeit	
von	 fünf	 bis	 sieben	 Jahren.	 	2	Eine	 Verlängerung	
der	Amtszeit	um	fünf	bis	sieben	Jahre	ist	zulässig.

		
		Art. 1e

		
		Qualifi	kation	der	Mitglieder	

der	Regulierungskammer
		

		(1)	Zum	Vorsitzenden	der	Regulierungskam-
mer	kann	nur	ein	Beamter	auf	Lebenszeit	ernannt	
werden,	der	die	Befähigung	zum	Richteramt	oder	
die	Qualifi	kation	zum	Verwaltungsdienst	für	den	
Einstieg	in	der	vierten	Qualifi	kationsebene	besitzt	
und	über	die	zur	Ausübung	des	Amtes	erforder-
liche	 Verwaltungserfahrung	 im	 Regulierungsbe-
reich	verfügt.	

		
		(2)	 Die	 Beisitzer	 der	 Regulierungskammer	

müssen	 Beamte	 mit	 der	 Befähigung	 zum	 Rich-
teramt	 oder	 mit	 der	 Qualifi	kation	 zum	 Verwal-
tungsdienst	 zum	 Einstieg	 in	 der	 vierten	 Quali-
fi	kationsebene	 oder	 vergleichbar	 fachkundige	
Beschäftigte	sein.	

		
		(3)	 Der	 Vorsitzende	 oder	 einer	 der	 Beisitzer	

der	 Regulierungskammer	 sollen	 über	 die	 Befä-
higung	zum	Richteramt	verfügen;	Art. 1c	Abs. 2	
Satz 1	bleibt	unberührt.

		
		Art. 1f

		
		Amtsenthebung	und	Versetzung	der	Mitglieder	

der	Regulierungskammer
		

		Vor	Ablauf	seiner	Amtszeit	kann	ein	Mitglied	
der	Regulierungskammer	ohne	 seine	 schriftliche	
Zustimmung	 seines	 Amtes	 nur	 dann	 enthoben	
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oder	 in	 ein	 anderes	 Amt	 versetzt	 werden,	 wenn	
eine	entsprechende	Anwen	dung	der	Vorschriften	
des	 Deutschen	 Richtergesetzes	 über	 die	 Verset-
zung	 oder	 die	 Amts	enthebung	 von	 Richtern	 auf	
Lebenszeit	dies	zulässt.

		
		Art. 1g

		
		Dienstaufsicht	über	die	Mitglieder	

der	Regulierungskammer
		

		Der	Staatsminister	 für	Wirtschaft,	 Infrastruk-
tur,	Verkehr	und	Technologie	übt	die	Dienstauf-
sicht	 über	 die	 Mitglieder	 der	 Regulierungskam-
mer	aus;	Art. 1b	bleibt	unberührt.

		
		Art. 1h

		
		Geschäftsstelle	der	Regulierungskammer

		
		(1)	Die	Geschäftsstelle	der	Regulierungskam-

mer	ist	beim	Staatsministerium	für	Wirtschaft,	Inf-
rastruktur,	Verkehr	und	Technologie	eingerichtet.	

		
		(2)	 	1	Die	 Stellen	 der	 Geschäftsstelle	 sind	 im	

Einverneh	men	 mit	 dem	 Vorsitzenden	 der	 Regu-
lierungskammer	 zu	 besetzen.	 	2	Die	 Mitarbeiter	
der	 Geschäftsstelle	 können	 gegen	 ihren	 Willen	
nur	 im	Einvernehmen	mit	dem	Vorsitzenden	der	
Regulierungskammer	 versetzt,	 abgeordnet	 oder	
umgesetzt	werden.	

		
		(3)	 	1	Die	 Mitarbeiter	 der	 Geschäftsstelle	 sind	

bei	 der	 Wahrnehmung	 ihrer	 Regulierungsaufga-
ben	nur	an	die	Weisungen	des	Vorsitzenden	der	
Regulierungskammer	 gebunden	 und	 unterste-
hen	ausschließlich	dessen	Dienstaufsicht.		2	Für	die	

Mitarbeiter	der	Geschäftsstelle	gilt	Art. 1b	Abs.	2	
entsprechend.

		
		Art. 1i

		
		Haushalt	der	Regulierungskammer	

und	der	Geschäftsstelle
		

		(1)	 Die	 Personal-	 und	 Sachmittel	 der	
Regulierungskam	mer	 und	 ihrer	 Geschäftsstel-
le	 sind	 im	Einzelplan	des	Staatsministeriums	 für	
Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technolo-
gie	gesondert	auszuweisen.

		
		(2)	 	1	Es	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 die	 Regulie-

rungskammer	und	ihre	Geschäftsstelle	sowie	die	
die	Regulierungskammer	unterstützenden	Behör-
den	 im	Sinn	des	Art. 1	Abs. 2	Satz 1	Nr. 2	über	
eine	 angemessene	 personelle	 und	 fi	nanzielle	
Ausstattung	verfügen.		2	Der	Vor	sitzende	der	Regu-
lierungskammer	entscheidet	eigenver	ant	wortlich	
über	die	Verwendung	der	nach	Abs. 1	ausgewie-
senen	Haushaltsmittel.“

		
		3.	Art. 10	und	11	werden	aufgehoben.

		
		

		§ 2
		

		Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Februar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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   Verordnung 
zur Bereinigung von 

Verordnungen der Staatsregierung
			

   Vom 28. November 2012  

	Auf	Grund	von
		
			1.	 	Art. 77	Abs. 1	Satz 2	der	Verfassung	des	Freistaates	

Bayern	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
15. Dezember		1998		(GVBl	S. 	991	,	BayRS		100	-1-I),	
zuletzt	geändert	durch	Gesetze	vom	10. November	
	2003		(GVBl	S. 	816	,		817	),

		
			2.	 	§  	142		 des	 Bundesberggesetzes	 (BBergG)	 vom	

13. August		1980		(BGBl	I	S. 	1310	),	zuletzt	geändert	
durch	 Art.  15a	 des	 Gesetzes	 vom	 31.  Juli	 	2009		
(BGBl	I	S. 	2585	),

		
			3.	 	§  45a	 Abs.  2	 Satz  2	 des	 Personenbeförderungs-

gesetzes	 (PBefG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekannt-
machung	 vom	 8.  August	 	1990		 (BGBl	 I	 S.  	1690	),	
zuletzt	 geändert	 durch	 Art.  2	 des	 Gesetzes	 vom	
22. November		2011		(BGBl I	S. 	2272	),

		
			4.	 	Art.  8	des	Gesetzes	zur	Ergänzung	und	Ausfüh-

rung	des	Gesetzes	zur	vorläufi	gen	Regelung	des	
Rechts	 der	 Industrie-	 und	 Handelskammern	 –	
AGIHKG	–	(BayRS		701	-1-W),	geändert	durch	Ge-
setz	vom	27. November		2007		(GVBl	S. 	785	),

		
			5.	 	§ 4	Abs. 5	des	Gesetzes	zur	Sicherung	der	Ener-

gieversorgung	 (Energiesicherungsgesetz	 	1975	)	
vom	20. Dezember		1974		(BGBl	I	S. 	3681	),	zuletzt	
geändert	 durch	 Art.  	164		 der	 Verordnung	 vom	
31. Oktober		2006		(BGBl I	S. 	2407	),

		
			6.	 	§ 8	Abs. 2	Buchst. a	des	Gesetzes	über	die	Sicher-

stellung	von	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	ge-
werblichen	Wirtschaft	sowie	des	Geld-	und	Kapi-
talverkehrs	 (Wirtschaftssicherstellungsgesetz)	 in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	3. Okto-
ber		1968		(BGBl	I	S.		1069	),	zuletzt	geändert	durch	
Art.	 	134		 der	 Verordnung	 vom	 31.  Oktober	 	2006		
(BGBl	I	S.		2407	),

		
			7.	 	§ 7	Abs. 4	Satz 2	des	Forstvermehrungsgutgeset-

zes	 (FoVG)	 vom	 22.  Mai	 	2002		 (BGBl	 I	 S.  	1658	),	
zuletzt	geändert	durch	Art. 37	des	Gesetzes	vom	
9. Dezember		2010		(BGBl I	S. 	1934	),

		
			8.	 	§ 13	Abs. 2	Satz 2	des	Arbeitszeitgesetzes	(ArbZG)	

vom	6.  Juni	 	1994		 (BGBl	 I	S.  	1170	,	 	1171	),	 zuletzt	
geändert	durch	Art. 15	des	Gesetzes	vom	21. Juli	
	2012		(BGBl	I	S.		1583	),

		
			9.	 	§ 15	Abs. 3	Satz 2,	§ 17	Abs. 4	Satz 2	und	Abs. 5	

Satz 2,	§ 20	Abs. 7	Satz 2,	§ 23	Abs. 5	Satz 3	und	
Abs. 8	Satz 3,	§ 32	Satz 2	des	Gesetzes	zur	Verhü-
tung	und	Bekämpfung	von	Infektionskrankheiten	

beim	 Menschen	 (Infektionsschutzgesetz	 –	 IfSG)	
vom	20. Juli		2000		(BGBl	I	S. 	1045	),	zuletzt	geän-
dert	durch	Art. 1	des	Gesetzes	vom	28. Juli		2011		
(BGBl I	S. 	1622	),

		
			10.	 	§ 13	Abs. 2	des	Gesetzes	über	die	Sicherstellung	

von	Leistungen	auf	dem	Gebiet	der	Wasserwirt-
schaft	 für	 Zwecke	 der	 Verteidigung	 (Wassersi-
cherstellungsgesetz)	vom	24. August	 	1965		 (BGBl	
I	 S.  	1225	,	 ber.	 S.  	1817	),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Art. 2	Abs. 20	des	Gesetzes	vom	12. August		2005		
(BGBl  I	 S.  	2354	),	 sowie	 §  1	 der	 Verordnung	 zur	
Übertragung	 der	 Ermächtigung	 zum	 Erlaß	 von	
Rechtsverordnungen	nach	§ 13	des	Wassersicher-
stellungsgesetzes	vom	7. Mai		1986		(BGBl	I	S. 	715	),

		
			11.	 	§ 	297		Abs. 2	des	Einführungsgesetzes	zum	Straf-

gesetzbuch	(EGStGB)	vom	2. März	 	1974		 (BGBl	 I	
S. 	469	,	ber.		1975		I	S. 	1916	,		1976	 I	S. 	507	),	zuletzt	
geändert	durch	Art. 4	des	Gesetzes	vom	22. De-
zember		2010		(BGBl I	S. 	2300	),

		
			12.	 	§§  11,	 12	 Abs.  2	 Satz  3,	 §  14	 Abs.  1	 Satz  2	 des	

Gesetzes	 über	 den	 Ladenschluß	 in	 der	 Fassung	
der	 Bekanntmachung	 vom	 2.  Juni	 	2003		 (BGBl	 I	
S.  	744	),	zuletzt	geändert	durch	Art.  	228		der	Ver-
ordnung	vom	31. Oktober		2006		(BGBl I	S. 	2407	),

		
			13.	 	Art. 42	Abs. 2	Satz 3	des	Gesetzes	über	den	Schutz	

der	Natur,	die	Pfl	ege	der	Landschaft	und	die	Er-
holung	 in	 der	 freien	 Natur	 (Bayerisches	 Natur-
schutzgesetz	 –	 BayNatSchG)	 vom	 23.  Februar	
	2011		(GVBl	S. 82,	BayRS		791	-1-UG),

		
			14.	 	§ 6b	Satz 2,	§ 36	Abs. 1	und	3,	§ 	155		Abs. 2	und	

3	 der	 Gewerbeordnung	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
kanntmachung	 vom	 22.  Februar	 	1999		 (BGBl  I	
S. 	202	),	zuletzt	geändert	durch	Art. 3	des	Gesetzes	
vom	15. Dezember		2011		(BGBl	I	S. 	2714	),

		
			15.	 	§  4	 Abs.  2	 Satz  2	 des	 Gesetzes	 zur	 Gewährung	

eines	 einmaligen	 Heizkostenzuschusses	 vom	
20. Dezember		2000		(BGBl	I	S. 	1846	),

		
			16.	 	§  48	 Abs.  1,	 §  55	 Abs.  6	 des	 Waffengesetzes	

(WaffG)	 vom	 11.  Oktober	 	2002		 (BGBl	 I	 S.  	3970	;	
ber.	 S.  	4592	,	 	2003		 I	 S.  	1957	),	 zuletzt	 geändert	
durch	Art. 3	Abs. 5	des	Gesetzes	vom	17. Juli		2009		
(BGBl	I	S. 	2062	),

		
			17.	 	§ 78g	Abs. 4	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	

(SGB	 VIII)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	11. September		2012		(BGBl	I	S. 	2022	),

		

Verordnung  
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			18.	 	§ 1	Abs. 4	Nr. 2	des	Gesetzes	über	die	förmliche	
Verpfl	ichtung	 nichtbeamteter	 Personen	 (Ver-
pfl	ichtungsgesetz)	 vom	 2.  März	 	1974		 (BGBl	 I	
S. 	469	,		547	),	geändert	durch	§ 1	Nr. 4	des	Gesetzes	
vom	15. August		1974		(BGBl I	S. 	1942	),

		
			19.	 	Art. 93	Abs. 1,	Art. 99	Abs. 1	des	Bayerischen	Be-

amtengesetzes	(BayBG)	vom	29. Juli		2008		(GVBl	
S. 	500	,	BayRS		2030	-	1-1	-F),	zuletzt	geändert	durch	
§ 13	des	Gesetzes	vom	30. März		2012		(GVBl	S. 94),

		
			20.	 	§ 31	des	Gesetzes	zur	Regelung	der	Gentechnik	

(Gentechnikgesetz-GenTG)	 in	 der	 Fassung	 der	
Bekanntmachung	vom	16. Dezember		1993		(BGBl	I	
S. 	2066	),	zuletzt	geändert	durch	Art. 1	des	Geset-
zes	vom	9. Dezember		2010		(BGBl I	S. 	1934	),

		
			21.	 	§  9a	 Abs.  3	 Satz  3	 des	 Bundesfernstraßengeset-

zes	(FStrG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	28. Juni		2007		(BGBl	I	S. 	1206	),	zuletzt	geän-
dert	durch	Art. 6	des	Gesetzes	vom	31. Juli		2009		
(BGBl I	S. 	2585	),

		
			22.	 	Art. 1	Abs. 1	des	Bayerischen	Gesetzes	über	die	

Zuständigkeit	 zum	 Vollzug	 von	 Vorschriften	 auf	
dem	 Gebiet	 des	 Arbeitsschutzes,	 der	 Anlagen-	
und	Produktsicherheit	und	des	Chemikalienrechts	
(Bayerisches	 Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz	
–	BayArbZustG)	vom	24. Juli	 	1998		(GVBl	S.  	423	,	
BayRS	 	805	-1-A),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Gesetz	
vom	9. Mai		2012		(GVBl	S. 	155	),

		
			23.	 	§ 24	Abs. 1	und	3	des	Gesetzes	über	Naturschutz	

und	Landschaftspfl	ege	(Bundesnaturschutzgesetz	
–	BNatSchG)	vom	29. Juli	 	2009		(BGBl	I	S.  	2542	),	
zuletzt	 geändert	 durch	 Art.  5	 des	 Gesetzes	 vom	
6. Februar	 	2012		 (BGBl	 I	S.	 	148	)	und	von	Art.	13	
und	51	Abs. 1	Nr. 1	des	Gesetzes	über	den	Schutz	
der	Natur,	die	Pfl	ege	der	Landschaft	und	die	Er-
holung	 in	 der	 freien	 Natur	 (Bayerisches	 Natur-
schutzgesetz	 –	 BayNatSchG)	 vom	 23.	 Februar	
	2011		(GVBl	S.	82,	BayRS		791	-1-UG)

		
			24.	 	Art.	12	Satz 2	des	Bayerischen	Landesplanungsge-

setzes	(BayLplG)	vom	25. Juni		2012		(GVBl	S.		254	,	
BayRS		230	-1-W),

		
			25.	 	§ 36	Abs. 2	Satz 1	des	Gesetzes	über	Ordnungs-

widrigkeiten	(OWiG)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	19. Februar	 	1987		 (BGBl	 I	S.	 	602	),	
zuletzt	 geändert	 durch	 Art.  2	 des	 Gesetzes	 vom	
29. Juli		2009		(BGBl	I	S. 	2353	),

		
			26.	 	§ 21	Abs. 1	Satz 1	des	Güterkraftverkehrsgesetzes	

(GüKG)	vom	22. Juni		1998		(BGBl	I	S. 	1485	),	zuletzt	
geändert	durch	Art. 5	Abs. 43	des	Gesetzes	vom	
24. Februar		2012		(BGBl	I	S.		212	),

		
			27.	 	Art.	 1	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Zuständigkeit	 zur	

Ausführung	von	Verordnungen	der	Europäischen	
Gemeinschaften	(BayRS		103	-3-S),

		
		erlässt	die	Bayerische	Staatsregierung	 folgende	Ver-
ordnung:
		
		

		§ 1
		

		Aufhebung	von	Verordnungsrecht	
der	Staatsregierung

		
		Es	werden	aufgehoben:

		
			1.	 	die	 Verordnung	 zur	 Umbenennung	 des	 Bayeri-

schen	 Staatsministeriums	 der	 Justiz,	 des	 Bayeri-
schen	Staatsministeriums	für	Umwelt,	Gesundheit	
und	 Verbraucherschutz	 sowie	 des	 Bayerischen	
Staatsministeriums	 für	 Landwirtschaft	 und	 Fors-
ten	vom	9. Dezember	 	2008		 (GVBl	S.  	967	,	BayRS	
	200	-9-S),

		
			2.	 	§ 2	der	Verordnung	über	das	Verbot	der	Prostitu-

tion	 (BayRS	 	2011	-	2-6	-I),	 geändert	 durch	 Verord-
nung	vom	14. März		1989		(GVBl	S. 91),

		
			3.	 	die	Verordnung	über	die	Bestimmung	der	zustän-

digen	Stelle	im	Sinn	des	§ 4	Abs. 1	des	Gesetzes	
über	vermögenswirksame	Leistungen	für	Beamte,	
Richter,	Berufssoldaten	und	Soldaten	auf	Zeit	vom	
3.  Februar	 	1976		 (BayRS	 	2032	-	3-1	-1-F),	 geändert	
durch	§ 13	der	Verordnung	vom	10. Januar		1989		
(GVBl	S. 5),

		
			4.	 	die	 Verordnung	 zur	 Durchführung	 des	 Schutz-

baugesetzes	vom	3. Mai		1966		(BayRS		215	-	1-2	-I),
		
			5.	 	§§  6	 und	 8	 Abs.  2	 der	 Verordnung	 zur	 Ausfüh-

rung	des	 Infektionsschutzgesetzes	 (AVIfSG)	vom	
15. Januar		2001		(GVBl	S. 30,	BayRS		2126	-1-UG),	
zuletzt	geändert	durch	§ 1	der	Verordnung	vom	
30. November		2011		(GVBl	S. 	625	),

		
			6.	 	a)	§ 26	Abs. 2	und	3	und

		
			 b)	§ 26	Abs. 4
		

		der	Verordnung	über	den	Urlaub	der	bayerischen	
Beamten	und	Richter	(Urlaubsverordnung	–	UrlV)	
vom	24. Juni	1997	(GVBl	S. 173,	ber.	S. 486,	BayRS	
2030-2-25-F),	zuletzt	geändert	durch	§ 7	der	Ver-
ordnung	vom	5. Januar	2011	(GVBl	S. 12),

		
			7.	 	§  13	 Abs.  2	 der	 Verordnung	 über	 den	 Mutter-

schutz	für	Beamtinnen	(Bayerische	Mutterschutz-
verordnung	 –	 BayMuttSchV)	 in	 der	 Fassung	 der	
Bekanntmachung	 vom	 7.  Oktober	 	2003		 (GVBl	
S.  	785	,	 BayRS	 	2030	-	2-2	6-F),	 zuletzt	 geändert	
durch	 §  8	 der	 Verordnung	 vom	 5.  Januar	 	2011		
(GVBl	S. 12),

		
			8.	 	die	 Verordnung	 zur	 Übertragung	 von	 Aufgaben	

nach	dem	Baugesetzbuch	auf	die	Stadt	Sulzbach-
Rosenberg	vom	22. September		1987		(GVBl	S. 	368	,	
BayRS		2130	-13-I),

		
			9.	 	die	 Verordnung	 über	 die	 förmliche	 Festlegung	

des	 städtebaulichen	 Entwicklungsbereichs	 „Er-
langen-West“	 in	 der	 Stadt	 Erlangen	 vom	 1.  De-
zember		1981		(GVBl	S. 	501	,	BayRS		2131	-	3-6	-I),
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			10.	 	§  19	 Abs.  2	 und	 3	 der	 Verordnung	 über	 die	
Schiedsstelle	 in	 der	 Jugendhilfe	 (JSchV)	 vom	
14. Dezember		1999		(GVBl	S. 	562	,	BayRS		2162	-4-A),

		
			11.	 	§  8	 Abs.  2	 und	 3	 der	 Verordnung	 zur	 Aus-

führung	 des	 Waffen-	 und	 Beschussrechts
(AVWaffBeschR)	 vom	 14.  Dezember	 	2010		 (GVBl	
S. 	851	,	BayRS		2186	-1-I),

		
			12.	 	die	 Verordnung	 zur	 Durchführung	 des	 Versor-

gungsschadenrentengesetzes	 (DV-VRG)	 vom	
21. Oktober		1953		(BayBS	III	S. 	633	,	BayRS		251	-5-F),

		
			13.	 	§§ 2,	4	Abs. 2	der	Verordnung	über	das	Landesjus-

tizprüfungsamt	und	die	Fortgeltung	und	Anerken-
nung	 von	 rechtswissenschaftlichen	 Studien	 und	
juristischen	 Prüfungen	 (Staatsprüfungs-Durch-
führungsverordnung	 für	 Juristen	 –	 StPrüfDVJu)	
vom	2. Dezember		1998		(GVBl	S. 	955	,	BayRS		305	-1-J),

		
			14.	 	§  1	 Abs.  2	 Nr.  4	 und	 §  18	 der	 Verordnung	 über	

die	gerichtliche	Vertretung	des	Freistaates	Bayern	
(Vertretungsverordnung	–	VertrV)	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	4. Oktober		1995		(GVBl	
S.  	733	,	 BayRS	 	600	-1-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Verordnung	vom	23. Februar		2010		(GVBl	S. 	115	),

		
			15.	 	§§ 1,	3	und	4	Abs. 2	der	Verordnung	zur	Ausfüh-

rung	 des	 Bewertungsgesetzes	 vom	 4.  Februar	
	1992		 (GVBl	 S.  14,	 BayRS	 	610	-	7-1	-F),	 geändert	
durch	§ 4	der	Verordnung	vom	30. August	 	2005		
(GVBl	S. 	468	),

		
			16.	 	§§ 4	bis	6	und	7	Abs. 3	der	Verordnung	zur	Durch-

führung	der	Gewerbeordnung	(GewV)	vom	9. Fe-
bruar		2010		(GVBl	S. 	103	,	BayRS		7101	-1-W),

		
			17.	 	die	 Verordnung	 über	 Organisation	 und	 Zustän-

digkeiten	der	Bergbehörden	(Bergbehörden-Ver-
ordnung	–	BergbehördV)	vom	20. Dezember		1994		
(GVBl	S. 	1060	,	BayRS		750	-1-W),	zuletzt	geändert	
durch	 Verordnung	 vom	 17.  August	 	2010		 (GVBl	
S. 	693	),

		
			18.	 	§§ 1	und	4	Satz 2	der	Ausführungsverordnung	zum	

Wassersicherstellungsgesetz	 (AVWasSG)	 vom	
13. Oktober		1987		(GVBl	S. 	385	,	BayRS		753	-6-UG),	
geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 23.  April	 	2002		
(GVBl	S. 	134	),

		
			19.	 	die	 Verordnung	 über	 die	 Zuständigkeiten	 zum	

Vollzug	 der	 Kraftstoff-Lieferbeschränkungs-
Verordnung,	 der	 Heizöl-Lieferbeschränkungs-
Verordnung	und	der	Mineralölbewirtschaftungs-
Verordnung	(ZustVKHM)	vom	14. Juli		1992		(GVBl	
S. 	252	,	BayRS		754	-5-W).

		
		

		§ 2
		

		Änderung	von	Verordnungsrecht	
der	Staatsregierung

		
		(1)	 Die	 Verordnung	 über	 die	 Zuständigkeit	 zum	

Erlass	 von	 Rechtsverordnungen	 (Delegationsverord-
nung	–	DelV)	vom	15. Juni	2004	(GVBl	S. 239,	BayRS	
103-2-S),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	
13. Juni	2012	(GVBl	S. 282),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	§ 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Die	Absatzbezeichnung	entfällt.

		
		bb)	Nr. 1	wird	aufgehoben.

		
			cc)	 	In	Nr. 3	werden	die	Worte	„vom	20. Feb-

ruar		2003		(BGBl	I	S. 	286	)“	durch	die	Worte	
„vom	28. Juni	 	2007		(BGBl	I	S.  	1206	),	zu-
letzt	geändert	durch	Art. 6	des	Gesetzes	
vom	 31.  Juli	 	2009		 (BGBl  I	 S.  	2585	),“	 er-
setzt.

		
		b)		 Abs. 2	wird	aufgehoben.

		
			2.	 	§ 3	Nr. 1	wird	aufgehoben.

		
			3.	 	§ 5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Nr.  6	 wird	 der	 Schlusspunkt	 durch	 ein	

Komma	ersetzt.
		

			b)	 	Es	werden	folgende	Nrn. 7	bis	9	angefügt:
		

			„7.	 	auf	 Grund	 des	 §  	142		 des	 Bundesberg-
gesetzes	 (BBergG)	 vom	 13.  August	 	1980		
(BGBl	 I	 S.  	1310	),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Art.  15a	 des	 Gesetzes	 vom	 31.  Juli	 	2009		
(BGBl	I	S.  	2585	),	die	Ermächtigung	nach	
§ 	142		BBergG,

		
					8.	 	auf	 Grund	 des	 §  45a	 Abs.  2	 Satz  2	 des	

Personenbeförderungsgesetzes	 (PBefG)	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
8.  August	 	1990		 (BGBl	 I	 S.  	1690	),	 zuletzt	
geändert	durch	Art. 2	des	Gesetzes	vom	
22. November		2011		(BGBl I	S.  	2272	),	die	
Ermächtigung	 nach	 §  45a	 Abs.  2	 Satz  2	
des	Gesetzes,

		
					9.	 	auf	Grund	des	§ 4	Abs. 5	des	Gesetzes	zur	

Sicherung	 der	 Energieversorgung	 (Ener-
giesicherungsgesetz	 	1975	)	 vom	 20.  De-
zember	 	1974		 (BGBl	 I	 S.  	3681	),	 zuletzt	
geändert	durch	Art.  	164		der	Verordnung	
vom	 31.  Oktober	 	2006		 (BGBl  I	 S.  	2407	),	
die	Ermächtigung	nach	§ 4	Abs. 5	des	Ge-
setzes.“

		
			4.	 	§ 6	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Nr.  16	 wird	 der	 Schlusspunkt	 durch	 ein	

Komma	ersetzt.
		

			b)	 	Es	wird	folgende	Nr. 17	angefügt:
		

		„17.	auf	Grund	des	§ 7	Abs. 4	Satz 2	des	Forst-
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vermehrungsgutgesetzes	 (FoVG)	 vom	
22. Mai		2002		(BGBl	I	S. 	1658	),	zuletzt	ge-
ändert	 durch	 Art.  37	 des	 Gesetzes	 vom	
9.  Dezember	 	2010		 (BGBl  I	 S.  	1934	),	 die	
Ermächtigung	nach	§ 7	Abs. 4	Satz 1	des	
Gesetzes.“

		
			5.	 	§ 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Nr.  6	 wird	 der	 Schlusspunkt	 durch	 ein	

Komma	ersetzt.
		

			b)	 	Es	wird	folgende	Nr. 7	angefügt:
		

			„7.	 	auf	Grund	des	§ 13	Abs. 2	Satz 2	des	Ar-
beitszeitgesetzes	 (ArbZG)	 vom	 6.  Juni	
	1994		(BGBl	I	S. 	1170	,		1171	),	zuletzt	geän-
dert	durch	Art. 15	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	
	2012		 (BGBl I	S.  	1583	),	die	Ermächtigung	
nach	§ 13	Abs. 2	Satz 1	des	Gesetzes.“

		
			6.	 	§ 8	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Nr.  10	 wird	 der	 Schlusspunkt	 durch	 ein	

Komma	ersetzt.
		

			b)	 	Es	wird	folgende	Nr. 11	angefügt:
		

			„11.	 	auf	Grund	von	§ 15	Abs. 3	Satz 2,	§ 17	
Abs.  4	 Satz  2	 und	 Abs.  5	 Satz  2,	 §  20	
Abs.  7	 Satz  2,	 §  23	 Abs.  5	 Satz  3	 und	
Abs. 8	Satz 3,	§ 32	Satz 2	des	Gesetzes	
zur	 Verhütung	 und	 Bekämpfung	 von	
Infektionskrankheiten	 beim	 Menschen	
(Infektionsschutzgesetz	 –	 IfSG)	 vom	
20.  Juli	 	2000		 (BGBl	 I	 S.  	1045	),	 zuletzt	
geändert	durch	Art. 1	des	Gesetzes	vom	
28.  Juli	 	2011		 (BGBl  I	 S.  	1622	),	 die	 Er-
mächtigungen	nach	§ 15	Abs. 3	Satz 1,	
§  17	 Abs.  4	 Satz  1	 und	 Abs.  5	 Satz  1,	
§ 20	Abs. 7	Satz 1,	§ 23	Abs. 5	Satz 2	und	
Abs. 8	Satz 1,	§ 32	Satz 1	des	Gesetzes.“

		
			7.	 	Es	werden	folgende	neue	§§ 9	und	10	und	folgen-

der	§ 11	eingefügt:
		

		„§ 9
Regierungen

		
		Die	nachstehenden	Ermächtigungen	werden	

im	Umfang	 ihrer	 jeweiligen	Fassung	auf	die	Re-
gierungen,	jeweils	für	ihren	örtlichen	Zuständig-
keitsbereich,	übertragen:

		
		1.		 auf	Grund	des	§ 9a	Abs. 3	Satz 3	FStrG,	die	

Ermächtigung	nach	§ 9a	Abs. 3	Sätze	1	und	5	
des	Gesetzes,	

		
		2.		 auf	Grund	des	§ 	297		Abs. 2	des	Einführungs-

gesetzes	 zum	 Strafgesetzbuch	 (EGStGB)	
vom	2. März		1974		(BGBl I	S. 	469	,	ber.		1975		I	
S. 	1916	,		1976	 I	S. 	507	),	zuletzt	geändert	durch	
Art. 4	des	Gesetzes	vom	22. Dezember	 	2010		
(BGBl  I	 S.  	2300	),	 die	 Ermächtigung	 nach	
Art. 	297		Abs. 1	des	Gesetzes,

		

		3.		 auf	Grund	des	§ 13	Abs. 2	des	Gesetzes	über	
die	 Sicherstellung	 von	 Leistungen	 auf	 dem	
Gebiet	der	Wasserwirtschaft	 für	Zwecke	der	
Verteidigung	 (Wassersicherstellungsgesetz)	
vom	 24.  August	 	1965		 (BGBl	 I	 S.  	1225	,	 ber.	
S. 	1817	),	zuletzt	geändert	durch	Art. 2	Abs. 20	
des	 Gesetzes	 vom	 12.  August	 	2005		 (BGBl  I	
S. 	2354	),	sowie	§ 1	Abs. 2	der	Verordnung	zur	
Übertragung	 der	 Ermächtigung	 zum	 Erlaß	
von	Rechtsverordnungen	nach	§ 13	des	Was-
sersicherstellungsgesetzes	 vom	 7.  Mai	 	1986		
(BGBl	 I	S.  	715	)	die	Ermächtigung	nach	§ 13	
Abs. 1	Satz 1	des	Gesetzes;	die	Ermächtigung	
kann	von	den	Regierungen	durch	Rechtsver-
ordnung	 an	 die	 Kreisverwaltungsbehörden	
übertragen	werden.	

		
		

		§ 10
Kreisverwaltungsbehörden

		
		Die	 nachstehenden	 Ermächtigungen	 wer-

den	im	Umfang	ihrer	jeweiligen	Fassung	auf	die	
Kreisverwaltungsbehörden,	jeweils	für	ihren	örtli-
chen	Zuständigkeitsbereich,	übertragen:

		
			1.	 	auf	 Grund	 von	 §§  11	 und	 12	 Abs.  2	 Satz  3	

des	 Gesetzes	 über	 den	 Ladenschluß	 in	 der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 2.  Juni	
	2003		 (BGBl	 I	S.  	744	),	 zuletzt	geändert	durch	
Art.  	228		 der	 Verordnung	 vom	 31.  Oktober	
	2006		 (BGBl  I	 S.  	2407	),	 die	 Ermächtigungen	
nach	§§ 11	und	12	Abs. 2	Satz 3	des	Gesetzes.

		
		

		§ 11
Gemeinden

		
		Die	nachstehende	Ermächtigung	wird	im	Um-

fang	ihrer	jeweiligen	Fassung	auf	die	Gemeinden,	
jeweils	für	ihren	örtlichen	Zuständigkeitsbereich,	
übertragen:

		
			1.	 	auf	Grund	des	§ 14	Abs. 1	Satz 2	des	Geset-

zes	über	den	Ladenschluß	die	Ermächtigung	
nach	§ 14	Abs. 1	Satz 2	des	Gesetzes.“

		
			8.	 	Der	bisherige	§ 9	wird	§ 12.

		
			9.	 	Der	bisherige	§ 10	wird	§ 13	und	wie	folgt	geän-

dert:
		

			a)	 	In	der	Überschrift	werden	das	Komma	und	die	
Worte	„Außer-Kraft-Treten“	gestrichen.

		
			b)	 	Abs. 2	wird	aufgehoben;	die	Absatzbezeich-

nung	im	bisherigen	Abs. 1	entfällt.
		

		(2)	In	§ 4	der	Verordnung	über	die	Zuständigkeit	
zum	Vollzug	gentechnikrechtlicher	Vorschriften	(Gen-
technik-Zuständigkeitsverordnung	–	ZustVGenT)	vom	
2. August	2005	(GVBl	S. 328,	BayRS	200-94-UG)	wer-
den	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Gesundheit	 und	 Verbrau-
cherschutz“	durch	die	Worte	„Umwelt	und	Gesund-
heit“	ersetzt.
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		(3)	Die	Verordnung	über	die	Kostenerstattung	an	
regionale	 Planungsverbände	 –	 KostErstV	 –	 (BayRS	
230-1-4-W),	 zuletzt	 geändert	 durch	 §  8	 der	 Verord-
nung	vom	24. April	2001	(GVBl	S. 154),	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	In	§ 4	Abs. 1	Satz 2	werden	die	Worte	„der	bei	der	

zuständigen	 höheren	 Landesplanungsbehörde	
eingerichteten	 Regionalplanungsstelle	 oder	 des	
bei	 ihr	 bestellten	 Regionsbeauftragten	 bedienen	
(Art. 6	Abs. 3	BayLplG)“	durch	die	Worte	„der	zu-
ständigen	 höheren	 Landesplanungsbehörde	 be-
dienen	(Art. 8	Abs. 4	BayLplG)“	ersetzt.

		
			2.	 	In	§ 5	Abs. 1	werden	die	Worte	„das	nächste	Mal	

zum	1. Juli		1999	,“	durch	die	Worte	„jeweils	zum	
1. Juli,“	ersetzt.

		
		(4)	 Die	 Verordnung	 über	 die	 Zuständigkeit	 zum	

Vollzug	des	Wohngeldgesetzes	und	des	Gesetzes	zur	
Gewährung	 eines	 einmaligen	 Heizkostenzuschus-
ses	 (ZustVWoGG)	vom	19. April	 2005	 (GVBl	S.  110,	
BayRS	2330-5-I)	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	der	Überschrift	werden	die	Worte	„und	des	Ge-

setzes	zur	Gewährung	eines	einmaligen	Heizkos-
tenzuschusses“	gestrichen.

		
			2.	 	§ 2	wird	aufgehoben.

		
			3.	 	Der	bisherige	§ 3	wird	§ 2;	Abs. 2	wird	aufgeho-

ben	 und	 die	 Absatzbezeichnung	 im	 bisherigen	
Abs. 1	entfällt.	

		
		(5)	 Die	 Bayerische	 Ausführungsverordnung	 zum	

Verpfl	ichtungsgesetz	(BayRS	2034-1-F)	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	Der	 Überschrift	 wird	 der	 Klammerzusatz	

„(AVVerpfl	G)“	angefügt.	
		
			2.	 	§ 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	Die	Satznummerierung	entfällt.

		
			bb)		In	Nr. 2	wird	das	Komma	nach	dem	Wort	

„ausführt“	 durch	 einen	 Strichpunkt	 er-
setzt	und	folgender	Halbsatz 2	angefügt:

		
		„für	 die	 im	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutz	 und	 im	 Rettungsdienst	 durchzu-
führenden	Verpfl	ichtungen	sind	die	Frei-
willigen	 Feuerwehren,	 die	 Betriebe	 mit	
Werkfeuerwehren	 und	 die	 freiwilligen	
Hilfsorganisationen	zuständig,	bei	denen	
die	 betreffende	 Person	 beschäftigt	 oder	
für	die	sie	tätig	ist,“.

		
			b)	 	Satz 2	wird	aufgehoben.	

		
		(6)	 §  1	 der	 Verordnung	 über	 die	 Abgrenzung	

der	 Bezirke	 der	 Industrie-	 und	 Handelskammern	 –	

BezVIHK	–	(BayRS	701-2-W),	geändert	durch	Verord-
nung	vom	25. März	2003	(GVBl	S. 275),	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	Abs. 1	wird	aufgehoben.

		
			2.	 	Der	bisherige	Abs. 2	wird	Abs. 1.

		
			3.	 	Der	bisherige	Abs. 3	wird	Abs. 2;	die	Worte	„auf	

Grund	der	Verordnung	zur	Änderung	von	Gren-
zen	der	Regierungsbezirke,	Landkreise	und	kreis-
freien	Städte,	der	Verordnung	zur	Änderung	von	
Grenzen	der	Regierungsbezirke,	der	Verordnung	
der	Regierung	von	Niederbayern	zur	Neugliede-
rung	der	Gemeinden	im	Landkreis	Kelheim	vom	
12. April		1976		(RABl.	S. 58),	der	Verordnung	der	
Regierung	 von	 Niederbayern	 zur	 Neugliede-
rung	der	Gemeinden	im	Landkreis	Landshut	vom	
12. April		1976		(RABl.	S. 59),	der	Verordnung	der	
Regierung	 von	 Oberfranken	 zur	 Neugliederung	
der	Gemeinden	im	Landkreis	Coburg	vom	7. Ap-
ril		1976		(RABl.	S	51)	und	der	Verordnung	der	Re-
gierung	von	Oberfranken	zur	Neugliederung	der	
Gemeinden	im	Landkreis	Lichtenfels	vom	7. April	
	1976		 (RABl.	S. 59)“	werden	durch	die	Worte	„in	
ihrem	jeweiligen	Zuschnitt“	ersetzt.

		
		(7)	 Die	 Verordnung	 über	 Ausgleichszahlungen	

nach	Art.  36a	Abs.  2	Bayerisches	Naturschutzgesetz	
vom	18. Juli	2000	(GVBl	S. 495,	BayRS	791-1-13-UG)	
wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	 der	 Überschrift	 werden	 die	 Worte	 „Art.  36a	

Abs. 2“	durch	die	Worte	„Art. 42 Abs. 2“	ersetzt.
		
			2.	 	In	§ 1	Abs. 1	Satz 1	werden	die	Worte	„Art. 36a	

Abs. 2“	durch	die	Worte	„Art. 42	Abs. 2“,	die	Wor-
te	„Art. 6	Abs. 2“	durch	die	Worte	„Art. 6	Abs. 4“	
und	 die	 Worte	 „Art.  36	 BayNatSchG“	 durch	 die	
Worte	„§ 68	BNatSchG“	ersetzt.

		
		(8)	 Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 auf	

dem	 Gebiet	 des	 Arbeitsschutzes,	 der	 Sicherheits-
technik,	 des	 Chemikalien-	 und	 Medizinprodukte-
rechts	(ASiMPV)	vom	2. Dezember	1998	(GVBl	S. 956,	
BayRS	805-2-A),	 zuletzt	geändert	durch	Verordnung	
vom	17. September	2012	(GVBl	S. 470),	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	Die	bisherigen	§§ 4	und	5	werden	§§ 3	und	4.

		
			2.	 	Die	bisherigen	§§ 6	und	7	werden	aufgehoben.

		
			3.	 	Der	bisherige	§ 8	wird	§ 5	und	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	der	Überschrift	werden	die	Worte	„, Außer-

krafttreten“	gestrichen.
		

			b)	 	In	Abs.	1	entfällt	die	Absatzbezeichnung.
		

			c)	 	Abs. 2	und	3	werden	aufgehoben.
		

		(9)	Die	Verordnung	über	den	Nationalpark	Bayeri-
scher	Wald	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
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12. September	1997	(GVBl	S.	513,	BayRS	791-4-2-UG),	
zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	17. Septem-
ber	2007	(GVBl	S.	671),	wird	wie	folgt	geändert:
		
		1.		§ 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs. 2	Satz 1	Nr. 1	werden	die	Worte	„Art. 7	

oder	 9	 BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „§  23	
oder	§ 28	BNatSchG“	ersetzt.

		
			b)	 	In	Abs. 3	werden	die	Worte	„Landwirtschaft	

und	 Forsten	 und	 beim	 Staatsministerium	 für	
Umwelt,	Gesundheit	und	Verbraucherschutz“	
durch	die	Worte	„Ernährung,	Landwirtschaft	
und	 Forsten	 und	 beim	 Staatsministerium	 für	
Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			2.	 	§ 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Satz 1	werden	die	Worte	„Umwelt,	Ge-

sundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	er-
setzt.

		
			bb)		In	 Satz  2	 wird	 jeweils	 vor	 dem	 Wort	

„Landwirtschaft“	das	Wort	„Ernährung,“	
eingefügt.

		
			b)	 	In	 Abs.  2	 werden	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Ge-

sundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			3.	 	In	 §  9	 Abs.  4	 Nr.  2	 werden	 die	 Worte	 „Art.  26	

BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „Art.  31	
BayNatSchG“	ersetzt.

		
			4.	 	§ 10	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Satz  1	 werden	 die	 Worte	 „Art.  21	 ff.	

BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „Art.  26	 bis	
38	 BayNatSchG“	 und	 die	 Worte	 „Art.  26	
BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „Art.  31	
BayNatSchG“	ersetzt.

		
			b)	 	In	 Satz  2	 werden	 die	 Worte	 „Art.  28	

BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „§  39	 Abs.  3	
BNatSchG“	ersetzt.

		
			5.	 	In	 §  11	 Abs.  2	 Nr.  2	 werden	 die	 Worte	 „Art.  42	

Abs. 2	BayNatSchG“	durch	die	Worte	„§ 63	Abs. 2	
BNatSchG	 in	 Verbindung	 mit	 §  3	 UmwRG“	 er-
setzt.

		
			6.	 	§ 12	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Abs.  1	 Satz  1	 werden	 die	 Worte	 „Art.  49	

BayNatSchG“	 durch	 die	 Worte	 „§  67	 Abs.  1	
und	3	Satz 1	BNatSchG“	ersetzt.

		
			b)	 	In	 Abs.  2	 werden	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Ge-

sundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		

			7.	 	In	§ 15	Abs. 1	Satz 1	und	§ 16	Abs. 5	werden	je-
weils	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Gesundheit	 und	 Ver-
braucherschutz“	 durch	 die	 Worte	 „Umwelt	 und	
Gesundheit“	ersetzt.

		
			8.	 	§ 17	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Worte	„Umwelt,	

Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
		b)		 In	 Abs.  2	 Satz  1	 werden	 vor	 den	 Worten	

„Landwirtschaft	 und	 Forsten“	 das	 Wort	 „Er-
nährung,“	eingefügt	und	die	Worte	„Umwelt,	
Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			c)	 	In	Abs. 3	Satz 1	werden	die	Worte	„Umwelt,	

Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			9.	 	In	 §  18	 einleitender	 Satzteil	 werden	 die	 Worte	

„Art. 52	Abs. 1	Nr. 3	BayNatSchG“	durch	die	Wor-
te	„Art. 57	Abs. 1	Nr. 2	BayNatSchG“	ersetzt.

		
		(10)	 Die	 Verordnung	 über	 den	 Alpen-	 und	 den	

Nationalpark	Berchtesgaden	 in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	 vom	 16.  Februar	 1987	 (GVBl	 S.  63,	
BayRS	 791-4-1-UG),	 zuletzt	 geändert	 durch	 §  1	 des	
Gesetzes	 vom	 10.  Juli	 2006	 (GVBl	 S.	 359),	 wird	 wie	
folgt	geändert:
		
			1.	 	§ 5	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 Satz  1	 werden	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Ge-

sundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			b)	 	In	 Satz	 2	 wird	 vor	 den	 Worten	 „Landwirt-

schaft	 und	 Forsten“	 das	 Wort	 „Ernährung,“	
eingefügt.

		
			2.	 	In	 §  11	 Abs.  3	 werden	 die	 Worte	 „Umwelt,	 Ge-

sundheit	und	Verbraucherschutz“	durch	die	Wor-
te	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			3.	 	§ 12	Abs. 1	Satz 1	erhält	folgende	Fassung:	

		
		„	1	Von	 den	 Verboten	 des	 §  9	 kann	 gemäß	 §  67	
Abs.  1	 BNatSchG	 im	 Einzelfall	 Befreiung	 erteilt	
werden,	wenn

		
		1.		 dies	aus	Gründen	des	überwiegenden	öffent-

lichen	 Interesses,	einschließlich	 solcher	 sozi-
aler	 und	 wirtschaftlicher	 Art,	 notwendig	 ist	
oder

		
		2.		 die	Durchführung	der	Vorschriften	im	Einzel-

fall	zu	einer	unzumutbaren	Belastung	führen	
würde	und	die	Abweichung	mit	den	Belangen	
von	 Naturschutz	 und	 Landschaftspfl	ege	 ver-
einbar	ist.“

		
			4.	 	In	§ 14	Abs. 1	Satz 1	werden	die	Worte	„Umwelt,	
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Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			5.	 	§ 15	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Worte	„Umwelt,	

Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			b)	 	In	Abs. 3	Satz 2	wird	vor	dem	Wort	„Landwirt-

schaft“	das	Wort	„Ernährung,“	eingefügt.
		

			c)	 	In	Abs. 5	Satz 1	werden	die	Worte	„Umwelt,	
Gesundheit	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	
die	Worte	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			6.	 	In	§ 15a	Abs. 5	werden	die	Worte	„Umwelt,	Ge-

sundheit	und	Verbraucherschutz“	durch	die	Wor-
te	„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

		
			7.	 	In	 §  16	 einleitender	 Satzteil	 werden	 die	 Worte	

„Art. 52	Abs. 1	Nr. 3	BayNatSchG“	durch	die	Wor-
te	„Art. 57	Abs. 1	Nr. 2	BayNatSchG“	ersetzt.

		
		(11)	§ 6	Abs. 1	der	Verordnung	über	Zuständigkei-

ten	 im	 Ordnungswidrigkeitenrecht	 (ZuVOWiG)	 vom	
21. Oktober	1997	(GVBl	S. 727,	BayRS	454-1-I),	zuletzt	
geändert	 durch	 §  4	 des	 Gesetzes	 vom	 20.  Juli	 2011	
(GVBl	S. 307),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	In	Satz 1	Nr. 5	werden	die	Worte	„Art. 52	Abs. 4	

Nrn.  1	 bis	 3“	 durch	 die	 Worte	 „Art.  57	 Abs.  4	
Nrn. 1	bis	3“	ersetzt.

		
			2.	 	In	 Satz  3	 werden	 die	 Worte	 „Abs.  5“	 durch	 die	

Worte	„Abs. 3“	ersetzt.
		

		(12)	Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 im	
Verkehrswesen	(ZustVVerk)	vom	22. Dezember	1998	
(GVBl	 S.	 1025,	 BayRS	 9210-2-W),	 zuletzt	 geändert	
durch	 Verordnung	 vom	 30.  Juli	 2012	 (GVBl	 S.	 413),	
wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Im	Ersten	Teil	wird	der	9.	Abschnitt	aufgehoben.

		
			2.	 	§ 32	wird	aufgehoben.

		
			3.	 	§ 38	erhält	folgende	Fassung:

		

		„§	38
Zuständigkeit	der	Kreisverwaltungsbehörden	für	
den	Vollzug	der	Verordnung	(EG)	Nr. 1072/2009

		
		Für	 die	 Erteilung	 und	 Entziehung	 der	 Ge-

meinschaftslizenz	sowie	die	Ausgabe	und	Entzie-
hung	beglaubigter	Abschriften	nach	Art.	4	und	7	
der	Verordnung	(EG)	Nr. 1072/2009	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21. Oktober	
2009	 über	 gemeinsame	 Regeln	 für	 den	 Zugang	
zum	 Markt	 des	 grenzüberschreitenden	 Güter-
kraftverkehrs	 (ABl	 L	 300	 S.	 72)	 in	 der	 jeweils	
geltenden	Fassung	sind	die	Kreisverwaltungsbe-
hörden	zuständig,	in	deren	Bezirk	das	Verkehrs-
unternehmen	seinen	Sitz	hat.“

		
			4.	 	§ 43	Abs. 3	bis	5	werden	aufgehoben.

		
		

		§ 3
		

		Fortgeltung	von	Rechtswirkungen
		

		Soweit	in	den	§§ 1	und	2	Änderungs-	oder	Aufhe-
bungsnormen	aufgehoben	werden,	bleiben	die	durch	
sie	verfügten	Änderungen	oder	Aufhebungen	der	je-
weiligen	Stammnormen	unberührt.
		
		

		§ 4
		

		Inkrafttreten
		

			1	Diese	Verordnung	tritt	am	31. Dezember	2012	in	
Kraft.		2	Abweichend	von	Satz 1	treten
		
			1.	 	§ 1	Nr. 4	am	1. April		2013	,

		
			2.	 	§ 1	Nr. 17	und	§ 2	Abs.	4	am	30. Dezember		2013		

und
		
			3.	 	§ 1	Nr. 6	Buchst. b	am	31. Dezember		2014	

		
		in	Kraft.
		
		München,	den	28.	November	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	1132-6-1-S
		

   Verordnung 
zur Änderung des 

Ordensstatuts über das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für 
Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern

			

   Vom 11. Dezember 2012  

	Auf	Grund	des	Art.	6	des	Gesetzes	über	das	Eh-
renzeichen	 des	 Bayerischen	 Ministerpräsidenten	 für	
Verdienste	von	im	Ehrenamt	tätigen	Frauen	und	Män-
nern	vom	23.	Juli	1994	(GVBl	S.	599,	BayRS	1132-6-S)	
erlässt	die	Bayerische	Staatsregierung	 folgende	Ver-
ordnung:
		
		

		§	1
		

		Das	Ordensstatut	über	das	Ehrenzeichen	des	Bay-
erischen	 Ministerpräsidenten	 für	 Verdienste	 von	 im	
Ehrenamt	tätigen	Frauen	und	Männern	vom	2.	August	
1994	(GVBl	S.	780,	BayRS	1132-6-1-S)	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	Der	 Überschrift	 wird	 der	 Klammerzusatz	

„(OStatEhrenamt)“	angefügt.
		
			2.	 	§	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Abs.	4	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	 Satz  1	 entfällt	 die	 Satznummerierung	

und	er	erhält	folgende	Fassung:
		

		„Außer	Betracht	bleiben
		

			1.	 	Tätigkeiten	 in	Organen	der	kommu-
nalen	 Selbstverwaltung,	 die	 durch	
allgemeine	Wahlen	gebildet	wurden,	
und

		
			2.	 	Verdienste,	die	nach	dem	Feuerwehr-	

und	 Hilfsorganisationen-Ehrenzei-
chengesetz	 gewürdigt	 werden	 kön-
nen.“

		
			bb)		Satz	2	wird	neuer	Abs. 5.

		
			b)	 	Der	bisherige	Abs. 5	wird	Abs. 6.

		
		

		§	2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	

1132-6-1-S

Verordnung  
zur Änderung des  

Ordensstatuts über das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für  
Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern

Vom 11. Dezember 2012
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	2032-3-1-4-F
		

   Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten 
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung 

der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern
			

   Vom 11. Dezember 2012 
			
		

	Auf	Grund	von	
		
			1.	 	Art.	14	Satz	2	des	Bayerischen	Besoldungsgeset-

zes	(BayBesG)	vom	5.	August		2010		(GVBl	S.		410	,	
ber.	 S.	 	764	,	 BayRS	 	2032	-	1-1	-F),	 zuletzt	 geändert	
durch	§	2	des	Gesetzes	vom	30.	März		2012		(GVBl	
S.		122	),

		
			2.	 	Art.	 9	 Abs.	 2	 Satz	 1	 des	 Bayerischen	 Beamten-

versorgungsgesetzes	 (BayBeamtVG)	 vom	 5.	 Au-
gust	 	2010		 (GVBl	S.	 	410	,	 	528	,	ber.	S.	 	764	,	BayRS	
		2033	-	1-1	-F),	zuletzt	geändert	durch	§	5	des	Geset-
zes	vom	30.	März		2012		(GVBl	S.	94),	und

		
			3.	 	Art.	 96	Abs.	4	Satz	3	des	Bayerischen	Beamten-

gesetzes	(BayBG)	vom	29.	Juli		2008		(GVBl	S.		500	,	
BayRS	 	2030	-	1-1	-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	 §	 13	
des	Gesetzes	vom	30. März		2012		(GVBl	S.	94),

		
		erlässt	die	Bayerische	Staatsregierung	 folgende	Ver-
ordnung:
		
		
		

		§	1
		

		Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 für	 die	
Festsetzung,	 Anordnung	 und	 Abrechnung	 der	 Be-
züge	von	Bediensteten	und	Versorgungsempfängern	
(ZustV-Bezüge)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	 vom	 24.	 Oktober	 2003	 (GVBl	 S.	 841,	 BayRS	
	2032-3-1-4-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	
vom	11.	Oktober	2011	(GVBl	S.	532),	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.	 	§	1	Abs.	3	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„	2	Abweichend	von	Satz	1	wird	die	Befugnis,	Bei-
hilfen	in	Krankheits-,	Geburts-,	Pfl	ege-	und	sons-
tigen	Fällen	festzusetzen,	übertragen	auf

		
			1.	 	die	 Bayerische	 Versorgungskammer	 für	 die	

bei	der	Bayerischen	Versorgungskammer	 tä-
tigen	 Beamten	 sowie	 für	 die	 zu	 einer	 Tätig-
keit	bei	der	Versicherungskammer	in	Bayern,	
Versicherungsanstalt	des	öffentlichen	Rechts,	
beurlaubten	Beamten	und	für	die	zu	einer	Tä-
tigkeit	bei	der	Bayerischen	Tierseuchenkasse	
beurlaubten	Beamten,

		
			2.	 	das	 Bayerische	 Landtagsamt	 für	 die	 beim	

Bayerischen	Landtagsamt	tätigen	Beamten.“
		

			2.	 	§	2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)	 	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Nr.	1	Buchst.	b	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	b)	 	die	Beamten	der	Polizei,	der	unter	der	
Verwaltung	 des	 Staatsministeriums	
für	Unterricht	und	Kultus	oder	der	Re-
gierung	 von	 Oberbayern	 stehenden	
Schulen	 und	 der	 sonstigen	 Dienst-
stellen	 des	 Kultusbereichs	 sowie	 der	
Beamten	aus	dem	Bereich	des	Staats-
ministeriums	 für	 Wissenschaft,	 For-
schung	und	Kunst,	deren	Dienststelle	
jeweils	 ihren	 Sitz	 im	 Regierungsbe-
zirk	Oberbayern	hat,“.

		
			bb)		Nr.	2	Buchst.	a	erhält	folgende	Fassung:

		
		„a)		die	 Beamten	 und	 Richter,	 deren	

Dienststelle	ihren	Sitz	im	Regierungs-
bezirk	 Niederbayern	 oder	 Oberbay-
ern	hat,	soweit	nicht	eine	Zuständig-
keit	 nach	 Nr.	 1	 Buchst.	 b	 gegeben	
ist,“.

		
			cc)	 		Nr.	3	erhält	folgende	Fassung:

		
			„3.	 	die	 Dienststelle	 Würzburg	 des	 Lan-

desamts	für	Finanzen	für
		

			a)	 	die	 Beamten	 und	 Richter,	 deren	
Dienststelle	 ihren	 Sitz	 im	 Regie-
rungsbezirk	Oberfranken,	Mittel-
franken	oder	Unterfranken	hat,

		
			b)	 	die	Beamten	des	Landesamts	 für	

Statistik	 und	 Datenverarbeitung	
und	seiner	Dienststellen.“

		
			b)	 	Abs.	2	Satz	3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Nr.	3	Buchst.	b	und	Nr. 6	wird	jeweils	

das	 Wort	 „Regensburg“	 durch	 das	 Wort	
„Würzburg“	ersetzt.

		
			bb)		Es	wird	folgende	neue	Nr.	10	eingefügt:

		
		„10.	 	übrigen	 Beamten	 und	 Richter	 mit	

Sitz	der	Dienststelle	im	Regierungs-
bezirk	 Oberpfalz	 die	 Dienststelle	

2032-3-1-4-F
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Würzburg	 des	 Landesamts	 für	 Fi-
nanzen,“.

		
			cc)	 	Die	 bisherigen	 Nrn.	 10	 und	 11	 werden	

Nrn.	11	und	12.
		
			3.	 	§	5	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Im	 einleitenden	 Satzteil	 werden	 die	 Worte	

„Autobahndirektion	 Südbayern	 und	 ihrer	
Dienststellen	 im	 Direktionsbereich“	 durch	
die	 Worte	 „Autobahndirektionen	 Nord-	 und	
Südbayern	und	ihrer	Dienststellen	im	Direkti-
onsbereich,	des	Landesamts	für	Statistik	und	
Datenverarbeitung	und	seiner	Dienststellen“	
ersetzt.

		
			b)	 	Buchst.	e	wird	aufgehoben.

		
			c)	 	Der	bisherige	Buchst.	f	wird	Buchst.	e.

		
			4.	 	§	7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	2	Satz	2	wird	das	Wort	„Regensburg“	

durch	das	Wort	„Würzburg“	ersetzt.
		

			b)	 	Abs.	3	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	In	Nr. 3	wird	der	Schlusspunkt	durch	ein	
Komma	ersetzt.

		
			bb)		Es	wird	folgende	Nr.	4	angefügt:	

		
		„4.		die	 Dienststelle	 Würzburg	 des	 Lan-

desamts	 für	 Finanzen	 für	 die	 Leis-
tungsempfänger	mit	Wohnsitz	 in	der	
Oberpfalz.“		

		
		

		§	2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1. Januar	2013	in	Kraft.	
			
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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	7101-1-W	,	454-1-I
		

   Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung und 
der Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht

			

   Vom 11. Dezember 2012
			
		

	Auf	 Grund	 von	 §	 155	 Abs.	 2	 und	 3	 der	 Gewer-
beordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
22.  Februar	 1999	 (BGBl	 I	 S.	 202),	 zuletzt	 geändert	
durch	 Art.  3	 des	 Gesetzes	 vom	 15.  Dezember	 2011	
(BGBl	I	S.	2714	),	und	§	36	Abs.	2	Satz 1	des	Gesetzes	
über	 Ordnungswidrigkeiten	 (OWiG)	 in	 der	 Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	19.	Februar	1987	 (BGBl  I	
S.  602),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Art.  2	 des	 Gesetzes	
vom	29.	Juli	2009	(BGBl	I	S.	2353),	erlässt	die	Bayeri-
sche	Staatsregierung	folgende	Verordnung:	
		
		

		§	1
		

		Änderung	der	Verordnung	zur	Durchführung	der	
Gewerbeordnung

		
		Die	Verordnung	zur	Durchführung	der	Gewerbe-

ordnung	(GewV)	vom	9. Februar	2010	(GVBl	S. 103,	
BayRS	7101-1-W)	geändert	durch	§1	Nr.	16	der	Ver-
ordnung	vom	28.	November	2012	(GVBl	S.	656	),		wird	
wie	folgt	geändert:	
		
		1.		§	1	wird	wie	folgt	geändert:	

		
			a)	 	In	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 wird	 die	 Zahl	 „8“	 durch	 die	

Zahl	„9“	ersetzt.
		

			b)	 	Es	wird	folgender	neuer	Abs.	8	eingefügt:	
		

		„(8)	 	1	Die	 Industrie-	 und	 Handelskammern	
sind	 zuständige	 Behörde	 im	 Sinn	 des	 §	 34f	
Abs. 1	Satz	1	der	Gewerbeordnung	für	die	Er-
teilung	der	Erlaubnis	an	Finanzanlagenvermitt-
ler	sowie	für	die	Ausführung	der	nach	§ 34g	der	
Gewerbeordnung	 ergangenen	 Rechtsverord-
nungen.	 	2	Die	 Kammern	 unterliegen	 dabei	 der	
Aufsicht	 des	 Staatsministeriums	 für	 Wirtschaft,	
Infrastruktur,	Verkehr	und	Technologie.“

		
			c)	 	Der	 bisherige	 Abs.	 8	 wird	 Abs.	 9;	 in	 Satz  1	

werden	die	Worte	„des	§ 29“	durch	die	Wor-
te	„von	§§	11b,	13a	bis	13c	sowie	29	und	46	
Abs.  3“	und	die	Worte	„und	34e“	durch	die	
Worte	„, 34e	und	34f“	ersetzt.

		
		2.		Es	wird	folgender	§	1a	eingefügt:	

		
		„§	1a

		
		Zuständigkeit	des	Landesamtes	für	Statistik	

und	Datenverarbeitung
		

		(1)	¹Die	Übermittlung	der	Daten	aus	der	Ge-

werbeanzeige	an	die	 in	§	14	Abs.	 8	der	Gewer-
beordnung	genannten	Stellen	kann	durch	einen	
zentralen	Auskunftsdienst	auf	Basis	eines	zentra-
len	Datenbestands	erfolgen,	der	vom	Landesamt	
für	 Statistik	 und	 Datenverarbeitung	 aufgebaut	
und	 betrieben	 wird.	 	2	Die	 Übermittlung	 umfasst	
den	 Abruf	 der	 Daten	 durch	 die	 jeweilige	 Emp-
fangsstelle.

		
		(2)	 Sofern	 die	 Übermittlung	 der	 Daten	 nach	

Abs.	1	Satz	1	erfolgt,	übernimmt	das	Landesamt	
für	 Statistik	 und	 Datenverarbeitung	 im	 Auftrag	
der	nach	§	1	Abs.	3	Satz	1	zuständigen	Behörde	
die	Verarbeitung	der	Daten	aus	der	Gewerbean-
zeige.	

		
		(3)	 ¹Das	 Landesamt	 für	 Statistik	 und	 Da-

tenverarbeitung	hat	die	 technischen	und	orga-
nisatorischen	 Maßnahmen	 zur	 Gewährleistung	
des	 Datenschutzes	 sowie	 der	 Vertraulichkeit	
der	Datenübertragung	zu	treffen.	²Es	hat	dabei	
insbesondere	zu	gewährleisten,	dass	nur	die	in	
§	 14	 Abs.	 8	 der	 Gewerbeordnung	 genannten	
Stellen	 im	 Rahmen	 ihrer	 Berechtigung	 auf	 die	
Daten	des	in	Abs.	1	genannten	zentralen	Daten-
bestands	 zugreifen	 können.	 	3	Hierfür	 ist	 insbe-
sondere	eine	vorherige	Registrierung	der	abru-
fenden	Stellen	beim	Landesamt	für	Statistik	und	
Datenverarbeitung	erforderlich.	

		
		(4)	¹Das	Landesamt	für	Statistik	und	Datenver-

arbeitung	hat	sicherzustellen,	dass	Zugriffe	auf	die	
Daten	der	Gewerbeanzeigen	protokolliert	werden.	
²Die	 Protokolle	 dürfen	 nur	 für	 die	 Kontrolle	 der	
Zulässigkeit	 der	 Zugriffe	 oder	 zur	 Sicherung	 der	
ordnungsgemäßen	 Datenverarbeitung	 verwendet	
werden.	³Sie	sind	durch	geeignete	Vorkehrungen	
gegen	zweckfremde	Verwendung	sowie	sonsti	gen	
Missbrauch	 zu	 schützen	 und	 sechs	 Monate	 nach	
Abruf	 zu	 löschen.	 	4	Aus	 den	 Protokollen	 sind	 im	
Rahmen	der	Zweckbindung	nach	Satz 2	vom	Lan-
desamt	für	Statistik	und	Datenverarbeitung	regel-
mäßig	Stichproben	zu	ziehen.	

		
		(5)	 ¹Die	 datenschutzrechtliche	 Freigabe	 für	

den	zentralen	Auskunftsdie	nst	nach	Abs.	1	Satz 1	
erfolgt	durch	die	nach	§	1	Abs.	 3	Satz 1	 jeweils	
zuständige	Behörde.	²Deren	behördlicher	Daten-
schutzbeauftragter	führt	auch	das	Verfahrensver-
zeichnis	 gem	äß	 Art.	 27	 Abs.	 1	 des	 Bayerischen	
Datenschutzgesetzes	(BayDSG).	

		
		(6)	 Das	 Staatsministerium	 für	 Wirtschaft,	 In-

frastr	uktur,	 Verkehr	 und	 Technologie	 nimmt	 für	
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die	zuständige	Behörde	nach	§	1	Abs.	3	Satz	1	ge-
genüber	dem	Landesamt	für	Statistik	und	Daten-
verarbeitung	die	Rechte	und	Pfl	ichten	nach	Art.	6	
Abs.	2	Sätze	2	und	3	BayDSG	wahr.“

		
		3.		In	§	3	werden	nach	den	Worten	„§§	34d,	34e“	ein	

Komma	und	die	Worte	„34f“	eingefügt.	
		
			4.	 	§ 7	wird	§ 4;	in	der	Überschrift	werden	die	Worte	

„, Außerkrafttreten“	gestrichen.
		
		

		§	2
		

		Änderung	der	Verordnung	über	Zuständigkeiten	
im	Ordnungswidrigkeitenrecht

		
		Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 im	 Ord-

nungswidrigkeitenrecht	(ZuVOWiG)	vom	21.	Oktober	
1997	 (GVBl	S.	727,	BayRS	454-1-I),	 zuletzt	geändert	
durch	§	2	Abs.	11	der	Verordnung	vom	28.	November	
2012	(GVBl	S. 656),	wird	wie	folgt	geändert:	
		
			1.	 	In	§ 2	Abs. 3	Satz 1	einleitender	Satzteil	wird	der	

Klammerzusatz	„(StVG)“	gestrichen.
		
			2.	 	§	3	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Nr.	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„2.		§		124		Abs. 1	OWiG,	soweit	sich	diese	Vor-

schrift	auf	die	bayerischen	Staatswappen	
und	Dienstfl	aggen	bezieht,“.

		
			b)	 	In	Nr.	9	werden	die	Worte	„§ 	144		Abs. 1	Nr. 1	

Buchst.	j	und	k“	durch	die	Worte	„§ 	144		Abs. 1	
Nr.  1	 Buchst.	 j	 bis	 l“	 und	 die	 Worte	 „§	 	144		
Abs. 2	Nrn.	7	und	8“	durch	die	Worte	„§ 	144		
Abs. 2	Nrn.	5	bis	9“	ersetzt.	

		
			3.	 	In	§	5	Abs.	3	werden	die	Worte	„§	62“	durch	die	

Worte	„§ 50“	ersetzt.	
		
			4.	 	In	 §  6	 Abs.  1	 Satz  1	 Nr.  1	 wird	 die	 Abkürzung	

„StVG“	durch	die	Worte	„des	Straßenverkehrsge-
setzes“	ersetzt.

		
			5.	 	In	§ 9	Abs. 1	Satz 1	werden	die	Worte	„vom	10. Juli	

	2002		(BGBl	I	S. 	2558	)“	gestrichen.
		
			6.	 	In	§	10	werden	die	Worte	„Art.	28	Abs.	1“	durch	

die	Worte	„Art.	36	Abs.	1“	ersetzt.
		
			7.	 	§	13	Abs.	2	wird	aufgehoben;	die	Absatzbezeich-

nung	im	bisherigen	Abs. 1	entfällt.
		
		

		§	3
		

		Inkrafttreten
		

		Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 Januar	 2013	 in	
Kraft.	
		
		München,	den	11.	Dezember	2012
		

   Der Bayerische Ministerpräsident
			
		

		Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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	7815-2-L
		

   Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Organisation und die Benutzungsgebühren 
sowie über die Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer in den 

Spruchausschüssen der Ämter für Ländliche Entwicklung 
			

   Vom 21. November 2012 
			
		

	Auf	Grund	des	Art. 25	des	Gesetzes	zur	Ausfüh-
rung	 des	 Flurbereinigungsgesetzes	 (AGFlurbG)	 in	
der	 Fassung	 der	 Bekannt	machung	 vom	 8.  Februar	
1994	 (GVBl	 S.  127,	 BayRS	 7815-1-L),	 zuletzt	 geän-
dert	durch	§	39	des	Gesetzes	vom	20. Dezember	2011	
(GVBl	 S.  689),	 erlässt	 das	 Bayerische	 Staatsministe-
rium	 für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten	 fol-
gende	Verordnung:
		
		

		§	1
		

		§	1	der	Verordnung	über	die	Organisation	und	die	
Benutzungsgebühren	 sowie	 über	 die	 Entschädigung	
der	ehrenamtlichen	Beisitzer	in	den	Spruchausschüs-
sen	der	Ämter	für	Ländliche	Entwicklung	(LEV)	vom	
2. August	2005	(GVBl	S. 369,	BayRS 7815-2-L),	geän-
dert	 durch	 Verordnung	 vom	 30.	 Januar	 2009	 (GVBl	
S. 23),wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Nr.	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„2.		Amt	für	Ländliche	Entwicklung	Niederbayern	

		(Landau	a.	d.	Isar)
		

		Regierungsbezirk	Niederbayern,“.
		
			2.	 	Nr.	3	erhält	folgende	Fassung:

		
		„3.		Amt	für	Ländliche	Entwicklung	Oberpfalz	

		(Regensburg)
		

		Regierungsbezirk	Oberpfalz,“.
		
		

		§	2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	21.	November	2012	
		

   Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

			
		

		Helmut		B	r	u	n	n	e	r	,		Staatsminister	

7815-2-L
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	2013-2-10-W
		

   Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die 

Inanspruchnahme der staatlichen bayerischen Beschussämter 
(Beschussgebührenverordnung – BeschGebV)

			

   Vom 28. November 2012
			
		

	Auf	Grund	des	Art.	21	Abs.	1	Satz	1	des	Kostenge-
setzes	(KG)	vom	20. Februar	1998	(GVBl	S.	43,	BayRS	
2013-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	Art.	16	des	Geset-
zes	vom	14.	April	2011	(GVBl	S.	150),	erlässt	das	Baye-
rische	Staatsministerium	für	Wirtschaft,	Infrastruktur,	
Verkehr	und	Technologie	im	Einvernehmen	mit	dem	
Bayerischen	Staatsministerium	der	Finanzen	folgende	
Verordnung:
		
		

		§	1
		

		(1)	Für	die	Inanspruchnahme	der	staatlichen	bay-
erischen	 Beschussämter	 werden	 Benutzungsgebüh-
ren	erhoben,	soweit	sie	nicht	privatwirtschaftlich	han-
deln.	
		

		(2)	Die	Benutzungsgebühren	setzen	sich	aus	Ge-
bühren	(§	2)	und	Auslagen	(§ 3)	zusammen.
		
		

		§	2
		

		(1)	Die	Gebühren	werden	in	Form	von	Festgebüh-
ren	oder	Zeitgebühren	erhoben.
		

		(2)	 Festgebühren	 werden	 für	 die	 in	 der	 	Anlage 	
aufgelisteten	Prüfungen	erhoben.	
		

		(3)		1	Zeitgebühren	werden	erhoben	für
		
			1.	 	die	Beschussprüfung	nach	§	5	des	Beschussgeset-

zes	(BeschG)
		

			a)	 	bei	 Handfeuerwaffen,	 Einsteckläufen	 und	
Austauschläufen,	bei	denen	zum	Antrieb	des	
Geschosses	 ein	 entzündbares	 fl	üssiges	 oder	
gasförmiges	Gemisch	verwendet	wird,

		
		b)		 bei	nicht	der	Beschusspfl	icht	unterliegenden	

Gegenständen,
		

		c)		 wenn	 die	 Prüfung	 einen	 den	 üblichen	 Um-
fang	erheblich	übersteigenden	Mehraufwand	
verursacht	oder	bei	Schusswaffen,	deren	Pat-
ronenlager	 oder	 Innenabmessungen	 nicht	 in	
den	aktuellen	beschussrechtlichen	Maßtafeln	
enthalten	sind,

		
		d)		 bei	Böllern	und	Modellkanonen,

		
			2.	 	die	 im	 Zulassungsverfahren	 erforderliche	 Prü-

fung	nach	§	9	BeschG	in	Verbindung	mit	§	11	der	

Beschussverordnung	 (BeschussV),	 insbesondere	
von	Deko-	und	Salutwaffen	sowie	Schusswaffen,	
deren	 Geschosse	 eine	 Bewegungsenergie	 von	
	7,5	 Joule	nicht	übersteigen	dürfen,

		
			3.	 	die	 Zulassung	 und	 Kontrolle	 von	 Munition	 nach	

§ 11	BeschG	in	Verbindung	mit	den	Abschnitten	7	
und	8	BeschussV,

		
			4.	 	die	Prüfung	bei	der	Entscheidung	über	Ausnah-

men	nach	§	13	BeschG,
		
			5.	 	weitere	Inanspruchnahmen	im	Sinn	des	§	1	Abs. 1,	

die	in	der	Anlage	nicht	enthalten	sind.
		
			2	Für	 die	 Berechnung	 der	 Zeitgebühren	 werden	 die	
Stundensätze	 nach	 Anlage  1	 Themenbereich  14	
„Sonstige	 Nutzleistungen“,	 Fachbereiche	 „Wissen-
schaftlicher	 Gerätebau,	 technisch-wissenschaftliche	
Infrastruktur	 Berlin,	 Informationstechnologie	 und	
sonstige	 Vorkostenstellen	 mit	 geringer	 bis	 mittlerer	
technischer	Ausstattung“	und	„Justitiariat	und	sons-
tige	Vorkostenstellen	ohne	nennenswerte	technische	
Ausstattung“	der	Kostenverordnung	für	Nutzleistun-
gen	der	Physikalisch-Technischen	Bundesanstalt	vom	
17.	Dezember	1970	(BGBl	I	S.	1745)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	zugrunde	gelegt.	
		

		(4)	Werden	Prüfungen	außerhalb	der	Dienststelle	
durchgeführt,	 gehören	 zu	 dem	 gebührenpfl	ichtigen	
Verwaltungsaufwand	auch	Reisezeiten	und	von	dem	
Kostenschuldner	verursachte	Wartezeiten.
		
		

		§	3
		

		Neben	den	Gebühren	werden	folgende	Auslagen	
erhoben:
		
			1.	 	bei	dem	Versand	die	Kosten	der	Zustellung,	der	

Verpackungsmittel	und	der	Rücksendung,
		
		2.		bei	der	Prüfung	von	Gegenständen,	die	aus	dem	

Ausland	 zugesandt	 werden,	 die	 aufgewandten	
Eingangsabgaben	 und	 die	 mit	 ihnen	 im	 Zusam-
menhang	stehenden	Gebühren	und	Zeitaufwän-
de,

		
		3.		die	Kosten	der	von	dem	Beschussamt	aufgewand-

ten	 Beschussmittel	 und	 die	 Kosten	 für	 das	 Ein-	
und	Auspacken	der	Prüfgegenstände,

		
			4.	 	bei	der	Zulassung	nach	§§	9	und	11	BeschG	die	
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Kosten	der	von	dem	Beschussamt	aufgewandten	
Prüfmittel,

		
			5.	 	Reisekosten	im	Sinn	der	Reisekostenvorschriften,

		
			6.	 	zusätzliche	Auslagen	im	Rahmen	der	Inanspruch-

nahmen	im	Sinn	des	§ 1 Abs. 1.
		
		

		§	4
		

		(1)	 	1	Bei	 einer	 Beschussprüfung	 ist	 die	 halbe	 Ge-
bühr	zu	erheben,	wenn	ein	Prüfgegenstand	nicht	funk-
tionssicher	 oder	 maßhaltig	 ist	 und	 eine	 Prüfung	 der	
Haltbarkeit	nicht	stattgefunden	hat.		2	Errechnet	sich	die	
Gebühr	aus	mehreren	Staffelsätzen,	ist	die	Gebühr	aus	
dem	niedrigsten	Staffelsatz	zugrunde	zu	legen.
		

		(2)	 Wird	 die	 Beschussprüfung	 in	 den	 Räumlich-
keiten	 des	 Antragstellers	 vorgenommen	 und	 stellt	
dieser	 die	 für	 die	 Prüfung	 erforderlichen	 Hilfskräfte	
und	 technischen	Prüfmittel	 zur	Verfügung,	 ermäßigt	
sich	die	Gebühr	um	30	v.H.
		

		(3)	Werden	in	den	Räumen	der	Dienststelle	von	ei-
nem	Antragsteller	mehr	als	300	Kurz-	oder	Langwaf-
fen	des	gleichen	Typs	und	der	gleichen	Waffengruppe	
gleichzeitig	zur	Prüfung	vorgelegt,	ermäßigt	sich	die	
Gebühr	um	15	v.H.
		
		

		§	5
		

		(1)	Gebühren	werden	nicht	erhoben
		
			1.	 	für	mündliche	und	schriftliche	Auskünfte	und	Be-

ratungen	einfacher	Art,
		
			2.	 	wenn	der	Prüfgegenstand	ungeprüft	zurückgege-

ben	wird,
		
			3.	 	wenn	der	Prüfgegenstand	nicht	die	vorgeschrie-

bene	Kennzeichnung	trägt,
		
			4.	 	wenn	 der	 Prüfgegenstand	 der	 Beanspruchung,	

der	er	bei	der	Verwendung	der	zugelassenen	Mu-
nition	 ausgesetzt	 würde,	 erkennbar	 nicht	 stand-
halten	würde.	

		
		(2)	 Leistungen	 der	 Beschussämter	 in	 Bezug	 auf	

Schusswaffen	 und	 Munition,	 die	 im	 dienstlichen	 In-
teresse	von	einem	öffentlich	Bediensteten	verwendet	
werden,	sind	gebührenfrei.
		
		

		§	6
		

		(1)	 Schuldner	 der	 Benutzungsgebühren	 ist,	 wer	
die	Beschussämter	in	Anspruch	nimmt,	im	Übrigen,	in	
wessen	Interesse	die	Inanspruchnahme	erfolgt.
		

		(2)	Schuldner	ist	ferner,	wer	sich	schriftlich	gegen-
über	den	Beschussämtern	zu	der	Übernahme	der	Ge-
bühren	und	Auslagen	bereit	erklärt	hat.
		

		(3)	Mehrere	Schuldner	haften	als	Gesamtschuld-
ner.
		
		

		§	7
		

		(1)	Der	Anspruch	auf	die	Gebühren	und	Auslagen	
entsteht	mit	Beendigung	der	Leistung.
		

		(2)	Die	Gebühren	und	Auslagen	werden	mit	der	
Bekanntgabe	 des	 Gebührenbescheids	 fällig,	 wenn	
nicht	das	Beschussamt	oder	die	übergeordneten	Be-
hörden	einen	späteren	Zeitpunkt	bestimmen.
		
		

		§	8
		

		Leistungen,	 die	 auf	 Antrag	 vorgenommen	 wer-
den,	 können	 von	 der	 Zahlung	 eines	 angemessenen	
Vorschusses	abhängig	gemacht	werden.
		
		

		§	9
		

		(1)	Art.	12,	13	und	16	bis	19	des	Kostengesetzes	
(KG)	gelten	entsprechend.
		

		(2)	Art.	10,	11,	14	und	15	KG	fi	nden	keine	Anwen-
dung.
		
		

		§	10
		

		Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 Januar	 2013	 in	
Kraft.
		
		München,	den	28.	November	2012
		

   Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft,  Infrastruktur, Verkehr und Technologie
			
		

		Martin		Z	e	i	l	,		Staatsminister
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Anlage
(zu	§ 2	Abs. 2)

Festgebühren

Die nachfolgend aufgeführten Staffelsätze sind auf Kurz- und Langwaffen der gleichen Waffengruppe und des 
gleichen Typs anzuwenden. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden:

1.	Waffen-	und	Wechselsysteme	mit	der	gleichen	Anzahl	von	Läufen,
2.	Austauschläufe	mit	der	gleichen	Anzahl	von	Läufen,	
3.	Wechseltrommeln,
4.	Einsteckläufe,
5.	Waffenteile.

Für	Austauschläufe,	Wechseltrommeln,	Wechselsysteme	und	Waffenteile,	die	zum	Beschuss	in	Waffen	ein-	bzw.	
ausgebaut	werden	müssen,	wird	der	zusätzlich	erforderliche	Mehraufwand	berechnet.

Nr. Gegenstand EUR

1. Kurzwaffen	(Gebühr	je	Lauf)

1.1. Pistolen,	Pistolen-Austauschläufe	und	Pistolen-Waffenteile	für	patronierte	Munition

1.1.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		17,00

1.1.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				5,00

1.1.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				5,00

1.2. Pistolen,	Pistolen-Austauschläufe	und	Pistolen-Waffenteile	für	Schreckschuss-,	Reiz-	und	
Signalmunition

1.2.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 				7,50

1.2.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				2,50

1.2.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				2,50

1.3. Pistolen,	Pistolen-Austauschläufe	und	Pistolen-Waffenteile	für	nicht	patroniertes	Schwarz-
pulver

1.3.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		42,00

1.3.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				22,00

1.3.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				22,00

1.4. Revolver,	Revolver-Austauschläufe	und	Revolver-Wechseltrommeln	für	patronierte	Mu-
nition

1.4.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		17,00

1.4.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				5,00

1.4.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				5,00

1.5. Revolver,	Revolver-Austauschläufe	und	Revolver-Wechseltrommeln	 für	Schreckschuss-,	
Reiz-	und	Signalmunition

1.5.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 				8,00

1.5.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				2,70

1.5.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				2,70

1.6. Revolver,	Revolver-Austauschläufe	und	Revolver-Wechseltrommeln	für	nicht	patroniertes	
Schwarzpulver

1.6.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		42,00

1.6.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 		22,00

1.6.3. bei	mehr	als	150	Waffen 		22,00
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Nr. Gegenstand EUR

2. Langwaffen	(Gebühr	je	Lauf)

2.1. Büchsen,	Flinten,	Büchsen-	und	Flinten-Austauschläufe,	Büchsen-	und	Flinten-Waffen-
teile	und	Einsteckläufe	für	patronierte	Zentralfeuermunition1)	

2.1.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		20,00

2.1.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				6,60

2.1.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				6,60

2.2. Büchsen,	Flinten,	Büchsen-	und	Flinten-Austauschläufe,	Büchsen-	und	Flinten-Waffen-
teile	und	Einsteckläufe	für	patronierte	Randfeuermunition1)

2.2.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		17,00

2.2.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				5,00

2.2.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				5,00

2.3. Büchsen,	Flinten,	Büchsen-	und	Flinten-Austauschläufe,	Büchsen-	und	Flinten-Waffen-
teile	für	nicht	patroniertes	Schwarzpulver	

2.3.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		42,00

2.3.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 		22,00

2.3.3. bei	mehr	als	150	Waffen 		22,00

2.4. Salutwaffen	und	Salutwaffen-Waffenteile	im	Rahmen	der	Beschussprüfung

2.4.1. für	die	1.	bis	einschließlich	5.	Waffe 		20,00

2.4.2. für	die	6.	bis	einschließlich	150.	Waffe 				6,60

2.4.3. bei	mehr	als	150	Waffen 				6,60

3. Munition	(Gebühr	je	Los)

3.1. Munitionszulassung

3.1.1. bis	zu	einer	Losgröße	von	1 000	Stück 108,00

3.1.2. bei	Losgrößen	von	1 001	bis	3 000	Stück 322,00

3.1.3. bei	Losgrößen	von	3 001	bis	35 000	Stück 495,00

3.1.4. bei	Losgrößen	von	35 001	bis	150 000	Stück 680,00

3.1.5. bei	Losgrößen	von	150 001	bis	1 500 000	Stück 717,00

3.2. Fabrikationskontrolle

3.2.1. bis	zu	einer	Losgröße	von	1 000	Stück 108,00

3.2.2. bei	Losgrößen	von	1 001	bis	3 000	Stück 215,00

3.2.3. bei	Losgrößen	von	3 001	bis	35 000	Stück 301,00

3.2.4. bei	Losgrößen	von	35 001	bis	150 000	Stück 388,00

3.2.5. bei	Losgrößen	von	150 001	bis	500 000	Stück 429,00

3.2.6. bei	Losgrößen	von	500 001	bis	1 500 000	Stück 515,00

4. Ausstellung	von	Bescheinigungen 		17,00

1)		 Bei	einer	Kombination	der	Zündungsarten	nach	Nrn.	2.1.	und	2.2.	in	einer	Waffe	sind	die	Gebühren	nach	Nr.	2.1.	zu	berechnen.
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	211-3-I
		

   Verordnung
zur Änderung der 

Verordnung zum Vollzug des Personenstandsgesetzes
			
		

   Vom 28. November 2012
			
		
	 	Auf	Grund	von	§ 74	Abs. 1	Nr. 1	und	Abs. 2	des	
Personenstandsgesetzes	(PStG)	vom	19. Februar	2007	
(BGBl I	S. 122),	zuletzt	geändert	durch	Art. 4	des	Ge-
setzes	 vom	 22.  Dezember  2010	 (BGBl	 I	 S.  2255),	 in	
Verbindung	 mit	 §  2	 Abs.  1	 Nr.  3a	 der	 Verordnung	
über	die	Zuständigkeit	zum	Erlass	von	Rechtsverord-
nungen	(Delegationsverordnung	–	DelV)	vom	15. Juni	
2004	(GVBl	S. 239,	BayRS	103-2-S),	zuletzt	geändert	
durch	Verordnung	vom	13. Juni	2012	 (GVBl	S. 282),	
und	Art. 10	Abs. 3	Nrn. 2	und 3	des	Gesetzes	zur	Aus-
führung	 des	 Personenstandsgesetzes	 (AGPStG)	 vom	
8.  Juli	 2008	 (GVBl	 S.  344,	 BayRS	 211-1-I),	 geändert	
durch	§ 1	des	Gesetzes	vom	20. Dezember	2011	(GVBl	
S. 710,	ber.	2012,	44),	erlässt	das	Bayerische	Staatsmi-
nisterium	des	Innern	folgende	Verordnung:
		
		
		

		§	1
		

		Die	Verordnung	zum	Vollzug	des	Personenstands-
gesetzes	(BayRS	211-3-I),	zuletzt	geändert	durch	§ 9	
der	Verordnung	vom	25. Mai	2009	(GVBl	S. 221),	wird	
wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

		
		„Verordnung	 zur	 Ausführung	 des	 Personen-
standsgesetzes	(AVPStG)“.

		
			2.	 	§ 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„des“	durch	

das	Wort	„der“	ersetzt.
		

			b)	 	In	Abs. 1	werden	die	Worte	„von	der	für	den	
Standesamtsbezirk	 zuständigen	 Gemeinde	
oder	 Verwaltungsgemeinschaft“	 durch	 die	
Worte	 „vom	 Rechtsträger	 des	 Standesamts	
durch	Verwaltungsakt“	ersetzt.

		
			c)	 	Abs.  2	 bis	 4	 werden	 durch	 folgende	 neue	

Abs. 2	und 3	ersetzt:
		

		„(2)	 Die	 Bestellung	 der	 Standesbeamten	
erfolgt	 durch	 Aushändigung	 einer	 Urkunde	
und	 ist	 der	 unteren	 Aufsichtsbehörde	 anzu-
zeigen.

		
			(3)	Zu	Standesbeamten	sind	in	der	Regel	

Beamte	zu	bestellen.“
		
			3.	 	§ 2	wird	wie	folgt	geändert:

		

			a)	 	Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:
		

		„Bestellungsvoraussetzungen“.
		

			b)	 	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Im	einleitenden	Satzteil	werden	nach	den	
Worten	„Zum	Standesbeamten“	die	Wor-
te	„oder	zur	Standesbeamtin“	eingefügt.

		
			bb)		Es	wird	folgende	neue	Nr. 1	eingefügt:

		
			„1.	 	zum	Rechtsträger	des	Standesamts	in	

einem	 Dienst-	 oder	 Beschäftigungs-
verhältnis	steht,“.

		
			cc)	 	Die	bisherige	Nr. 1	wird	Nr. 2	und	erhält	

folgende	Fassung:
		

			„2.	 	als	Beamter	oder	Beamtin	die	Quali-
fi	kationsprüfung	 für	 den	 Einstieg	 in	
der	 dritten	 Qualifi	kationsebene	 der	
Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finan-
zen,	 fachlicher	 Schwerpunkt	 nicht-
technischer	 Verwaltungsdienst,	 nach	
den	Vorgaben	des	Gesetzes	über	die	
Leistungslaufbahn	und	die	Fachlauf-
bahnen	 der	 bayerischen	 Beamten	
und	Beamtinnen	(Leistungslaufbahn-
gesetz	 –	 LlbG)	 vom	 5.  August	 	2010		
(GVBl	S. 	410	,		571	)	in	der	jeweils	gel-
tenden	 Fassung	 bestanden	 oder	 als	
Arbeitnehmer	 oder	 Arbeitnehmerin	
die	 Fachprüfung	 des	 Angestellten-
lehrgangs II	der	Bayerischen	Verwal-
tungsschule	mit	Erfolg	abgelegt	hat,“.

		
			dd)		Die	bisherige	Nr. 2	wird	Nr. 3.

		
			ee)	 	Die	bisherige	Nr. 3	wird	Nr. 4	und	erhält	

folgende	Fassung:
		

			„4.	 	mindestens	 drei	 Monate	 bei	 einem	
Standesamt	 entweder	 als	 Sachbear-
beiter	oder	Sachbearbeiterin	oder	zur	
Einweisung	tätig	gewesen	ist.“

		
			c)	 	Abs. 2	und 3	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„(2)	 Für	 Landkreise	 und	 kreisfreie	 Ge-

meinden	 kann	 die	 obere	 Aufsichtsbehörde,	
für	die	übrigen	Gemeinden	und	die	Verwal-
tungsgemeinschaften	 die	 untere	 Aufsichts-
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behörde	 in	 begründeten	 Einzelfällen	 Aus-
nahmen	von	den	Erfordernissen	nach	Abs. 1	
Nrn. 2	und 3	zulassen.

		
		(3)	 	1	Gemeinden	 können	 ihre	 Bürger-

meister	und	Verwaltungsgemeinschaften	die	
Bürgermeister	 ihrer	 Mitgliedsgemeinden	 zu	
Standesbeamten	 bestellen,	 auch	 wenn	 sie	
die	Bestellungsvoraussetzungen	nach	Abs. 1	
nicht	 erfüllen,	 sofern	 ihr	 Aufgabenbereich	
als	 Standesbeamte	 auf	 die	 Vornahme	 von	
Eheschließungen	 und	 Begründungen	 von	
Lebenspartnerschaften	 beschränkt	 wird.	
	2	Sie	 sind	befugt,	 im	Zusammenhang	mit	der	
Eheschließung	 und	 der	 Begründung	 der	 Le-
benspartnerschaft	sowohl	erforderliche	Beur-
kundungen	und	Eintragungen	im	Eheregister	
und	 im	 Lebenspartnerschaftsregister	 vorzu-
nehmen	als	auch	erstmals	Personenstandsur-
kunden	auszustellen	sowie	Namenserklärun-
gen	 anlässlich	 der	 Eheschließung	 oder	 der	
Begründung	 der	 Lebenspartnerschaft	 und	
darauf	 bezogene	 Anschlusserklärungen	 zu	
beglaubigen	 oder	 zu	 beurkunden.	 	3	Die	 be-
stellten	 Bürgermeister	 sollen	 zeitnah	 zu	 ih-
rer	Bestellung	eine	personenstandsrechtliche	
Kurzschulung	besuchen.“

		
			4.	 	§ 3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

		
		„Widerruf	und	Erlöschen	der	Bestellung,	Ver-
fahren	 und	 Rechtsfolgen	 bei	 nichtiger	 oder	
zurückgenommener	Bestellung“.

		
			b)	 	Abs. 1	und 2	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„(1)		1	Die	Bestellung	der	Standesbeamten	

kann	jederzeit	schriftlich	widerrufen	werden.	
	2	Erweist	 sich	 ein	 Standesbeamter	 oder	 eine	
Standesbeamtin	 fachlich	 oder	 persönlich	 als	
ungeeignet,	 ist	 die	 Bestellung	 unverzüglich	
zu	 widerrufen;	 dies	 gilt	 insbesondere,	 wenn	
er	oder	sie

		
			1.	 	während	eines	zusammenhängenden	Zeit-

raums	von	mehr	als	einem	Jahr	keine	Beur-
kundung	 in	einem	Personenstandsregister	
mehr	vorgenommen	oder

		
			2.	 	während	eines	Zeitraums	von	fünf	Jahren	

nicht	 im	 erforderlichen	 Maß	 an	 Fortbil-
dungsveranstaltungen	für	Standesbeamte	
teilgenommen	hat.

		
			3	Satz 2	Halbsatz 2	gilt	nicht	für	nach	§ 2	Abs. 3	
Satz 1	bestellte	Bürgermeister.

		
		(2)	 Die	 Bestellung	 der	 Standesbeamten	

erlischt,	 wenn	 die	 Standesbeamten	 aus	 dem	
Dienst-	 oder	Beschäftigungsverhältnis	 zu	 ih-
rem	 Dienstherrn	 oder	 Arbeitgeber	 ausschei-
den.“

		

			c)	 	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)	 	Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Satz  1;	 die	
Worte	 „eines	 Bürgermeisters,	 dessen	
Aufgabenbereich	 auf	 die	 Vornahme	 von	
Eheschließungen	beschränkt	ist,“	werden	
durch	die	Worte	„der	Bürgermeister	nach	
§ 2	Abs. 3	Satz 1“	und	das	Wort	„seiner“	
durch	das	Wort	„ihrer“	ersetzt.

		
			bb)		Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:

		
		„	2	Die	 Bestellung	 der	 ersten	 Bürgermeis-
ter	 gilt	 im	 Fall	 ihrer	 Wiederwahl	 bis	 zur	
neuerlichen	 Entscheidung	 über	 die	 Be-
stellung	durch	das	zuständige	kommuna-
le	Gremium	fort.“

		
			d)	 	Es	werden	folgende	Abs. 4	und 5	angefügt:

		
		„(4)	 	1	Die	Nichtigkeit	einer	Bestellung	 ist	

von	Amts	wegen	 festzustellen.	 	2	Die	Feststel-
lung	der	Nichtigkeit	und	die	Rücknahme	ei-
ner	Bestellung	bedürfen	der	Schriftform.	 	3	Ist	
eine	 Bestellung	 nichtig	 oder	 ist	 sie	 mit	 Wir-
kung	 für	 die	 Vergangenheit	 zurückgenom-
men	worden,	so	gilt	der	oder	die	Bestellte	bis	
zur	 Feststellung	 der	 Nichtigkeit	 nach	 Satz  1	
oder	bis	zur	Rücknahme	nach	Art. 48	des	Bay-
erischen	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	 bei	
der	Vornahme	von	Amtshandlungen	als	Stan-
desbeamter	oder	Standesbeamtin.

		
		(5)	 Widerruf,	 Erlöschen,	 Feststellung	 der	

Nichtigkeit	 und	 Rücknahme	 der	 Bestellung	
sowie	 die	 Teilnahme	 an	 Fortbildungsveran-
staltungen	für	Standesbeamte	sind	der	unte-
ren	Aufsichtsbehörde	anzuzeigen.“

		
			5.	 	§§ 4	und 5	erhalten	folgende	Fassung:

		
		„§ 4

Leitung	des	Standesamts
		

		(1)	 Für	 jedes	 Standesamt	 ist	 einer	 der	 Stan-
desbeamten	zum	Leiter	des	Standesamts	und	ein	
weiterer	zu	dessen	Stellvertreter	zu	ernennen.

		
		(2)	§ 1	Abs. 2	und	§ 3	Abs. 1	Satz 1,	Abs. 2,	4	

Satz 2	und	Abs. 5	gelten	entsprechend.
		

		§	5
Bezeichnung	des	Standesamts

		
			1	Das	Standesamt	führt	als	Bezeichnung	

		
			1.	 	in	 den	 Fällen	 von	 Art.  2	 Abs.  2	 und	 Art.  3	

Abs.  1	 Satz  1	 des	 Gesetzes	 zur	 Ausführung	
des	 Personenstandsgesetzes	 (AGPStG)	 den	
Namen	 der	 Gemeinde	 in	 amtlicher	 Schreib-
weise,	 in	 der	 der	 Amtssitz	 des	 Standesamts	
liegt,

		
			2.	 	in	den	Fällen	des	Art. 2	Abs. 1	AGPStG	den	
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Namen	des	Landkreises.
		

			2	Abweichend	 von	 Satz  1	 kann	 die	 untere	 Auf-
sichtsbehörde	 mit	 Zustimmung	 der	 oberen	
Aufsichtsbehörde	 eine	 Orts-	 oder	 Regionalbe-
zeichnung	als	Bezeichnung	des	Standesamts	be-
stimmen.“

		
			6.	 	§ 6	wird	aufgehoben.

		
			7.	 	Der	bisherige	§ 9	wird	§ 6;	Abs. 2	erhält	folgende	

Fassung:
		

		„(2)	Bestellungen	von	Bürgermeistern,	deren	
Aufgabenbereich	als	Standesbeamte	auf	die	Vor-
nahme	von	Eheschließungen	beschränkt	ist,	um-
fassen	ab	1. Januar	2013	auch	die	Vornahme	von	
Begründungen	von	Lebenspartnerschaften.“

		
		

		§ 2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1. Januar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	28. November	2012
		

   Bayerisches Staatsministerium des Innern
			
		

		Joachim		H	e	r	r	m	a	n	n	,		Staatsminister	
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	7842-6-L
		

   Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über eine Umlage für Milch
			

   Vom 29. November 2012 
			
		
	 	Auf	Grund	des	§ 22	Abs. 1	Sätze 1	bis	3	des	Geset-
zes	 über	 den	 Verkehr	 mit	 Milch,	 Milcherzeugnissen	
und	Fetten	–	Milch-	und	Fettgesetz	–	(BGBl III 	7842-1),	
zuletzt	geändert	durch	Art. 198	der	Verordnung	vom	
31.  Oktober  2006	 (BGBl  I	 S.  2407),	 in	 Verbindung	
mit	§ 6	Nr. 1	der	Verordnung	über	die	Zuständigkeit	
zum	 Erlass	 von	 Rechtsverordnungen	 (Delegations-
verordnung	–	DelV)	vom	15. Juni 2004	(GVBl S. 239,	
BayRS  103-2-S),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	
vom	13. Juni 2012	(GVBl S. 282),	erlässt	das	Bayeri-
sche	Staatsministerium	für	Ernährung,	Landwirtschaft	
und	Forsten	folgende	Verordnung:
		
		
		

		§ 1
		

		Die	Verordnung	über	eine	Umlage	für	Milch	vom	
17.  Oktober  2007	 (GVBl  S.  727,	 BayRS  	7842-6-L),	
geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 20.  Mai  2010	
(GVBl S. 271),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	Der	 Überschrift	 wird	 der	 Klammerzusatz	

„(	BayMilchUmlV)“	angefügt.
		
			2.	 	§ 1	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz 1;	die	Worte	

„,  Milchsammelstellen	 und	 Rahmstationen“	
werden	gestrichen	und	die	Worte	„von	Milch-
erzeugern	 an	 sie	 angelieferten	 Mengen	 an	
Milch	 und	 Rahm“	 werden	 durch	 die	 Worte	
„angelieferten	Mengen	an	Rohmilch“	ersetzt.	

		
			b)	 	Es	wird	folgender	Satz 2	angefügt:

		
		„	2	Rohmilch	ist	Milch,	die	vor	der	Anlieferung	
nicht	 über	 40  C	 erhitzt	 und	 keiner	 Behand-
lung	mit	entsprechender	Wirkung	unterzogen	

wurde.“
		
			3.	 	§ 2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs. 1	entfällt	die	Absatzbezeichnung	und	

es	werden	die	Worte	„	0,1	25	Cent“	durch	die	
Worte	 „	0,0	43	 Cent“	 und	 das	 Wort	 „Milch“	
durch	das	Wort	„Rohmilch“	ersetzt.

		
			b)	 	Abs. 2	wird	aufgehoben.

		
			4.	 	In	 §  3	 Abs.  1	 wird	 das	 Wort	 „Milch“	 durch	 das	

Wort	„Rohmilch“	ersetzt.	
		
			5.	 	In	 §  4	 werden	 jeweils	 in	 der	 Überschrift	 und	 in	

Abs.  1	 und	 2	 die	 Worte	 „Milch-	 und	 Rahmmen-
gen“	durch	das	Wort	„Rohmilchmengen“	ersetzt.	

		
			6.	 	§ 7	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	 der	 Überschrift	 wird	 das	 Wort	 „,  Über-

gangsregelung“	gestrichen.
		

			b)	 	Die	Absatzbezeichnung	in	Abs. 1	entfällt.	
		

			c)	 	Abs. 2	wird	aufgehoben.
		
		

		§ 2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1. Januar	2013	in	Kraft.	
		
		München,	den	29.	November	2012	
		

   Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

			
		

		Helmut		B	r	u	n	n	e	r	,		Staatsminister	

7842-6-L

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über eine Umlage für Milch

Vom 29. November 2012 
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2230-7-1-1-UK

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Schulfi nanzierungsgesetzes

Vom 30. November 2012

Auf	 Grund	 von	 Art.  60	 Sätze  1	 und	 2	 Nrn.  2	
und	 6	 des	 Bayerischen	 Schulfi	nanzierungsgesetzes	
(	BaySchFG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	 31.	 Mai	 2000	 (GVBl	 S.  455,	 ber.	 S.  633,	 BayRS	
2230-7-1-UK),	zuletzt	geändert	durch	§ 3	des	Gesetzes	
vom	9.	Juli	2012	(GVBl	S. 344),	erlässt	das	Bayerische	
Staatsministerium	 für	 Unterricht	 und	 Kultus	 im	 Ein-
vernehmen	mit	den	Bayerischen	Staatsministerien	der	
Finanzen	und	des	Innern	folgende	Verordnung:

§	1

Die	 Verordnung	 zur	 Ausführung	 des	 Bayerischen	
Schulfi	nanzierungsgesetzes	(AVBaySchFG)	vom	23. Ja-
nuar	1997	(GVBl	S.	11,	BayRS		2230-7-1-1-UK),	zuletzt	
geändert	 durch	 §	 6	 der	 Verordnung	 vom	 17.  August	
2012	(GVBl	S.	443),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	6	Abs.	2	wird	die	Zahl	„3“	durch	die	Zahl	„4“	
ersetzt.

2.	 §	7	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	2	werden	der	Betrag	„1	325 €“	durch	
den	 Betrag	 „1	450  €“,	 der	 Betrag	 „700  €“	
durch	 den	 Betrag	 „775  €“	 und	 der	 Betrag	
„1	150 €“	durch	den	Betrag	„1	200 €“	ersetzt.

b)	 In	Satz	4	wird	der	Betrag	„525 €“	durch	den	
Betrag	„550 €“	ersetzt.

3.	 In	 Anlage  1	 Nr.  3	 einleitender	 Satzteil	 werden	
die	Worte	„Art. 8	Abs. 3“	durch	die	Worte	„Art. 8	
Abs. 4“	ersetzt.

§	2

Diese	Verordnung	tritt	am	1. Januar	2013	in	Kraft.

München,	den	30.	November	2012

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr.	Ludwig		S	p	a	e	n	l	e	,		Staatsminister

2230-7-1-1-UK

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung des  
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Vom 30. November 2012
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	601–2–F
		

   Fünfte Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten
in der Bayerischen Steuerverwaltung

			

   Vom 4. Dezember 2012
			
		
	 	Auf	Grund	von	§	17	Abs.	2	Sätze	3	und	4	des	Geset-
zes	 über	 die	 Finanzverwaltung	 (Finanzverwaltungs-
gesetz	 –	FVG)	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	4.	April	2006	(BGBl	I	S.	846,	ber.	S.	1202),	zuletzt	
geändert	durch	Art.	17	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	
2010	(BGBl	I	S.	1768),	in	Verbindung	mit	§	4	Nr.	2	der	
Verordnung	 über	 die	 Zuständigkeit	 zum	 Erlass	 von	
Rechtsverordnungen	(Delegationsverordnung	–	DelV)	
vom	15.	Juni	2004	(GVBl	S.	239,	BayRS	103-2-S),	zu-
letzt	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 13.  Juni	 2012	
(GVBl	S.	282),	erlässt	das	Bayerische	Staatsministeri-
um	der	Finanzen	folgende	Verordnung:
		
		

		§	1
		

		Die	 Verordnung	 über	 Organisation	 und	 Zu-
ständigkeiten	 in	 der	 Bayerischen	 Steuerverwaltung	
(	ZustVSt)	vom	1. Dezember	2005	(GVBl	S.	596,	BayRS	
601-2-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	
6. Januar	2011	(GVBl	S.	44),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.	 	§	5	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	In	Abs.	2	wird	folgende	neue	Nr.	3	eingefügt:

		
			„3.	 	Erhebung:

		
		Die	 Erhebung	 umfasst	 die	 Führung	 der	
Kassengeschäfte.	 Ausgenommen	 sind	
die	Vollstreckung,	die	Stundung	und	der	
Erlass	 von	 Ansprüchen	 aus	 dem	 Steu-
erschuldverhältnis,	 die	 Aussetzung	 der	
Vollziehung	 sowie	 die	 Anrechnung	 von	
Steuerabzugsbeträgen	 nach	 §	 36	 Abs.	 2	
Nr.	2	EStG.“

		
			b)	 	Die	bisherige	Nr.	3	wird	Nr.	4;	die	Worte	„§	5	

und	nach	§§	7	bis	14	Außensteuergesetz	und	
§	3	Nr.	41	EStG	 in	Verbindung	mit“	werden	
durch	die	Worte	„§	5	Abs.	3	Außensteuerge-
setz	 in	Verbindung	mit	§	18	Außensteuerge-
setz,	nach“	ersetzt.

		
			c)	 	Die	 bisherigen	 Nrn.	 4	 bis	 6	 werden	 Nrn.	 5	

bis 7.
		
			2.	 	Anlage	3	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)	 	Die	Lfd.	Nr.	14	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Buchst.	e	werden	in	Spalte	3	die	Worte	

„mit	 Investment-Sondervermögen“	 ge-

strichen.	
		

			bb)		In	Spalten	3	und	4	wird	folgender	neuer	
Buchst.	f	eingefügt:

		
		„

	Spalte	3	 	Spalte	4	

		f)	 	Besteuerung	
der	Invest-
mentvermö-
gen	

	alle	Finanzämter	
des	Freistaates	
Bayern

		“.	
		

			cc)	 	Die	bisherigen	Buchst.	 f	bis	 j	 in	Spalte	3	
werden	Buchst.	g	bis	k.

		
			dd)		In	Spalten	3	und	4	wird	folgender	neuer	

Buchst.	l	eingefügt:
		

		„

	Spalte	3	 	Spalte	4	

		l)	 	Besteuerung	
von	Sport-
wetten	nach	
§	17	Abs.	2	
RennwLottG	

	alle	Finanzämter	
des	Freistaates	
Bayern
		

		“.	
		

			ee)	 	Die	bisherigen	Buchst.	k	bis	n	in	Spalte	3	
werden	Buchst.	m	bis	p.

		
			b)	 	In	der	Lfd.	Nr.	33	werden	in	Spalte	4	Buchst.	a	

das	Wort	„Fürth,“,	das	Wort	„Hersbruck,“	und	
die	 Worte	 „Nürnberg-Nord,	 Nürnberg-Süd,	
Zentralfi	nanzamt	Nürnberg,“	gestrichen.

		
			c)	 	In	der	Lfd.	Nr.	37	werden	in	Spalte	4	Buchst. g	

das	Komma	und	das	Wort	„Waldsassen“	ge-
strichen.

		
			d)	 	In	der	Lfd.	Nr.	38	wird	in	Spalten	3	und	4	fol-

gender	Buchst.	c	angefügt:
		

		„

	Spalte	3	 	Spalte	4	

		c)	 	Durchführung	
des	Gesetzes	
zur	Schätzung	
des	landwirt-
schaftlichen	
Kulturbodens	

	Coburg,	Lichten-
fels,	Schweinfurt
		
		
		

		“.	
		

			e)	 	In	der	Lfd.	Nr.	39	werden	in	Spalte	4	Buchst.	i	

601–2–F

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten 
in der Bayerischen Steuerverwaltung

Vom 4. Dezember 2012



679Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/20122 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	23/2012

das	Wort	„Coburg,“	sowie	das	Wort	„Lichten-
fels“	gestrichen	und	das	Wort	„Waldsassen“	
angefügt.

		
			f)	 	Die	Lfd.	Nr.	42	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)	 	In	Spalten	3	und	4	wird	folgender	neuer	

Buchst.	h	eingefügt:
		

		„

	Spalte	3	 	Spalte	4	

		h)	 	Erhebung	 	Bayreuth,	Kulm-
bach,	Wunsiedel

		“.	
		

			bb)		Die	 bisherigen	 Buchst.	 h	 bis	 i	 werden	
Buchst.	i	bis	j.

		
			g)	 	Es	wird	folgende	Lfd.	Nr.	45	eingefügt:

		
		„

	Spalte	1	 	Spalte	2	 	Spalte	3	 	Spalte	4	

	45	 	Lichtenfels	 	a)	 Erhebung	 	Bamberg,	Coburg,	Forchheim,	Kronach
		“.	

		
			h)	 	Es	wird	folgende	Lfd.	Nr.	51	eingefügt:

		
		„

	Spalte	1	 	Spalte	2	 	Spalte	3	 	Spalte	4	

	51	 	Hersbruck	 		a)	 	Durchfüh-
rung	des	
Gesetzes	zur	
Schätzung	
des	landwirt-
schaftlichen	
Kultur-bo-
dens	

	Fürth,	Nürnberg-Nord,	Nürnberg-Süd,	Zentral-
fi	nanzamt	Nürnberg
		
		
		
		

		“.	

		
			i)	 	In	der	Lfd.	Nr.	58	wird	 in	Spalte	4	Buchst.	g	

vor	den	Worten	„Lohr	a. Main“	das	Wort	„Kit-
zingen,“	eingefügt.

		
			j)	 	In	der	Lfd.	Nr.	59	wird	 in	Spalte	4	Buchst.	g	

das	Wort	„Bamberg,“	gestrichen.
		

			k)	 	In	 der	 Lfd.	 Nr.	 64	 wird	 in	 Spalten	 3	 und	 4	
Buchst.	h	aufgehoben.

		
		

		§	2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.
		
		München,	den	4.	Dezember	2012
		

   Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
			
		

		Dr.	Markus		S	ö	d	e	r	,		Staatsminister
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	1012-2-76-I
		

   Verordnung 
zur Gebietsänderung 

von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
(Gebietsänderungsverordnung – GebÄndV)

			

   Vom 9. Dezember 2012
			
		
	 	Auf	Grund	von	
		
			1.	 	Art.	8	der	Bezirksordnung	für	den	Freistaat	Bay-

ern	(Bezirksordnung	–	BezO)	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	 vom	 22.	 August	 	1998		 (GVBl	
S. 	850	,	BayRS		2020	-	4-2	-I),	zuletzt	geändert	durch	
Art.	 65	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 Juli	 	2012		 (GVBl	
S. 	366	),	

		
			2.	 	Art.  8	 der	 Landkreisordnung	 für	 den	 Freistaat	

Bayern	 (Landkreisordnung	 –	 LKrO)	 in	 der	 Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	22. August		1998		
(GVBl	 S.	 	826	,	 BayRS	 	2020	-	3-1	-I),	 zuletzt	 geän-
dert	durch	Art.	65	des	Gesetzes	vom	24.	Juli		2012		
(GVBl	S. 	366	),	und	

		
			3.	 	Art.	 11	 und	 12	 der	 Gemeindeordnung	 für	 den	

Freistaat	 Bayern	 (Gemeindeordnung	 –	 GO)	 in	
der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 22.	 Au-
gust		1998		(GVBl	S.		796	,	BayRS		2020	-	1-1	-I),	zuletzt	
geändert	durch	Art.	65	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	
	2012		(GVBl	S.		366	),	

		
		erlässt	das	Bayerische	Staatsministerium	des	Innern	
		
		folgende	Verordnung:
		
		

		§	1
		
		Änderung	des	gemeindefreien	Gebiets		Dürnbucher	

Forst,	Landkreis	Kelheim,	Regierungsbezirk	
	Niederbayern	und	der	Gemeinde	Münchsmünster,	
Landkreis	Pfaffenhofen	a.d.Ilm,	Regierungsbezirk	

Oberbayern	zum	1.	Januar	2013
		

		(1)	In	die	Gemeinde	Münchsmünster	werden	aus	
dem	gemeindefreien	Gebiet	Dürnbucher	Forst	umge-
gliedert	die	Flurstücke
		

	der	Gemarkung	
	Dürnbucher	Forst	

	m	2		

	28/4	 	870	

	33/3	 	247	683	

	33/4	 	66	488	

	der	Gemarkung	
	Dürnbucher	Forst	

	m	2		

	33/5	 	390	

	33/8	 	5	158	

	33/9	 	4	754	

	33/10	 	591	

	33/11	 	5	390	

	33/13	 	263	

	33/14	 	427	

	33/16	 	568	

	33/17	 	1	057	

	33/18	 	757	

	33/19	 	272	

	33/20	 	17	493	

	33/21	 	320	

	33/22	 	1	783	

	33/23	 	3	234	

	33/24	 	215	

	33/45	 	2	023	

	43/20	 	3	994	

	44	 	26	564	

	44/2	 	4	498.	

		
		(2)	 Gleichzeitig	 wird	 das	 Gebiet	 der	 Landkreise	

Pfaffenhofen	a.d.Ilm	und	Kelheim	sowie	der	Bezirke	
Oberbayern	und	Niederbayern	geändert.
		
		

		§	2
		

		Diese	Verordnung	tritt	am	1. Januar 2013	in	Kraft.
		
		München,	den	9.	Dezember	2012
		

   Bayerisches Staatsministerium des Innern
			
		

		Joachim		H e r r m a n n	, 	Staatsminister
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